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- Kenntnisnahme des Beschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit der Stiftung 
Biotopsystem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen zur Ubernahme von natur-
schutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen sowie des öffentlich-rechtlichen 
Vertrags zwischen der Gemeinde Budenheim und dem Landkreis Mainz-Bingen zur 
Sicherung der Maßnahmen zum Artenschutz 
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Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag:  

1. Der Gemeinderat nimmt den Beschluss der vertraglichen Vereinbarung mit der „Stiftung 
Biotopsystem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen" zur Übernahme von natur-
schutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen für Eingriffe in Natur und Landschaft 
zum Bebauungsplan „Wäldchenloch" (Anlage 1) sowie des öffentlich-rechtlichen Ver-
trags zwischen der Gemeinde Budenheim und dem Landkreis Mainz-Bingen zur Siche-
rung der Maßnahmen zum Artenschutz (Anlage 2) zur Kenntnis. 

2. Der Gemeinderat billigt die Begründung (Anlage 5) mit Umweltbericht (Anlage 6) in der 
vorliegenden Fassung. 

3. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplanentwurf „Wäldchenloch" einschließlich 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Siebenmorgengebiet" mit zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen wie er dem Gemeinderat in der heutigen Sitzung vorgelegen hat 
und dieser Beschlussvorlage als Anlage 3 und 4 beigefl?igt ist, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung mit Begründung. 

4. Der Bürgermeister wird angewiesen, den Bebauungsplan gern. § 10 Abs. 3 BauGB auszu-
fertigen und öffentlich bekannt zu machen. 
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Begründung:  

1. Aktueller Sachstand  
In der Sitzung vom 13.09.2023 hat der Gemeinderat die Abwägung der im Rahmen der 
4. erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB sowie 
der 4. erneuten Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4 
Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen beschlossen. 

Die zwei von der Unteren Naturschutzbehörde verlangten Verträge liegen seitdem unterschrie-
ben vor: 

der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen der Gemeinde Budenheim und dem Landkreis 
Mainz-Bingen zur Sicherung der Maßnahmen zum Artenschutz (CEF-Maßnahmen), vom 
GR am 22.02.2019 beschlossen, ist uns am 18.09.2023 unterzeichnet zugeschickt worden 
die vertragliche Regelung zwischen der Gemeinde Budenheim und der „Stiftung Bio-
topsystem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen't zur Übernahme von naturschutz-
rechtlichen Kompensationsverpflichtungen für Eingriffe in Natur und Landschaft mittels 
Ersatzgeldzahlung, ebenfalls vom GR am 22.02.2019 beschlossen, ist uns am 18.10.2023 
zugeschickt worden und wurde am 19.10.2023 von Herrn Bürgermeister Hinz unter-
zeichnet. 
Die Höhe der einmaligen Ablöse7ahlung wurde von 63.945,00 Euro auf 71.295 Euro auf-
grund Inflation und sonstigen Kostenerhöhungen erhöht. 

2. Planungserfordernis  
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wäldchenloch" wird erforderlich, um den Bedarf der 
Gemeinde Budenheim an benötigtem Wohnbauland zu decken. 

Gleichzeitig sieht sich die Gemeinde auch angesichts ihrer sehr guten Anbindung an den Groß-
raum Mainz bei gleichzeitig hoher Wohnlagenqualität mit einer hohen Nachfrage nach Bau-
grundstücken für Eigenheime aus Reihen ihrer Bürger konfrontiert, zumal durch (grundsätzlich 
anzustrebende) Nachverdichtungen bzw. Umnutzungen im Innenbereich mangels geeigneter und 
dafür verfügbarer Möglichkeiten die Nachfrage nicht gedeckt werden kann. 

Das für die Ausweisung des Wohngebietes vorgesehene Areal ist bereits im wirksamen Flächen-
nutzungspla.n von 1983 als Wohnbaufläche bzw. gemischte Baufläche ausgewiesen, so, dass die 
grundsätzliche Standortfrage bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung geklärt wurde. 

3. Bisheriges Verfahren 
Planungsrechtliches Verfahren 
Der Bebauungsplan „Wäldchenloch" wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt, in 
der gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 
werden. Diese werden in einem Umweltbericht gemäß den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestand-
teil der Begründung zum Bauleitplan. 

Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wäldchenloch" gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
wurde am 16.07.2003 gefasst und aufgrund der Anderung des Geltungsbereiches am 02.04.20 14 
neu gefasst (geändert). Die frühzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB fand am 17.12.2007 in Form einer Informationsveranstaltung statt. Die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde mit Anschreiben vom 16.01.2008 durchgeführt. 
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Offenlage 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 27.02.20 15 bis 
30.03.2015 statt. Die Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Anschreiben vom 19.02.2015 durchgeflihrt. 

Erste erneute Offenlage 
Auf Grund der deutlichen Verldeinerung des Geltungsbereiches im Nordosten durch Heraus-
nahme des seinerzeit geplanten Gewerbegebietes zur Sicherung der gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse war eine erneute Offenlage erforderlich. Diese erneute Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 07.10.2016 
bis 09.11.2016 statt. Die erneute Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Anschreiben vom 
29.09.20 16 durchgeflihrt. 

Zweite erneute Offenlage 
Im Laufe der Planung wurde auf Grund des Risikos und der Planungsunsicherheit eine Über-
nahme der Altablagerungsfläche in die öffentliche Hand mehrfach erörtert. Im Ergebnis sollte 
die Altablagerungsfläche vollständig aus dem Geltungsbereich genommen werden und die Er-
schließung derart geplant, dass eine Querung der Altablagerungsfläche vermieden werden kann. 
Umlegungsbedingt müssen jedoch zwei kleinere Teilflächen der Altablagerungsfiache im Gel-
tungsbereich verbleiben. Da der Geltungsbereich nun erneut verkleinert und aus oben genannter 
Entscheidung eine Umplanung der Erschließung und somit auch Anpassung der Wohnbauflä-
chen resultiert, war eine zweite erneute Offenlage erforderlich. Diese erneute Beteiligung der 
Offentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 
06.07.20 18 bis 07.08.20 18 statt. Die erneute Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit An-
schreiben vom 28.06.20 18 durchgeführt. 

Dritte erneute Offenlage 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wurde deutlich, dass Böschungen der Straßen zum Teil 
auf den zukünftigen privaten Grundstücksflächen liegen werden. Aus diesem Grund war die 
Aufnahme einer Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB erforderlich. Zudem entfiel die in 
der Planfassung vom 20.03 .2018 noch angedeutete Kreisverkehrsplanung. Da im Bereich der 
Anbindung an den Schwarzbergweg die Eckausrundung der aktuellen Straßenplanung angepasst 
wurde, war die Aufnahme des Flurstücks 419/5 auf Flur 6 erforderlich. Zuletzt war innerhalb der 
Gemeinde/Gemeindewerke festgelegt, dass der Lärmschutz entlang der Mainzer Landstraße (L 
423) nicht durch einen Garagenriegel, sondern einer Kombination aus Schallschutzwand und - 
wall mit vorgelagerten Stehplätzen sichergestellt werden sollte, wie es bereits ursprünglich vor-
gehen war. Es wurden nun Stellplätze festgesetzt und den Baugebieten WA4, WA4. 1 und 
WA4.2 zugeordnet, da dort aufgrund der hohen Bebauungsdichte der Stellplatznachweis voraus-
sichtlich nicht auf den jeweiligen Grundstücken erbracht werden kann. Zudem erfolgten Festset-
zungen zur Dachbegrünung sowie zum Ausschluss von „Schottergärten". Aufgrund dieser Ände-
rungen wurde eine 3. Erneute Offenlage durchgeführt. Die 3. erneute Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 23.07.202 1 bis 
24.08.202 1 statt. Die 3. erneute Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Anschreiben vom 
15.07.2021 durchgeführt. 

Vierte erneute Offenlage 
Auf Anregung seitens der Öffentlichkeit bei der dritten erneuten Offenlage des Bebauungsplans 
„Wäldchenloch" wurde das Verkehrsgutachten auf eine aktuelle Datenbasis gestellt. Daraus re-
sultiert eine Aktualisierung des Schallgutachtens, das eine Veränderung der maßgeblichen Au-
ßenlärmpegel konstatiert, so, dass zusätzliche Festsetzungen zum Lärmschutz erforderlich sind. 
Diese Planänderung bedingt eine vierte erneute Offenlage. Weiterhin wurde das Artenschutzgut-
achten im Zuge einer Plausibilitätsprüfiing einer Aktualisierung unterzogen. Die Begründung 
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M. 
(Fach • eichsleiter) 

und der Umweltbericht wurden infolge der geänderten gutachterlichen Ergebnisse fortgeschrie-
ben. Die 4. erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB fand in der Zeit vom 13.07.2023 bis 27.07.2023 statt. Die 4. erneute Beteiligung der Be-
hörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 
Abs. 2 BauGB wurde mit Anschreiben vom 10.07.2023 durchgeführt. 

4. Weiteres Verfahren 
Mit der öffentliche Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Wäldchenloch" einschließlich 
2. Anderung des Bebauungsplanes „Siebenmorgengebiet" in Kraft. 
Anschließend können die artenschutzrechtlichen Maßnahmen, danach die Rodungsarbeiten und 
abschließend die Erschließungsarbeiten durchgeführt werden. 

Anlagen:  
1. vertragliche Regelung zwischen der Gemeinde Budenheim und der „Stiftung Biotopsys-

tem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen" 
2. öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen der Gemeinde Budenheim und dem Landkreis 

Mainz-Bingen zur Sicherung der Maßnahmen zum Artenschutz (CEF-Maßnahmen) 
3. Bebauungsplanentwurf,,Wäldchenioch" einschließlich 2. Anderung des Bebauungspla-

nes „Siebenmorgengebiet" - Planzeichnung 
4. Bebauungsplanentwurf „Wäldchenloch" einschließlich 2. Anderung des Bebauungspla-

nes „Siebenmorgengebiet" — textliche Festsetzungen 
5. Bebauungsplanentwurf,,Wäldchenloch" einschließlich 2. Änderung des Bebauungspla-

nes „Siebenmorgengebiet" - Begründung 
6. Bebauungsplanentwurf,,Wäldchenloch" einschließlich 2. Änderung des Bebauungspla-

nes „Siebenmorgengebiet" — Umweltbericht 

Stellungnahme der Kämmerei:  erforderlich / nicht erforderlich 

D. Menjoulet 
(Sachbearbeiter) 

4 



/4-t 

Vertragliche Vereinbarung 

Die Gemeinde Budenheim, 

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Stephan Hinz, dienstansässig in 
55257 Budenheim, Berliner Straße 3, 

- nachfolgend Gemeinde genannt - 

und 

die Stiftung Biotopsystem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen, 

vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Dietheim Freise-Harenberg, 

Konrad-Adenauer-Straße 34, 55218 lngelheim am Rhein, 

- nachfolgend Stiftung genannt - 

schließen folgenden 

V e r t r a g: 

§1 

Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand des Vertrages ist die Übernahme von naturschutzrechtlichen 
Kompensationsverpflichtungen für Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch den Bebauungsplan 
„Wäldchenloch" der Gemeinde Budenheim vorbereitet bzw. ausgeführt werden. Dies beinhaltet 
natur- und artenschutzfachliche Herstellungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen einschließlich 

des dafür erforderlichen Grunderwerbs sowie einer Fachbegleitung. Umfang und Zielrichtung der 

Kompensatjonsmaßnahmen werden in den § 2 bis 4 dieses Vertrages konkretisiert. 

Grundlage dieses Vertrages ist der in fachlicher Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehöt-de bei 

der Kreisverwaltung Mainz-Bingen erstellte Umweltbericht vom 12.06.2023. 

Die Stiftung verpflichtet sich, die in § 3 genannten Leistungspflichten zu erfüllen und nach Eingang der 

Abtösezahlung den Ankauf geeigneter Grundstücke zu Gunsten des Landes Rheinland-Pfalz zu 

organisieren, die erforderlichen naturschutzfachlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie 

deren fachliche Betreuung zu veranlassen sowie dauerhaft und unbefristet sicherzustellen. 



7 

§2 

Kompensationsmaßnahmen 

Aus der Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes des Bebauungsplanes 

„Wäldchenloch" resultiert ein außerhalb des Bebauungsplanes im räumlich-funktionalen 

Zusammenhang nachzuweisender Flächenbedarf von 7.000 m2. Suchraumkulisse für die zu 
erwerbenden und naturschutzkonform zu entwickelnden Flächen ist das gesamte Kalkflugsandgebiet 
zwischen Mainz und Bingen. 

§3 

Leistungspflichten 

Die Ortsgemeinde verpflichtet sich, die vereinbarte einmalige Abläsezahlung in Höhe von 67.900 Euro 

sowie eine Pauschale von 3.395 Euro (5 % der Ablösesumme) für den Verwaltungsaufwand der 

Stiftung zur Verfügung zu steilen. Die Zahlung des Gesamtbetrages in Höhe von 71.295 Euro hat 

innerhalb eines Monats nach Vertragsabschluss zu erfolgen. Sollte die Rechtskraft des 

Bebauungsplanes erst zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, richtet sich die Zahlungsfrist nach der 

Rechtskraft des Bebauungsplanes. In diesem Falle hat die Zahlung innerhalb eines Monats nach 

Rechtskraft des Bebauungsplanes zu erfolgen. 

Die Ablösesumme setzt sich zusammen aus den Kosten für den Grunderwerb von 7.000 m 2  
einschließlich Erwerbsnebenkosten für gemittelt 3,60 €/m 2, den Kosten für Herstellung und Pflege der 
Flächen über einen Zeitraum von 20 Jahren in Höhe von 3,10 €/m 2, den geschätzten Kosten für die 
dauerhafte Pflege ab dem 21. Jahr in Höhe von 2,00 €/m 2  sowie den Kosten für die Fachbegleitung 

und Projektbetreuung über einen Zeitraum von 20 Jahren einschließlich der Dokumentation im 
Kompensationsverzeichnis in Höhe von 1,00 €/m2. 

Die Zahlung hat fristgerecht auf das Konto der Stiftung IBAN DE52 5605 0180 0017 0275 33, 

Sparkasse Rhein-Nahe, BIC MALADE51KRE, unter Angabe des Verwendungszweckes Gemeinde 
Budenheim, 8-Plan Wöldchenloch zu erfolgen. 

Die Stiftung verpflichtet sich, die geleistete Ablösezahlung zweckgebunden für den Flächenerwerb 

geeigneter Flächen im Kalkflugsandgebiet zwischen Mainz und Bingen sowie die naturschutzkonforme 

Pflege und Entwicklung zu verwenden. Besonderes Entwicklungsziei auf diesen Flächen ist die 

Schaffung von Habitaten gebietstypischer Arten- und Lebensgemeinschaften. 

§4 

Verwendung der Ablösezahlung 

Nach Eingang der Ablösezahlung wird durch die Stiftung der erforderliche Grunderwerb von 0,7 ha zu 

Gunsten des Landes Rheinland-Pfalz sowie die naturschutzfachliche Entwicklung dieser Flächen 

gemäß dem in § 3 definierten Entwick!ungsziel organisiert. 

Der Nachweis über die Verwendung der Mittel wird nach Abschluss des Flächenankaufs und erster 

Maßnahmen zur BiotopentwickJung und auf Verlangen der Ortsgemeinde durch die Stiftung erbracht. 

Mit Zahlung der Ablösesumme sind für die Ortsgemeinde alle Verpflichtungen im Rahmen der 

vertragsgegenständlichen Kompensationsregelungen aus dem Bebauungsplan „ Wöldchen/och" 
erfüllt. Die Anforderung zusätzlicher Mittel oder eine Rückzahlung nicht verwendeter Mittel ist 

ausgeschlossen. 
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Durch diesen Vertrag werden keine weiteren Rechte und Pflichten für die Stiftung begründet, die über 
die vertragsgegenständlichen Regelungen hinausgehen. 

Die Laufzeit des Vertrages ist dauerhaft und unbefristet ausgelegt, beginnend ab Vertragsabschluss. 

§5 

Wirksamwerden des Vertrages 

Der Vertrag wird mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien wirksam. 

Tritt der Bebauungsplan „Wäldchenloch" nicht bis zum 30.06.2024 in Kraft, endet die \'Virksamkeit des 
Vertrages mit Ablauf des 30.06.2024. 

§6 

Vertragsanderungen und Ergänzungen 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages und seiner Bestandteile können nur im gegenseitigen 

Einverständnis vorgenommen werden und bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernjs 

erstreckt sich auch auf Nebenabreden sowie alle für die Durchführung des Vertrages wesentlichen 

Mitteilungen. Dies gilt auch für eine Aufhebung oder Ergänzung dieser Schriftformklausel. 

§7 

Vertragsanpassung 

Treten während der Durchführung des Vertrages Umstände ein, welche die Voraussetzungen, unter 

denen der Vertrag abgeschlossen wurde, so verändern, dass die Fortführung des Vertrages für eine 

Partei unzumutbar wird, so verpflichten sich die Parteien, eine angemessene Neuregelung 
auszuhandeln. 

Kommt eine Vertragspartei ihren vertraglichen Verpflichtungen in erheblichem Umfang nicht, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig nach, hat jede Partei nach einer Abmahnung das Recht, den Vertrag 

nach Ablauf der Abmahnungsfrist zum Ende des darauffolgenden Monats zu kündigen. 

Die Rückzahlung der von der Stiftung zweckgebunden verwendeten Mittel ist dabei allerdings 
ausgeschlossen. 

§8 

Weitergabe der Verpflichtungen 

Die Vertragsbeteilig-ten sind verpflichtet, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ihre 
Rechtsnachfolger zu übertragen. 

§9 

Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder werden, oder sollte sich 

in dem Vertrag eine Lucke herausstellen, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
des Vertrages im Zweifel nicht berührt werden. 

Die Vertragsparteien haben sich so zu verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird, und haben 

alles zu tun, was erforderlich ist, damit die Teilnichtigkeit unverzüglich behoben wird. 
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Anstelle der nichtigen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 

gelten, die — soweit rechtlich möglich - dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt 

haben würden, sofern sie die nichtige Bestimmung oder den außer Acht gelassenen Punkt bedacht 
hätten. 

Budenheim, den 2023 

für die Gemein e Budenheim 

Stephai Hinz 

Bürgermeister 8 denheim 

Ingelheim am Rhein, den 2023 

für die Stiftung Biotopsystem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen 

Stiftung Biofopsystem Sandgehiete 

zwischen Mainz und Bingen 
Geor-Rückert-Straße 11 

552 18 Ingelheirn am Rhein 
Dietheim Freise-Harenberg 

Geschäftsführer 



Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

Die Gemeinde Budenheim, 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Stephan Hinz, 

dienstansässig in 55257 Budenheim, Berliner Straße 3, 

(nachfolgend Gemeinde genannt), 

und 

der Landkreis Mainz-Bingen, 
vertreten durch die Landrätin Frau Dorothea Schäfer, 

dienstansässig in 55218 Ingelheim am Rhein, Georg-Rückert-Straße 11, 

(nachfolgend Landkreis genannt), 

schließen folgenden 

V e r t r a g: 

§1 
Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand des Vertrages ist gemäß § la Abs. 3 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Vereinbarung über die Durchführung und Sicherung von artenschutzrechijichen 

Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) für Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote für 

besonders geschützte Arten wildlebender Tiere gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG), die durch den Bebauungsplan „Wäldchenloch" vorbereitet werden. 

Die Artenschutzmaßnahmen erfolgen in Form der Bereitstellung geeigneter Grundstücke und der 
Ausführung von zielgerichteten Biotopentwicklungs- und pflegemaßnahmen. Sie dienen primär der 

dauerhaften Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität und Wahrung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes der örtlichen Population der Zauneidechse (Lacerta agilis). 

Grundlage dieses Vertrages ist der räumlich und inhaltlich mit der Unteren Naturschutzbehörde des 

Landkreises Mainz-Bingen abgestimmte Artenschutzrechtljche Fachbeftrag „Umsiedlungskonzept 

Zauneidechsen — Bebauungsplan Wäldchenloch - Verbandsfreie Gemeinde Budenheim, November 

2018", geprüft 05.12.2023, im Folgenden „Umsied!ungskonzept" genannt. Das Umsiedlungskonzept 
ist Anlage und Bestandteil dieses Vertrages. 

§2 
Artenschutzmaßnahmen 

Aus der Ermittlung und Bewertung des aktuellen Zustandes der örtlichen Population der 

Zauneidechse im Umsiedlungskonzept und der Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
ergeben sich die im Umsiedlungskonzept detailliert benannten Maßnahmen zur dauerhaften Siche-

rung der ökologischen Funktionen (CEF-Maßriahmen - continuous ecological functionality-measures). 

Die hierfür im Umsiedlungskonzept benannten Flächen sind durch die Gemeinde bereitzustellen. Sie 

sind im Text des Umsiedlungskonzeptes (Seite 9) und der Kartendarstellung (Abbildung 4) im Einzel-
nen dargestellt. 
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§3 
Leistungspflichten 

Die Gemeinde verpflichtet sich, die im Umsiedlungskonzept auf Seite 4ff aufgeführten, vorbereiten-

den sowie die Habitatqualität sichernden Artenschutzmaßnahmen, wie insbesondere die Anlage von 

Sonnen-, Versteck-, Elablage- und Nahrungsplätzen und die Mahd zur Offenhaltung der wiesen-

artigen Biotope, durchzuführen. Die im Umsiedlungskonzept benannte Fläche ist dauerhaft zu unter-
halten und zu sichern. 

Die Untere Naturschutzbehörde verpflichtet sich, diesen Vertrag ihrer Beteiligung am Bauleitplan-

verfahren zu Grunde zu legen und die Ausführung der Maßnahmen in angemessener Weise fachlich 
zu begleiten. 

Die Gemeinde kann sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen Dritter bedienen. 

§4 
Wirksarriwerden des Vertrages 

Der Vertrag wird mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien und mit Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes „Wäldchenloch" gemäß § 10 (3) BauGB wirksam. 

Ansprüche der Gemeinde gegen den Landkreis wegen den nach diesem Vertrag ggf. im Vorgriff 
erbrachten Leistungen sind a usgeschlossen. 

§5 
Vertragsänderungen und Ergänzungen 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages und seiner Bestandteile können nur im gegenseitigen 
Einverständnis vorgenommen werden und bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis 

erstreckt sich auch auf Nebenabreden sowie alle für die Durchführung des Vertrages wesentlichen 

Mitteilungen. Dies gilt auch für eine Aufhebung oder Ergänzung dieser Schriftformklausel. 

§6 
Vertragsanpassung 

Treten während der Durchführung des Vertrages Umstände ein, welche die Voraussetzungen, unter 

denen der Vertrag abgeschlossen wurde, so verändern, dass die Fortführung des Vertrages für eine 

Partei unzumutbar wird, so verpflichten sich die Parteien, eine angemessene Neuregelung auszuhan-

deln. Sofern eine Anpassung nicht möglich oder einer Partei nicht zuzumuten ist, hat jede Partei das 
Recht, den Vertrag zu kündigen. 

§7 

Weitergabe der Verpflichtungen 

Die Vertragsbeteiligten sind verpflichtet, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ihre Rechts-
nachfolger zu übertragen. 



Budenheim, den 2023 

für die G 

Stephan Hinz 

B ü rgerm e iste 

e Budenheim 
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§8 

Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder werden, oder sollte sich 

in dem Vertrag eine Lücke herausstellen, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

des Vertrages im Zweifel nicht berührt werden. 

Die Vertragsparteien haben sich so zu verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird, und 

haben alles zu tun, was erforderlich ist, damit die Teilnichtigkeit unverzüglich behoben wird. 

Anstelle der nichtigen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 

gelten, die — soweit rechtlich möglich — dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt 

haben würden, sofern sie die nichtige Bestimmung oder den außer Acht gelassenen Punkt bedacht 

hätten. 

Ingelheim am Rhein, den 4. 23 2023 

für den Landkreis Mainz-Bingen 

Dorothea Schäfer 

Landrätin 
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II. Textliche Festsetzungen 

In Ergänzung der Planzeicimung wird folgendes textlich festgesetzt: 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen ( 9 BauGB) 

1.1 Art der baulichen Nutzung ( 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1-15 BauNVO) 

Baugebiete ( 1 Abs. 3 BauNVO) / siehe Plandarstellung 

WA - Allgemeines Wohngebiet ( 4 BauNVO) 

Zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

Nr. 1. Wohngebäude 

Nr. 2 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe 

Nr. 3 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 

Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

Nr. 2 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

Nr. 3 Anlagen flur Verwaltungen. 

Weitere Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO 

werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes und sind somit nicht zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung ( 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Grundflächenzahl ( 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO) 
siehe Plandarstellung / Nutzungsschablone 

1.2.2 Geschossflächenzahl ( 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO) 
siehe Plandarstellung /Nutzungsschablone 

1.2.3 Höhe der baulichen Anlagen ( 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 
siehe Plandarstellung / Nutzungsschablone 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird als Höchstgrenze gemäß § 16 Abs. 4 BauNVO festge-
setzt. 

Als Bezugspunkt ist der Punkt maßgeblich, der von der rechnerisch zu ermittelnden Mitte des 
Baugrundstückes, gemessen im rechten Winkel auf der Achse der Erschließungsstraße (siehe 
Planzeichnung), liegt. 

Für die rechnerisch zu ermittelnden Mitte ist die Strecke der Grundstücksgrenze heranzuziehen, 
die entlang von anbaufähigen Verkehrsflächen verläuft. Streckenabschnitte mit Planzeichen 
„Ohne Ein- und Ausfahrt" sind im Sinne der Festsetzung nicht anbaufähig. 

Ist der ermittelte Bezugspunkt nicht eindeutig einer Straßenachse zuzuordnen, ist der Schnitt-
punkt der tangierenden Straßenachsen der maßgebliche Bezugspunkt. 

Die Höhe des Bczugspunktes ist durch lineare Interpolation der nächstgelegenen Höhenpunkte 
zu ermitteln. 
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Darüber hinaus werden Sonderfalle festgesetzt, für Grundstücke, die von drei Seiten von Ver-
kehrsflächen umschlossen sind oder nicht an Planstraßen innerhalb des Geltungsbereiches an-
grenzen: 

Sonderfall WA 4 an der Planstraße G 

Für die rechnerisch zu ermittelnden Mitte ist die Strecke der Grundstücksgrenze heranzuziehen, 
die zeichnerisch durch Planzeichen (blaue Strichpunktlinie mit Pfeilsymbol) festgesetzt ist. 

Sonderfall WA 4.1 an der Ptanstraße B 

Für Grundstücke innerhalb des Baufensters 4.1 ist für die rechnerisch zu ermiftelnde Mitte die 
Strecke der Grundstücksgrenze heranzuziehen, die zeichnerisch durch Planzeichen (blaue 
Strichpunktlinie mit Pfeilsymbol) entlang der Planstraße B festgesetzt ist. 

Sonderfall WA 4.2 an der Planstraße II 

Für Grundstücke innerhalb des Baufensters 4.2 ist für die rechnerisch zu ermittelnde Mitte die 
Strecke der Grundstücksgrenze heranzuziehen, die zeichnerisch durch Planzeichen (blaue 
Strichpunktlinie mit Pfeilsymbol) entlang der Planstraße H festgesetzt ist. 

Sonderfall WA 1 an der Mombacher Straße (Bestand) 

Für die rechnerisch zu ermittelnden Mitte ist die Strecke der Grundstücksgrenze heranzuziehen, 
die an die „Mombacher Straße" oder „Am Wäldchenloch" angrenzt. 

1.2.3.1 Firsthöhe 
siehe Plandarstellung / Nutzungsschablone 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird als Höchstgrenze gemäß § 16 Abs. 4 BauNVO festge-
setzt. Die Firsthöhe ist der senkrechte Abstand zwischen dem Bezugspunkt und dem höchsten 
Punkt des Gebäudes/der baulichen Anlage. 

Dies ist 

- bei einfachen Pultdächern (Neigung mehr als 7°) die Höhe der Außenwand auf der 
höchsten Seite des Gebäudes, 

- bei sonstigen geneigten Dächern (auch bei gegeneinander versetzten Pultdächern) die 
Oberkante der Dachkonstruktion, 

- bei Flachdächern (Neigung bis maximal 7°) die Oberkante der Attika. 

Schornsteine, Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen dürfen maximal 2 m den 
First des Hauptgebäudes auf dem jeweiligen Grundstück überschreiten. 

1.2.3.2 Traufhöhe 
siehe Plandarstellung / Nutzungsschablone 

Höchstzulässige Traufhöhe (TH = Maß zwischen Bezugspunkt und dem Schnittpunkt von trauf-
seitiger Gebäudeaußenwand mit der äußeren Dachhaut; bei Gebäuden mit einfachem Pultdach 
ist dafür die tiefer liegende Seite des Pultdaches maßgebend): 

Dies gilt auch für Gebäuderücksprünge und für Zwerchhäuser, nicht aber für Dachaufbauten 
wie Gauben und Zwerchgiebel. 

1.3 Bauweise ( 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) 

1.3.1 Offene Bauweise ( 22 Abs. 1 BauNVO) 
siehe flandarstellung / Nutzungsschablone 

1.3.2 Zulässige Hausformen ( 22 Abs. 2 BauNVO) 
siehe Plandarstellung / Nutzungsschablone 
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1.4 Baugrundstücke ( 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

1.4.1 Mindestgröße der Baugrundstücke 
siehe Plandarstellung /Nutzungsschablone 

1.4.2 Höchstgröße der Baugrundstücke 
siehe Plandarstellung /Nutzungsschablone 

1.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen ( 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

1.5.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO können gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb 
der Baugrenzen errichtet werden. Oberirdische Nebenanlagen müssen einen Mindestabstand zu 
öffentlichen Verkehrsflächen von 3 Metern aufweisen. 

1.5.2 Garagen ( 12 BauNVO) 

Garagen sind innerhalb der nicht überbaubaren GnmdstUcksfläche nur dann zulässig, sofern 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

die Breite der gesamten Garagenanlage beträgt höchstens 6,5 m 
der Abstand zwischen der Vorderkante der Garage und Verkehrsfläche (Erschließungs-
straße / Gehweg) beträgt mindestens 5,0 m und höchstens 10,0 m 

- der Abstand zwischen der Vorderkante der Garage zu sonstigen (d.h. seitlich der Garage 
befmdlichen) öffentlichen Straßenverkehrsflächen und zu öffentlichen Wegen beträgt min-
destens 3,0 m. Ausnahmen davon sind für Doppel- oder Reihenhausgrundstücke zulässig, 
die nur einen seitlichen (irenzabstand zu einer Straße oder einem Weg hin aufweisen und 
nicht breiter als 12 m sind. 

Dies gilt nicht für offene Garagen (überdachte Stellplätze / Carports) 

1.5.3 Stellplätze ( 12 BauNVO) 

Die zeichnerisch festgesetzten Gemeinschaftssteliplätze (St) entlang der Mainzer Landstraße 
(L 423) werden den in der Planzeichnung bezeichneten WA 4, WA 4.1 und WA4.2 zugeordnet. 

1.6 Anzahl der Wohnungen ( 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Für die Bereiche 0, (2) und ® sind bei Einzelhäusern maximal 2 Wohneinheiten pro Wohnge-
bäude, bei Doppelhäusern und Hausgruppen maximal je 1 Wohneinheit pro Wohngebäude 
(Doppelhaushälfte bzw. Haus einer Hausgruppe) zulässig. 

1.7 Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen ( 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Sämtliche Leitungen für Ver- und Entsorgungsanlagen sind unterirdisch zu verlegen. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
( 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Die öffentliche Grün±läche mit der Zweckbestimmung Randeingrünung/Böschungssicherung 
am Ostrand des Geltungsbereiches ist als flächiges Gehölz bestehend aus Bäumen und Sträu-
chern zu einem Anteil von 80 % sowie einem Offenlandanteil von 20 % zu entwickeln. Alle 
hochstänimigen Bäume sind anzupfahlen und mit Fege- bzw. Verbissschutz (Fegeschutz-Spira-
len, Wuchshüllen o.ä.) zu versehen. Die verbleibenden Bereiche sind anzusäen und zweimal 
jährlich zu mähen. Die Artenauswahl und Mindestqualitäten richten sich nach Ziffer 1.10.5. Die 
Anpflanzung von Nutzpflanzen ist nicht zulässig. Die Fläche ist gegen Betreten zu sichern. 

Die Herstellung eines unversiegelten Weges zur Sicherung der Erreichbarkeit für Pflegearbeiten 
ist zulässig. 
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1.9 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt- 
einwirkungen im Sinne des Bundesinimissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor sol-
chen Einwirkungen oder zur Vermeidung und Verminderung solcher Einwirkungen zu 
treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen ( 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

1.9.1 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen  zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
Entlang der Mainzer Landstraße (L 423) sind aktive Maßnahmen zum Schalischutz in Form 
einer Lärmschutzanlage parallel zur L 423 mit einer durchgehenden Höhe von 8 m (gemessen 
ab OK der L 423) herzustellen. Der Schalischutz kann durch einen Wall, Gabionen, sonstigen 
Schall absorbierenden Elementen, einer Garagenzeile oder einer Kombination aus den genann-
ten erzielt werden. 

1.9.2 Maßgebliche Außenlärmpegel 

Bei der Errichtung und der Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile der schutzbedürf-
tigen, dem ständigen Aufenthalt von Personen dienenden Aufenthaltsräume mindestens entspre-
chend den Anforderungen der in der Planzeichnung dargestellten maßgeblichen Außenlärmpe-
gel nach DIN 4109 'Schalischutz im Hochbau' vom Januar 2018 bzw. der jeweils aktuellen 
Fassung auszubilden. Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raum-
nutzungsart und Raumgröße im Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren auf Basis der 
DIN 4109 nachzuweisen. 

Von den Festsetzungen kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im Baugenehniigungs-
oder Freistellungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maßgeb-
liche Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen. Die Anforderungen an die Schalidämmung 
der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 

1.9.3 Fensterunabhängige schallgedämmte Lüftung 

Zum Schlafen nutzbare Räume sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten, 
sofern deren einzige natürliche Belüftungsmöglichkeiten über Fassaden erfolgen, bei denen von 
nächtlichen Geräuschpegeln über 45 dB(A) und tagsüber größer 55 dB(A) auszugehen ist. Dies 
trifft bei freier Schallausbreitung auf das gesamte Plangebiet zu. 

Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im Baugenehmi-
gungs- oder Freistellungsverfahren nachgewiesen wird, dass im Einzelfall vor dem Fenster des 
zum Nachtschlaf genutzten Raumes der Beurteilungspegel nachts 45 dB(A) und tags 55 dB(A) 
nicht überschritten wird oder der Raum über ein weiteres Fenster (mit Beurteilungspegel 45 
dB(A) nachts) her belüftet werden kann. 

1.9.4 Außenwohnbereiche 

Im Plangebiet sind Außenwohnbereiche innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flä-
chen, nur als verglaste Balkone, verglaste Loggien oder vergleichbar geschützte Außenwohn-
bereiche zulässig. 
Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, wenn die Wohnung über 
einen weiteren Außenwohnbereich verfügt, der jeweils in den ersten Baureihen nicht in Rich-
tung der L423 oder der Wiesmoorer Straße orientiert ist. 

Es können zudem Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im Baugeneh-
migungs- oder Freistellungsverfahren nachgewiesen wird, dass im Einzelfall der Beurteilungs-
pegel tags 55 dB(A) nicht überschritten wird. 
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1.10 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern und sonstige Anpflanzungen ( 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB) 

1.10.1 Anpflanzung von Straßenbäumen 

Im Seitenraum der Erschließungsstraßen sind in der im Bebauungsplan vorgegebenen Anzahl 
Laubbäume 1. oder II. Ordnung zu pflanzen. Es sind Arten aus der unten aufgeflihrten Pflanzen-
liste oder Kulturformen dieser Arten zu verwenden. 

Die im Plan zeichnerisch festgelegten Baumstandorte können den Bedürfnissen der Erschlie-
ßungsplanung angepasst werden, wobei die Anzahl der Bäume nicht unterschritten werden darf 

Alle zu pflanzenden Straßenbäume sind mit mindestens 1,5 x 2,0 m großen Baumscheiben zu 
versehen. Es sind Vorrichtungen anzubringen, die das Befahren der Baumscheiben verhindern 
(Poller o.ä.). 

1.10.2 Gestaltung der Öffentlichen Grünflächen, Zweckbestimmung Verkehrsbegleitgrün 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Verkehrsbegleitgrün (öffentliche Grünflächen) 
können, abgesehen von den ggf. mit einem Pflanzgebot belegten Bäumen, beliebig mit Gehöl-
zen, Bodendeckern, Stauden und oder Wiesen- bzw. Rasenflächen als Grünfläche gestaltet wer-
den. Zulässig ist die Errichtung eines max. 2,5 m breiten Fußweges in wassergebundener Bau-
weise entlang der Wiesmoorer Straße. 

1.10.3 Gestaltung der Öffentlichen Grünflächen, Zweckbestimmung Spielplatz 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Spielplätze können, abgesehen von den ggf. 
mit einem Pflanzgebot belegten Bäumen, beliebig mit Gehölzen, Bodendeckern, Stauden und 
oder Wiesen- bzw. Rasenflächen als Grünfläche gestaltet werden. 

1.10.4 Eingrünung der Schalischutzanlage 

Sofern die Anlage eines Erdwalles vorgesehen ist, ist dieser beidseitig mit Sträuchern gemäß 
nachstehender Pflanzliste in einer Dichte von mindestens 0,44 Pflanzen je m2  (entspricht einem 
Pflanz- und Reihenabstand von 1,5 m) Böschungsfläche zu bepflanzen. 

Sofern die Integration von technischen Elementen, wie beispielsweise Garagen oder Schall-
schutzwände in die Schailschutzanlage vorgesehen ist, sind die der Landesstraße zugewandten 
Fassaden bzw. Wände zu bepflanzen. Das Ziel ist eine vollständige Begrünung der Fassaden. 

1.10.5 Dachbegrünung Nebenanlagen 

Flachdächer der Nebenanlagen und flach geneigte Dächer bis 5' Dachneigung der Nebenanla-
gen sind ab 10 qm zusammenhängender Dachfläche zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft 
zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Zu verwenden ist mindestens eine Ex-
tensivbegrünung bestehend aus natumaher Vegetation mit einer Substratstärke von mindestens 
6 cm. Die Bewässerung soll ausschließlich über Niederschlagswasser erfolgen.. 

1.10.6 Pflanzenliste für Pflanzfestsetzungen im öffentlichen und privaten Raum: 

a) Bäume 

Bäume 1. Ordnung 
Acer platanoides - Spitzahorn 
Acer pseudoplatarnis - Bergahorn 
Fagus sylvatica - Rotbuche 
Fraxinus excelsior - Esche 
Juglans regia - Walnuss 
Quercus robur - Stieleiche 
Tiia cordata - Winterlinde 
Tilia platyphyllos - Sommerlinde 

Bäume II. Ordnung 
Acer campestre - Feldahom 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Prunus avium - Vogelkirsche 
Prunus padus - Traubenkirsche 
Pyrus pyraster - Wildbime 
Sorbus aria - Mehlbeere 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
Sorbus torminalis - Elsbeere 
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b) Landschaftssträucher 

Berberis vulgaris - Berberitze 
Comus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Waldhasel 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare - Rainweide 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Prunus mahaleb — Weichselkirsche 

Ribes alpmum - Johannisbeere 
Rosa arvensis - Feidrose 
Rosa canina - Hundsrose 
Rosa rubiginosa - Weinrose 
Rosa pimpinellifolia - Bibernelirose 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 

Auf die Verwendung jeglicher Nadelgehölze ist - mit Ausnahme der heimischen Arten Gemeine 
Kiefer (Pinus sylvestris) und Gemeine Eibe (Taxus baccata) - zu verzichten. 

Zu maximal 10% können den Pflanzungen in den privaten Grünflächen auch folgende nicht-
heimische Arten beigefügt werden: 

Amelanchier-Arten - Felsenbime Buddleja davidii i.S. - Sommerflieder 
Chaenomeles-Arten - Zierquitte Cornus alba, C. sanguinea - Hartriegel 
Cytisus scoparius - Besen-Ginster Hibiscus syriacus - Hibiscus 
Hydrangea-Arten - Hortensie Kolkwitzia amabilis - Kollcwitzie 
Lonicera tatarica - Tatarische Heckenkirsche Malus-Arten - Zierapfel 
Philadeiphus-Arten - Falscher Jasmin Syringa vulgaris - Gemeiner Flieder 

c) Rank- und Klettergehölze für Fassadenbegrünung 

Anemonenwaldrebe - Clematis montana 
Gewöhnlicher Efeu - Hedera helix 
Kletterhortensie - Hydrangea petiolaris 
Immergrünes Geißblatt - Lonicera henryi 
Echtes Geißblatt - Lonicera caprifolium 
Kletterrosen - Rosa sp. 

Mindest-Pflanzqualitäten (falls nicht anders angegeben): 
- Bäume 1. und II. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm 
- Bäume II. Ordnung: Heister, 2 mal verpflanzt, 150-175 cm hoch 
- Landschaftssträucher: 2 x verpflanzt, 60-100 cm hoch. 
- Kletterpflanzen, mit Topfballen, Höhe mindestens 60 cm 

Alle im Plangebiet zu pflanzenden hochstämmigen Bäume sind mit Dreibock anzupfahlen. 

d) Dachbegrünung Nebenanlagen: 

Sedum album — Weißer Mauerpfeffer 
Sedum montanum — Berg-Mauerpfeffer 
Sedum reflexum — Tripmadam 
Sedum sexangulare — Milder Mauerpfeffer 
Euphorbia cyparissias — Zypressen-Wolfsmilch 
Festuca ovina — Schafschwingel 
Helianthemum nummularia — Sonnenröschen 

Hieracium pilosella — Kleines Habichts-
kraut 
Jasione montana — Berg-Sandglöckchen 
Koeleria macrantha — Schillergras 
Melica ciliate — Wimpem-Perigras 
Petrorhagia prolfera — Felsennelke 
Thymus serphyllum — Thymian 

Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ( 9 Abs. 1 Nr. 25b 
BauGB) 

Die gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei Verlust 
ist der Bestand in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gleichwertig zu ersetzen. 
Während der Baumaßnahmen ist das Baumumfeld gemäß den Vorgaben der DIN 18920 und 
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den Vorgaben der RAS-LP 4 (Richtlinie flur die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, 
Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) zu 
schützen und von jeglicher Bautätigkeit freizuhalten. 

1.12 Zuordnung der Festsetzungen für Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen ( 9 Abs. la S. 2 
BauGB sowie § 135 a und b BauGB) 

Alle der Kompensation dienenden Festsetzungen gern. § 9 (1) Nr. 20 BauGB, alle Festsetzun-
gen gern. § 9 (1) Nr. 25a BauGB im öffentlichen Bereich, werden den öffentlichen und privaten 
Grundstücken, auf denen Eingriffe auf Grund sonstiger Festsetzungen zu erwarten sind, in fol-
genden Anteilen zugeordnet: 

- Anteil gemeindliche Erschließungsanlagen: 28,87 % 
- Anteil private Grundstücke: 71,13 % 

Die auf Grund der genannten Festsetzungen entstandenen und entstehenden Kosten sowie die 
Kosten, die durch die Maßnahmen auf den der naturschutzfachlichen Kompensation dienenden 
Flächen außerhalb des Geltungsbereiches (abzubuchende Okokonto-Fläche und CEF-
Maßnahrnenfläche) sowie Kosten flur Maßnahmen für Naturschutz und Landespflege, die auf 
Grundlage vertraglicher Regelungen entstanden sind bzw. entstehen, werden entsprechend der 
„Satzung der Gemeinde Budenheirn zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach den § 
135 a — 135 c BauGB vom 8. April 1998" von den Eigentümern der privaten Grundstücke er-
hoben, denen die Festsetzungen zugeordnet sind. 
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Außerhalb des Geltungsbereiches werden folgende Flächen dem Bebauungsplan flir die Kom-
pensation zugeordnet: 

Ökokonto „Nebeiwiese" 

Flur Flurstück Verfügbare Fläche im 
Ökokonto 

Dem gegenständlichen Bebau-
ungsplan zuzuordnende Fläche 

Flur3 

7/1 582 m2  582 m2  

16/1 1.837m2  l.837m2  

16/2 l.180m2  1.180m2  

17 2.799 m2  2.799 m2  

18 624m2  624m2  

Summe Ökokonto „Nebelwiese" 7.022 m2  

Ökokonto „Im Niederteld" 

Flur Flurstück Verfügbare Fläche im 
Ökokonto 

Dem gegenständlichen Bebau-
ungsplan zuzuordnende Fläche 

Flur 3 

126/1 945m2  945m2  

126/2 721 m2  721 m2  

127 531 m2  531 m2  

128 450m2  450m2  

129/1 493m2  493m2  

129/2 466m2  466m2  

130/1 497m2  497m2  

130/2 456m2  456m2  

131/1 548m2  548m2  

131/2 469m2  469m2  

132/1 504m2  504m2  

132/2 513m2  513m2  

133/1 507m2  507m2  

133/2 521 m2  521 m2  

Summe Ökokonto „Im Niederfe!d 7.621 m2  

CEF-Maßnahmenfläche „Kleiner Berg" 

Flur Flurstück Flächengröße Dem gegenständlichen Bebau-
ungsplan zuzuordnende Fläche 

6 221/8 20.557 m2  20.557 m2  

Summe CEF-Maßnahmenfläche „Kleiner Berg" 20.557 m2  

Gesamtsumme 

 

35.200 m2  
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1.13 Bedingte Festsetzungen nach § 9 Abs. 2 BauGB 

1.13.1 Immissionsschutz:  

Eine Nutzung des Allgemeinen Wohngebietes ist gemäß § 9 Abs. 2 BauGB erst zulässig, wenn 
die in Ziffer 1.9.1 festgesetzte Lärmschutzanlage errichtet wurde. 

1.13.2 Artenschutz:  

Eine Nutzung des Allgemeinen Wohngebietes sowie die Errichtung notwendiger Erschlie-
ßungsanlagen sind gemäß § 9 Abs. 2 BauGB aufgrund des nachgewiesenen Vorkommens von 
Individuen einer streng geschützten Art (Zauneidechse) erst nach dem Abfangen der Tiere und 
ihrer Umsiedlung in geeignete Habitate zulässig. Der Beginn derartiger Maßnahmen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans ist nur mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde 
möglich. Die Vorgehensweise ist rechtzeitig und kontinuierlich mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen, und es ist zu belegen, dass im Sinne des § 44 Nr. 5 BNatSchG durch ge-
eignete Maßnahmen gewährleistet ist, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten der Art im räumlichen Zusammenhang kontinuierlich und weiterhin 
erflult wird. 

Die dazu erforderlichen Maßnahmen bzw. die in dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (An-
lage 1 zum Umweltbericht) aufgeführte Vorgehensweise wird über einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag gesichert (dazu siehe Kapitel VI). Die zur Aussiedlung der geschützten Arten vorgese-
henen Grundstücke sind zu diesem Zweck dinglich zu sichern. 

1.14 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung 
des Straßenkörpers notwendig sind ( 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Zur Herstellung des Straßenkörpers oder sonstiger Verkehrsflächen erforderliche Aufschüttun-
gen, Abgrabungen, Böschungen und Stützmauern (einschließlich unterirdischer Stützbauwerke, 
wie z. B. Rückenstützen von Einfassungen des Straßenoberbaus) sind, soweit sie außerhalb der 
im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen liegen, auf den Baugrundstücken zulässig. 

Die von diesen Anlagen in Anspruch genommenen privaten Grundstücksflächen verbleiben 
weiterhin in der Nutzung der jeweiligen Grundstückseigentümer und stehen diesen zur Verwen-
dung soweit uneingeschränkt zur Verfügung, wie sie die Funktion der jeweiligen Anlage (Bö-
schungsfläche, Stützbauwerk o. ä.) nicht beeinträchtigen. 

Anmerkung zu den rechtlichen Folgen:  Die vorstehende Festsetzung alleine berechtigt den Straßenbau-
lastträger gemäß aktueller Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 27.08.2009 - Aktenzeichen 4 CM 
5.08) noch nicht zur Umsetzung der damit planungsrechtlich gesicherten Maßnahmen; vielmehr muss 
er sich vor der Herstellung und Unterhaltung des Vorhabens das aus der Eigentümerposition ( 903 
Satz 1 BGB) fließende Nutzungsrecht vom Grundstückseigentümer verschaffen. 

Die erforderliche Berechtigung kann sich der Straßenbaulastträger bspw. über die Belastung des be-
troffenen Gnmdstücks mit einem planakzessorischen städtebaulichen Recht gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB verschaffen (woflir der Bebauungsplan die Grundlage bildet ( 8 Abs. 1 Satz 2 BauGB)), aber 
auch über den freihändigen Erwerb des betreffenden Grundstücks oder über andere auf die Rechtsüber-
tragung gerichtete vertragliche Instrumente. 
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2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit 
§ 88 LBauO Rheinland-Pfalz) 

2.1 Dächer — Hauptgebäude 

2.1.1 Folgende Dachformen sind zulässig: Satteldächer (SD), Waimdächer (WD) und Krüppelwalm-
dächer (KWD), gegeneinander versetzte Pultdächer (PDv) sowie Flachdächer (FD); die First-
kanten der entgegengesetzt fallenden Pultdachteile dürfen jedoch mindestens 0,80 mund höchs-
tens 1,80 m versetzt sein; zudem muss von den entgegengesetzt fallenden Pultdachteilen die 
Fläche der einen mindestens 2,4  der Fläche der anderen betragen). 

2.1.2 Gauben, Zwerchgiebel (= Giebel in Verlängerung der Außenfassade, quer zum Hauptfirst; häu-
fig Teil eines Zwerchhauses) und Zwerchhäuser ( ein- oder mehrgeschossiger Dachaufbau 
quer zum Hauptdach, in Verlängerung der Außenfassade oder vor diese hervortretend, mit ei-
genem, quer zum Hauptflrst verlaufendem Dach) müssen einen Abstand zur Giebeiwand (Mau-
erwerks-Außenseite), zur nächsten Gaube bzw. zum nächsten Zwerchgiebel von mindestens 
1,50 m aufweisen. 

Isometrie Gauben 
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Der First der Gauben, der Zwerchgiebel und Zwerchhäuser muss 1 m oder tiefer unter dem 
Hauptfirst an die Dachfläche anschließen. Die Gesamtbreite der Gauben, Zwerchgiebel und 
Zwerchhäuser darf höchstens 50% der Trauflänge betragen. Die Festsetzungen zur Form und 
zur Neigung des Daches gelten nicht für Dachaufbauten wie Gauben und Zwerchgiebel sowie 
für Zwerchhäuser. 
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2.1.3 Zur Dacheindeckung dürfen nur kleinformatige Elemente mit einer Decklänge von höchstens 
40 cm und einer Deckbreite von höchstens 30 cm in lehmgelben bis gelbbraunen, rotbraunen 
bzw. rötlichen bis bräunljchen sowie grau-anthrazitfarbenen Farbtönen verwendet werden. Gla-
sierte Dacheindeckungen sowie Eindeckungen mit Weilmaterial sind ausgeschlossen. 

Darüber hinaus sind auch begrünte Dächer sowie nicht glänzende (nicht reflektierende) Metall-
dächer zulässig. Für diese gelten die oben genannten Deckmaße nicht. 

2.1.4 Unabhängig von den vorstehend getroffenen Festsetzungen zu Dächern ist die Installation von 
Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren auf sämtlichen geeigneten Dächern zulässig und er-
wünscht. Derartige Anlagen dürfen jedoch an keiner Stelle mehr als 30 cm über die Dachhaut 
hinausragen und müssen ebenso geneigt sein wie das jeweilige Dach. 

2.2 Dächer — Nebengebäude und Garagen 

2.2.1 Garagen, die in den Lärmschutzwall entlang der L 423 integriert sind, müssen eine Firsthöhe 
von mmd. 8,0 m sowie eine Trauthöhe mmd. 4,0 m über OK L 423 aufweisen. 

2.2.2 Die Dacheindeckung muss von den dem Hauptgebäude zugeordneten Nebengebäuden bei ge-
neigten Dächern — mit Ausnahme von begrünten Dächern — mit dem gleichen Material und im 
gleichen Farbton wie bei dem dazugehörigen Hauptgebäude erfolgen. 

2.2.3 Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sind auf sämtlichen geeigneten Dächern von Neben-
gebäuden und Garagen zulässig und erwünscht. Die Vorgaben für derartige Anlagen auf Dä-
chern von Hauptgebäuden (s. Ziffer 2.1.4) gelten hier nicht. 

2.3 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

2.3.1 Lose Stein-/Materialschüttungen (bspw. Schotter, Splitt, Kies, Glas), die nicht pflanzlichen Ur-
sprungs sind, sind nicht zulässig. Ausnahmen davon sind lediglich zulässig für Steinschüttungen 
in einer Breite von maximal 50 cm unmittelbar an der Gebäudewand, die der raschen Ableitung 
von Niederschlagswasser in den Untergrund dienen („Traufstreifen"), sowie für Wege. 

2.4 Einfriedungen und Stützmauern 

2.4.1 Einfriedungen und Stützmauern der Vorgartenbereiche (Bereiche zwischen der das Grundstück 
erschließenden Straße und der dieser zugewandten Hausfassade) sind bis zu 100 cm Höhe mas-
siv bzw. als Bruchsteinmauer, bis zu einer Höhe von 1,25 m als Zäune oder sonstige Elemente 
mit einem offenen (durchschaubaren) Anteil von mindestens 30% sowie bis zu einer Höhe von 
2,0 m auch als Hecken oder sonstige Pflanzungen zulässig. 

Ausnahmen von den vorstehend vorgegebenen Höchstmaßen gelten für 

a) Pfeiler von Zaunanlagen, Eingangstoren oder Türen (diese sind bis zu einer Höhe von 2,0 m 
und bis zu einer Grundfläche von 0,5 m x 0,5 m zulässig) sowie für 

b) Elemente, welche der Abschirmung von Müllgefäßen dienen (diese sind in einer Höhe von 
maximal 1,60 m zulässig und dürfen entlang der Erschließungsstraße maximal 3,0 m lang 
sein). 

2.4.2 Maschendrahtzäune sind entlang Verkehrsflächen und Vorgartenbereichen unzulässig. 

2.5 Werbeanlagen 

2.5.1 Werbeanlagen sind nur am Ort der eigenen Leistung zulässig, jedoch nicht für Erzeugnisse 
fremder Hersteller mit Ausnahme von Erzeugnissen oder Dienstleistungen, die vom Grund-
stückseigentümer bzw. Gewerbetreibenden vertrieben oder bearbeitet werden oder in anderer 
Weise seiner gewerblichen Tätigkeit dienen bzw. von Nutzen sind. 
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2.5.2 Eine Anbringung von Werbeanlagen auf Dächern, im Bereich der oberen Geschosse (oberhalb 
der festgesetzten Traufhöhe) und auf Hausgiebeln ist unzulässig. 

2.5.3 Werbeanlagen mit bewegtem Licht oder Wechselbildem sowie Werbeanlagen nach Art sog. 
„Skybeamer" o.ä. sind unzulässig. 

2.5.4 Die Fläche von Werbeanlagen darf eine Gesamtgröße von 1 qm nicht überschreiten. 

2.5.5 Beleuchtete bzw. selbst leuchtende Werbeanlagen sind unzulässig. 

2.6 Zahl der Stellplätze 

2.6.1 Für die Bereiche Q und cZ sind pro Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze oder Garagen auf 
dem Grundstück herzustellen. 

2.6.2 Für sonstige Gebiete ist die Höchstzahl der notwendigen Stellplätze gemäß Stellplatzverord-
nung Rheinland-Pfalz (Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge — 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24. Juli 2000 (12 150 - 4533) 
(MinB1. S. 231) herzustellen. 

III. Kennzeichnungen ( 9 Abs. 5 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB werden im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet, 'die erheblich mit 
umweltgefcihrdenden Stoffen belastet sind". 

Es handelt sich hierbei um Teilflächen der Altablagerungsstelle Budenheim, Zufahrt Steinbruch (1), 
Reg.-Nr. 33900009- 216. 

IV. Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzun-
gen / nachrichtliche Übernahmen ( 9 Abs. 6 BauGB) 

1. Entlang der Landesstraße 423 wird nachrichtf ich die reduzierte Bauverbotszone nach § 22(1) Nr. 1 
Landesstraßengesetz (LStrG) eingezeichnet. Dieser Bereich ist grundsätzlich von Bebauung frei-
zuhalten. 

2. Das Plangebiet liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet 'Rheinhessisches Rheingebiet' 
(Rechtsverordnung vom 17.03.1977 (veröffentlicht im Staatsanzeiger von Rheinland-Pfalz vom 
28.03.1977, Nr. 12 S: 227). 

V. Änderung bestehender Rechtsverhältnisse 

Der Bebauungsplan 'Wäldchenloch' überdeckt mit seinem Geltungsbereich zwei Teilbereiche (ca. 25 
m2  auf Flur 6, Flurstück 586/1 sowie ca. 140 m2  auf Flur 6, Flurstück 22 1/5) des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes 'Siebenmorgengebiet' aus dem Jahre 1989. 

Dieser Bebauungsplan wird in diesen Teilbereichen durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes 'Wäldehenloch' ersetzt. 
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VI. Hinweise und Empfehlungen 

Allgemeine Hinweise 
1.1 Die Einrichtung von Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassemutzung ist zulässig (vorbehaltlich 

der erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung) und erwünscht. 
Zur Reduzierung der Abflussverschärfung und Nutzung von Brauchwasser sollte das Dachwas-
ser der Gebäude in doppelstufigen Regenwasserzistemen gesammelt werden. Das Prinzip be-
ruht auf einer Grundspeicherung des Regenwassers zur Nutzung (VN) sowie eines flexiblen 
Speichers zur Retention (Pufferung) zusätzlicher Niederschlagswässer (VR) bei gleichzeitiger 
gedrosselter Ableitung in den Kanal. Das erforderliche Gesamtvolumen ergibt sich durch einfa-
che Addition der beiden Volumina: Vr.= VN+VR. 
Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend 
der Technischen Regeln (hier insbesondere die DIN 1988 - Technische Regeln für Trinkwasse-
rinstallation - sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausgeführt wird und die strikte Trennung 
von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwasser-
netz hergestellt werden; zudem sind sämtliche Leitungen im Gebäude mit der Aufschrift oder 
einem Hinweisschild 'Kein Trinkwasser' zu kennzeichnen. 
Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und der Inbe-
triebnahme den Gemeindewerken Budenheim bzw. dem Betriebsführer anzuzeigen. Außerdem 
ist der Wasserversorgungsträger darüber zu informieren. 
Schließlich ist auf Grundlage der neuen Trinkwasserverordnung eine Anzeigepflicht flur Regen-
wassernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt gegeben. 

1.2 Falls flur die Bebauung Dränagen ausgeführt werden sollen, sind zur Ableitung des Dränage- 
wassers separate Kanäle vorzusehen. Das Dränagewasser ist dem Grundwasser an geeigneter 
Stelle mittels Versickerungsanlagen wieder zuzuführen. Alternativ sind wasserdichte Keller 
(Ausbildung als Wanne) vorzusehen. Die Ableitung des Dränagewassers in ein Gewässer bzw. 
in das Kanalnetz ist nicht zulässig. 

1.3 Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung der technischen Regeln des 
DVGW-Regelwerks gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 
(Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom 
Oktober 2004 (Wasserleitungsanlagen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Feb-
ruar 2008 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung). 
Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwassermenge ist 
durch den Erschließungsträger zu erbringen. 
Als ausreichende Menge zur Löschwasserversorgung wird im Wohngebiet eine Wassermenge 
von mindestens 48 m3  pro Stunde bzw. 800 llmin. bei einem Mindestdruck von 1,5 bar über 
einen Zeitraum von zwei Stunden angesehen, im Gewerbegebiet die doppelten Mengen. 
Zur Sicherstellung dieser Löschwassermengen können nachfolgende Einrichtungen genutzt 
werden: 

- an das öffentliche Wassemetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach 
DIN 3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222), 

- Löschwasserteiche nach DfN 142210 
- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder 

- sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210. 

Die Hälfte der v.g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder offenen Ge-
wässer entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300 m von den jeweiligen Ob-
jekten liegen. 
Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt 
werden können und jederzeit flur die Feuerwehr zugänglich sind. 
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Der Abstand zwischen den Hydranten soll in der Regel höchstens 80 bis 110 Meter betragen. 
Sie sind so anzuordnen, dass der Abstand zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m be-
trägt. Beim Einbau von Unterflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemäß DIN 4066 
gut sichtbar zu kennzeichnen. 

1.4 Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den Ein- 
satz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der Bemessung die-
ser Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der Fachkommission Bau-
aufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben des 
§ 7 LBauO zur Anlage von Zugängen und Zufahrten flur Rettungsfahrzeuge zu beachten. 

1.5 Fur einzelne Bauvorhaben können spezielle Baugrunduntersuchungen erforderlich werden. 
Falls die Baumaßnahme dies erfordert, sind Untersuchungen zur Erkundung von Schicht- und 
Grundwasserverhältnissen durchzufiihren. Grundsätzlich sollten die Anforderungen an den 
Baugrund der DIN 1054 (Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 
(Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und 
Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der 
DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf; Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: All-
gemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden. 

1.6 Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberboden ist da-
her zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu lagern. 
Es sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünordnerischen Ge-
staltung (z.B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, möglichst ortsnahe 
Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

1.7 Treten bei Erd- und Bauarbeiten Funde zutage, so sind diese zu sichern und gemäß § 17 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) unverzüglich (direkt oder über die Denlcmalschutzbehörde 
oder die Gemeindeverwaltung) der Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhaltungsgebot des 
§ 18 DSchPflG ist dabei zu beachten. 
Gemäß Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe sind im Plangebiet fossilflihrende 
Schichten (Tertiär, Wies-baden-Formation, ca. 25 Millionen Jahre alt) bekannt. Etwa zu Tage 
kommende Fossilfunde etc. unterliegen gemäß § 16-21 des Denkmalschutzgesetzes Rhein-
land-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäo-
logie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Tel.: 0261-
6675-3033, Fax 0261-6675-3010. 

1.8 Sollte ein höherer Wasserdruck als der vom Versorgungsträger bereit gestellte gewünscht wer- 
den, ist zu Lasten des Bauherrn eine Haus-Druckerhöhungsanlage zu erstellen. Es wird empfoh-
len, Spülkästen statt Druckspülern für die Toilettenanlagen vorzusehen. Auf den Leitungstras-
sen dürfen keine Baumpflanzungen vorgenommen werden; die Vorgaben des Arbeitsblattes 
DVGW Richtlinie GW 125 sind zu beachten. 

1.9 Im Plangebiet können ungünstige Grundwasserverhältnisse auftreten. Sofern im Zuge der Er- 
richtung von Bauvorhaben eine Wasserhaltung oder Grundwasserabsenkung (zutagefördern, 
zutageleiten etc.) erforderlich ist, bedarf dieses eines eigenen wasserrechtlichen Erlaubnisver-
fahrens bei der Unteren Wasserbehörde. 

1.10 Für den Fall, dass im Rahmen von Erdbewegungen im Baugebiet sensorische Auffälligkeiten 
gefunden werden (z.B. Geländeauffüllungen), die ggf. Ursache für nachgewiesene Spurengase 
in der Bodenluft sein können, wird die Einschaltung eines Altlastensachverständigen oder Ge-
otechnikers empfohlen." 

1.11 Nach § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer und 
der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen 
bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast 
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unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd) mitzuteilen. 

1.12 Fur die Nutzung von Erdwärme ist grundsätzlich ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren er-
forderlich. Ein entsprechender Antrag ist rechtzeitig bei der Unteren Wasserbehörde bei der 
Kreisverwaltung Mainz-Bingen einzureichen. 

2. Umwelt- bzw. naturschutzfachliche Hinweise und Empfehlungen 
2.1 Auf die Aussagen des Umweltberichtes zum Schutz von Boden und Grundwasser, zu sonstigen 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie zu den sonstigen vorgesehenen landschafts-
pflegerischen Maßnahmen (Pflanzungen, Ansaaten etc.) wird hingewiesen. Dieser Beitrag wird 
zusammen mit dem Bebauungsplan bei der Gemeindeverwaltung Budenheim zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden bereitgehalten. 

2.2 Es ist die Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine möglichst sparsame und effiziente Nutzung 
von Energie anzustreben. Grundsätzliches Ziel ist zudem die Vermeidung von Emissionen und 
der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern. 

2.3 Bei der Realisierung des Planungsvorhabens ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes. von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerixh genutzten Grundflächen stehen, Hecken. lebende 
Zäune. Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock zu setzen"; zulässig sind allenfalls "schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen". 

2.4 Im Plangebiet sollten - aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit (gegenüber der nachtak- 
tiven Fauna allgemein, v. a. gegenüber Insekten) bei gleichzeitigen ökonomischen Vorteilen 
(lange Lebensdauer und hohe Lichtausbeute) — für Mastleuchten nur (möglichst warmweiß bis 
neutralweiß getönte) LED-Lampen (Lichttemperatur max. 4.100 K) verwendet werden. 

2.5 Die gemessene Radonkonzentration in der Bodenluft im Plangebiet liegt gemäß einem Gutach- 
ten (siehe Anlage 7 zum Umweltbericht) im unteren Bereich der bekannten Spannbreite von 
Radonmesswerten. Im Sinne einer worst-case-Annahme wird das Gebiet in das Radonvorsor-
gegebiet 1 eingestuft. Es wird empfohlen, Böden und Wände im erdberührten Bereich gegen 
von außen angreifende Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an D1N 18 
195 abzudichten. Von Seiten des Radonschutzes ist generell besonderes Augenmerk auf die 
gasdichte Ausführung der Durchführungen von Versorgungsleitungen u.ä. in der Bodenpiatte 
und in anderen erdberiihrten Bauteilen zu legen. 

VII. Vertragliche Regelungen 

Artenschutz 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sind eine Um-
siedelung der Zauneidechsen in dafür herzustellenden Flächen sowie eine Umweltbaubegleitung 
erforderlich. 
Die dazu erforderlichen Regelungen werden über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen 
der Kreisverwaltung Mainz-Bingen und der Gemeinde Budenheiin gesichert. 

2. Eingriffsregelung / Ersatzzahlung 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft können nicht vollständig innerhalb des Geltungsbereiches 
sowie durch Zuordnung von Ökokontoflächen und der CEF-Maßnahmenfläche erbracht wer-
den. Es verbleibt ein Defizit von 0,7 ha. Dieses Defizit wird durch eine Ersatzgeldzahlung kom-
pensiert. 
Die dazu erforderlichen Regelungen werden über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen 
der Gemeinde Budenheim und der Stiftung Biotopsystem Sandgebiete zwischen Mainz und 
Bingen vor Satzungsbeschluss gesichert. 
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1 Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wäldchenloch" wird erforderlich, um den Bedarf der Gemeinde 
Budenheim an benötigtem Wohnbauland zu decken. Der Bedarf an Wohnbauland steht unter anderem 
im Zusammenhang mit der Entstehung des Freizeit-, Sport- und Erholungsparks „Lenneberg", welcher 
eine konkrete und ständige Nachfrage an Baugrundstücken nach sich zog. 

Gleichzeitig sieht sich die Gemeinde auch angesichts ihrer sehr guten Anbindung an den Großraum 
Mainz bei gleichzeitig hoher Wohnlagenqualität mit einer hohen Nachfrage nach Baugrundstücken für 
Eigenheime aus Reihen ihrer Bürger konfrontiert, zumal durch (grundsätzlich anzustrebende) Nachver-
dichtungen bzw. Umnutzungen im Innenbereich mangels geeigneter und dafür verfügbarer Möglichkei-
ten die Nachfrage nicht gedeckt werden kann. 

Das für die Ausweisung des Wohngebietes vorgesehene Areal ist bereits im wirksamen Flächennut-
zungsplan von 1983 als Wohnbaufläche bzw. gemischte Baufläche ausgewiesen, sodass die grundsätz-
liche Standortfrage bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung geklärt wurde. 

Neben der Ausweisung von Wohnbaufläche sollte im Rahmen des Bebauungsplans ursprünglich auch 
die bestehende gewerbliche Nutzung im Bereich der Mainzer Landstraße (L 423) planungsrechflich ge-
sichert werden. Im Laufe des Verfahrens wurde die Überplanung dieses Bereiches sowie ein Großteil 
der südlich anschließenden Altablagerungsflächen nicht mehr weiterverfolgt. 

2 Planungsrechtliches Verfahren/Aufstellungsbeschluss 
Der Bebauungsplan „Wäldchenloch" wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt, in der 
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. 
Diese werden in einem Umweltbericht gemäß den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB 
beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum 
Bauleitplan. 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wäldchenloch" gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wurde 
am 16.07.2003 gefasst und aufgrund der Änderung des Geltungsbereiches am 02.04.2014 neu gefasst 
(geändert). Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 
17.12.2007 in Form einer Informationsveranstaltung statt. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde mit Anschreiben vom 
16.01.2008 durchgeführt. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 27.02.2015 bis 
30.03.2015 statt. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte am 19.02.2015. Die Beteiligung der Be-
hörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Anschrei-
ben vom 19.02.2015 durchgeführt. 

Auf Grund der deutlichen Verkleinerung des Geltungsbereiches im Nordosten durch Herausnahme des 
seinerzeit geplanten Gewerbegebietes zur Sicherung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse war 
eine erneute Offenlage erforderlich. Diese erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die erneute Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB fand im Zeitraum vom 
07.10.20 16 bis einschließlich 09.11.2016 statt. 

Jm Laufe der Planung wurde auf Grund des Risikos und der Planungsunsicherheit eine Übernahme der 
Altablagerungsfläche in die öffentliche Hand mehrfach erörtert. Im Ergebnis sollte die Altablagerungs-
fläche vollständig aus dem Geltungsbereich genommen werden und die Erschließung derart geplant, 
dass eine Querung der Altablagerungsfläche vermieden werden kann. Umlegungsbedingt müssenjedoch 
grundstücksbedingt zwei kleinere Teilflächen der Altablagerungsfläche im Geltungsbereich verbleiben. 
Da der Geltungsbereich nun erneut verkleinert und aus oben genannter Entscheidung eine Umplanung 
der Erschließung und somit auch Anpassung der Wohnbauflächen resultiert, war eine zweite erneute 
Offenlage erforderlich. Diese erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie die erneute Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB fanden im JulilAugust statt. 
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Im Rahmen der Erschließungsplanuug wurde deutlich, dass Böschungen der Straßen zum Teil auf den 
zukünftigen privaten Grundstücksflächen liegen werden. Aus diesem Grund ist eine Aufnahme einer 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB erforderlich. Zudem entfhllt die in der Planfassung vom 
20.03.2018 noch angedeutete Kreisverkehrsplanung. Da im Bereich der Anbindung an den Schwarz-
bergweg die Eckausrundung der aktuellen Straßenplanung angepasst wurde, ist die Aufnahme des Flur-
stücks 419/5 auf Flur 6 mit einer Fläche von 19 m2  erforderlich. Zuletzt war innerhalb der Gemeinde/Ge-
meindewerke festgelegt, dass der Lärmschutz entlang der Mainzer Landstraße (L 423) nicht durch einen 
Garagenriegel, sondern einer Kombination aus Schallschutzwand und -wall mit vorgelagerten Stellplät-
zen sichergestellt werden soll, wie es bereits ursprunglich vorgehen war. Es werden nun Stellplätze 
festgesetzt und dem WA4, WA4. 1 und WA4.2 zugeordnet, da dort aufgrund der hohen Bebauungsdichte 
der Stellplatznachweis voraussichtlich nicht auf den jeweiligen Grundstücken erbracht werden kann. 
Zudem erfolgten eine Festsetzung, dass auf Flachdachern von Nebenanlagen Dachbegrünungen herzu-
stellen sind, sowie der Ausschluss von „Schottergärten". Aufgrund dieser Anderungen wird eine 3. Er-
neute Offenlage durchgeführt. 

Die 3. erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB fand 
in der Zeit vom 23.07.2021 bis 24.08.2021 statt. Die Bekanntmachung der Offenlage erfolgte am 
06.07.2021 Die 3. erneute Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Anschreiben vom 15.07.202 1 durchge-
führt. 

Auf Anregung seitens der Öffentlichkeit wurde das Verkehrsgutachten auf eine aktuelle Datenbasis ge-
stellt. Daraus resultiert eine Aktualisierung des Schallgutachtens, das eine Veränderung der maßgebli-
chen Außenlärmpegel konstatiert, so dass zusätzliche Festsetzungen zum Lärmschutz erforderlich sind. 
Diese Planänderung bedingt eine erneute 4. Offenlage. Weiterhin wurde das Artenschutzgutachten im 
Zuge einer Plausibilitätsprüfung einer Aktualisierung unterzogen. Die Begründung und der Umweltbe-
richt wurden infolge der geänderten gutachterlichen Ergebnisse fortgeschrieben. 

Die 4. erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB fand 
in Form einer verkürzten und beschränkten öffentlichen Auslegung im Zeitraum vom 13.07.2023 bis 
einschließlich 27.07.2023 statt. Die 4. erneute Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Anschreiben vom 
10.07.2023 durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und in die Abwägung 
eingestellt. Aus der Abwägung aller Stellungnahmen ergibt sich kein weiterer Änderungsbedarf, der 
eine erneute Offenlage begründen würde. Somit kann der Satzungsbeschluss gefasst werden. 
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3 Beschreibung des Geltungsbereiches 
Das ca. 6,4 ha große Plangebiet befmdet sich nordöstlich der Ortslage zwischen der L 423 und der 
Wiesmoorer Straße. Südlich der Wiesmoorer Straße liegt der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz sowie 
der Freizeit-, Sport- und Erholungspark „Lenneberg" (für den Freizeit- und Leistungssport u.a. mit Golf-
platz, Tennis, Nordic Walking). Nördlich der L 423 verläuft die Eisenbahnhauptstrecke Köln — Bonn — 
Koblenz — Bingen — Mainz. 

An die nordöstliche Grenze des Geltungsbereiches grenzt eine Auffüllung, die als Altablagerungsstefle 
im Altlastenkataster geführt ist, an die sich ein Gewerbebetrieb (Baggerbetrieb und Transportunterneh-
men) anschließt. 

Der Geltungsbereich selbst besteht überwiegend aus brachgefallenen Gehölzsukzessionsflächen (ehe-
malige Wiesen und Streuobst) sowie Freizeit- und Nutzgärten (siehe Bestandsplan Umweltbericht). Das 
Relief fällt von der Wiesmoorer Straße im Süden von ca. 120 m ü. NN nach Nordwesten bis zur L 423 
auf ca. 90 m. ü NN ab. 

Abb. 1:  Lage des Geltungsbereiches im Raum (Abbildung unmaßstäblich, die DatenlKarten/Produkte 
wurden unter Verwendung der amtlichen Geofachdaten des Landschaftsinformationssystems 
Rheinland-Pfalz erzeugt. Sie unterliegen der Open Database Lizenz.). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird nördlich durch die Mainzer Landstraße (L 423), im Os-
ten von einer Auffüllung, im Süden von der Wiesmoorer Straße sowie im Westen von der Straße „Am 
Wäldchenloch" und der Bertolt-Brecht-Straße begrenzt. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich: 
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Abb. 2:  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (Abbildung unmaßstäblich) 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches ergeben sich aus der zugehörigen Planzeich-
nung im Maßstab 1:1.000. 
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Flur Flurstück Flurstück Fläche 

6 174 

Nenner 

1 

_____ 

1511 

6 175 3 2.604 

6 176 1 772 

6 176 2 833 

6 176 3 1.340 

6 176 5 949 

6 177 2 1.357 

6 177 3 948 

6 178 652 

6 179 751 

6 180 789 

6 181 791 

6 182 899 

6 183 1 1.668 

6 184 1 1.668 

6 185 714 

6 186 1 774 

6 186 2 774 

6 187 889 

6 188 1.069 

6 189 2 1.042 

6 190 2 1.031 

6 191 4 1.201 

6 191 6 1.202 

6 192 2 634 

6 193 2 630 

6 194 2 677 

6 195 2 628 

6 196 2 2.401 

6 198 2 1.169 

6 199 4 953 

6 221 1 147 

6 221 5 1.678 

6 414 5 220 

6 419 6 1.236 

419 5 19 

6 586 1 26 

8 145 5 182 

8 147 6 181 

8 148 5 555 

8 148 10 895 

8 150 5 171 

8 151 5 177 

8 152 5 222 

8 153 5 234 

Flur Flurstück 
;Zä hier 

Flurstück 
',ner4mj 

Fläche.: 

8 154 6 146 

8 155 6 150 

8 156 9 190 

8 156 14 194 

8 156 19 231 

8 156 24 402 

8 157 5 505 

8 158 5 449 

8 159 5 1.124 

8 162 5 378 

8 163 5 384 

8 164 5 394 

8 165 5 437 

8 166 3 375 

8 167 3 396 

8 168 3 401 

8 169 3 380 

8 170 3 361 

8 172 9 1.356 

8 175 4 845 

8 176 2 243 

8 177 424 

8 178 484 

8 179 1 240 

8 179 2 241 

8 180 462 

8 181 485 

8 182 470 

8 183 435 

8 184 1 1.004 

8 185 1 1.098 

8 186 1 1.097 

8 187 1 1.098 

8 188 1 408 

8 189 1 472 

8 190 1 504 

8 191 1 253 

8 192 1 273 

8 193 1.880 

8 194 1 832 

8 194 2 832 

8 195 837 

8 196 844 

8 197 4 980 

Tabelle 1: Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches 
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4 Planungsrelevante Vorgaben/Rahmenbedingungen 
* Landesplanung: 

- Die Gemeinde Budenheim wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) bereits den Verdich-
tungsräumen, und zwar den hoch verdichteten Bereichen mit hoher Zentrenerreichbarkeit und - 
auswahl zugeordnet. 

- Demographisch sind die Wanderungsgewinne in der Gemeinde größer als der Sterbeverlust. 
-Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion für die kreisfreien Städte und Land-
kreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2007 
(Grundlage: Bevölkerungsvorausberechnung auf Daten von 2006) gehört der Landkreis Mainz-
Bingen zu einem von nur drei Gebietskörperschaften, denen für den Zeitraum von 2006-2020 eine 
positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert wird (+ 3,2%). 

* Regionalplanung (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe): 

- Gemäß der Raumstrukturgliederung ist die Gemeinde den hoch verdichteten Räumen zuzuordnen. 
Budenheim ist Grundzentrum, das der Grundversorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfs dient. Über den Rahmen der Eigenentwicklung hinaus können den Gemeinden 
besondere Funktionen zugewiesen werden, sofern diese sich in ihrer Bedeutung für die regionale 
Siedlungsstruktur deutlich von der Eigenentwicklung abheben. Der Ortsgemeinde werden folgende 
besondere Funktionen zugewiesen: 

- Besondere Funktion Wohnen (Gemeinde, die über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt 
Wohnbauflächen ausweisen soll; diese Gemeinden müssen dieser Zuweisung durch eine ent-
sprechende Ausgestaltung ihrer Bauleitplanung Rechnung tragen). 

- Besondere Funktion Gewerbe (Gemeinde, in der über ihre Eigenentwicklung hinaus verstärkt 
Gewerbeflächen ausgewiesen und erschlossen werden sollen, soweit nicht vorrangig auf Ge-
werbebrachen und Konversionsflächen zurückgegriffen werden soll). 

- Die im RROP 2004 fur die Gemeinde noch festgelegte Besondere Funktion Fremdenverkehr ist 
im neuen RROP entfallen. 

- Plangebiet ist im RROP als 'Sonstige Landwirtschaftsfläch& dargestellt. 
.. Mit Schreiben vom 27.01.2015 wurde der Planung unter Zugrundelegung der eingeschränkten 

räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten in der Gemeinde Budenheim seitens der Planungsge-
meinschaft Rheinhessen-Nahe zugestimmt. 

* Flächennutzungsplanung: Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Budenheim ist 
das Plangebiet überwiegend als Wohnbaufläche bzw. (im Nordwesten bzw. Westen) als gemischte 
Baufläche sowie im Nordosten als Grünfläche dargestellt. 

Abb. 3:  Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan von 1983 (unmaßstäblich). 
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Der überwiegende Teil des geplanten Wohngebietes ist durch die Darstellung des Flächennut-
zungsplans gedeckt. Auch der als gemischte Baufläche dargestellte Bereich entlang der L 423 
kann in ein Wohngebiet entwickelt werden, da mit dem Begriff des Entwickelns eine gewisse 
Freiheit der Gestaltung verbunden ist und der Gemeinde bei der weiteren Auspianung der Be-
bauungspläne ein Spielraum zur Verfügung steht. Der Bebauungsplan kann in gewissen Gren-
zen von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweichen, und zwar von Art und Maß 
innerhalb der jeweiligen flächenm4f3igen Darstellung als auch von den räumlichen Abgrenzun-
gen. Die durch den Übergang in eine stärker verdeutlichende Planstufe gerechtfertigte Festset-
zung eines Wohngebietes widerspricht nicht der Grundkonzeption des Flächennutzungsplans in 
diesem Teil des Gemeindegebiets. Die entsprechende Anpassung der Mischgebietsfläche erfolgt 
bei der Neuaufstellung des Fliichennutzungsplans. 

* Bauleitplanung: 
Der Bebauungsplan 'Wäldchenloch' überdeckt mit seinem Geltungsbereich zwei Teilbereiche des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes 'Siebenmorgengebiet' aus dem Jahre 1989. Eine ca. 25 m2  große 
Fläche auf Flur 6, Flurstück 586/ 1 ist im Bebauungsplan 'Siebenmorgengebiet' als Straßenverkehrs-
verkehrsfläche festgesetzt und eine weitere, ca. 140 m2  auf Flur 6, Flurstück 22 1/5 (Einmirndungs-
bereich Am WäldchenlochlWiesmoorer Straße) gelegene Fläche ist als Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Dieser Bebauungsplan wird in diesen Teilbereichen durch die Festsetzungen des vorlie-
genden Bebauungsplanes 'Wäldchenloch' ersetzt. 

* Landschaftsplanung: Siehe Umweltbericht, Kapitel 3. 
* Landschaftsplanung: Siehe Umweltbericht, Kapitel 3. 
* Schutzgebiete: Siehe Umweltbericht, Kapitel 3. 
* Fachplanungen: Es sind keine planungsrelevanten Fachplanungen bekannt. 

5 Informationen zum Untergrund (Boden/Baugrund etc.), zu Alt-
lasten/Altablagerungen und zur Radonprognose 

Altlasten/A1rabIaaerunge,,  

Im Plangebiet befmden sich ein Teilbereich der Ablagerungsstelle Budenheim, Zufahrt Steinbruch (1), 
Reg.-Nr. 339 00009 -0216/000-00. Die Teilfläche ist im Bebauungsplan entsprechend gemäß § 9 Abs. 
5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet. Die Untersuchung der Altablagerung (siehe Anlage 4 zum Umweltbe-
richt) zeigt keine Beeinträchtigung der geplanten angrenzenden Wohnbaunutzung. Auch gegen die ge-
plante Nutzung der Fläche als Grünfläche bestehen gemäß Stellungnahmen der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz keine Bedenken, 
sofern eine Anlage von Kinderspielflächen oder ein Anbau von Nutzpflanzen (gärtnerische Nutzung) 
ausgeschlossen werden können. 

Ehemalige Deponie 

Bezüglich der Gefährdungsabschätzung im Hinblick auf mögliche Ausgasungen (Deponiegase) aus der 
nahegelegen ehemaligen Deponie flur Haus- und Gewerbemüll (siehe Anlage 2 zum Umweltbericht) 
konnten keine direkten Hinweise auf Deponiegase gefunden werden. 

Baugrund 

Das vom Planungsträger beauftragte Geotechnische Gutachten (siehe Anlage 3 zum Umweltbericht) 
zeigt außerhalb der Altablagerung flur eine Wohnbebauung ausreichend tragfähige anstehende Böden, 
die ohne kostenintensiven Mehraufwand „Standardgründungen" zulassen. 

Im Bereich der Altablagerung sind hingegen in Gründungsbereichen bis in eine Tiefe von teils über 7 m 
sehr locker gelagerte Verftililagen festzustellen, die auch ohne zusätzliche Belastungen durch Bauwerke, 
unkontrollierbare Setzungen und Sackungen nicht ausschließen lassen. Aus diesem Grund sind sichere 
Standard-Flachgründungen innerhalb der Altablagerungsfläche nicht möglich. Auf eine Bebauung die-
ses Bereiches wurde daher verzichtet. 
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Der Baugrund ist als gering wasserdurchlässig zu beurteilen, sodass Niederschlagswasser, welches über 
mögliche Versickerungseinrichtungen konzentriert einer Versickerung zugefl.ihrt werden soll, sich auf 
und innerhalb der Baugrundschichten unweigerlich einstauen wird. Lange Einstauzeiten, verbunden mit 
einer Verschlickung und Verdichtung der Versickerungsflächen wären die Folgen. Demnach werden 
innerhalb des Plangebietes keine Versickerungseinrichtungen vorgesehen. Die Versickerung des Nie-
derschlagswassers erfolgt außerhalb des Plangebietes in einem Regenrückhaltebecken nördlich der 
L 423 (vgl. Kapitel 7.2). 

Böschun2sbruchnachwejs 

Ein vom Planungsträger beauftragter Böschungsbruchnachweis der bestehenden Altablagerungsbö-
schung (siehe Anlage 10 zum Umweltbericht) empfiehlt Sicherheitsabstände zum bestehenden Bö-
schungsfuß, die in der Umplanung der Verkehrs- und Wohnbauflächen berücksichtigt wurden. Die be-
stehende Böschung wurde zusätzlich in die Planzeichnung nachrichtlich übernommen. 

Radon 

Die gemessenen Radonaktivitätskonzentrationen in der Bodenluft (siehe Anlage 7 zum Umweltbencht) 
bewegen sich in einem Bereich zwischen 12.000 und 28.000 Bq/m3. Der Medianwert der Radonkon-
zentration in Böden in der Bundesrepublik Deutschland liegt bei ca. 35.000 Bq/m3. Da der Untergrund 
die Hauptquelle für erhöhte Radonkonzentrationen in der Raumluft darstellt, hat das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) unter dem Gesichtspunkt präventiver Radonschutzmaßnahmen bei Neubauten so-
genannte Radonvorsorgegebiete definiert. Dazu zählen alle Flächen in Deutschland, für die Radonkon-
zentrationen in der Bodenluft über 20.000 Bq/m3  prognostiziert werden. Die Radonvorsorgegebiete wer-
den ihrerseits nach der Höhe der Radonaktivjtätskonzentration in der Bodenluft klassifiziert. Diese Ein-
teilung orientiert sich an der erwarteten Uberschreitungshäufigkeit einer Radonkonzentration von 100 
Bq/m3  in Aufenthaltsräumen. Folgende Klassen werden definiert: 

- Radonvorsorgegebiet 1: 20.000 bis 40.000 Bq/m3  
- Radonvorsorgegebiet II: über 40.000 bis 100.000 Bq/m3  
- Radonvorsorgegebiet III: über 100.000 Bq/m3  

Bei der Ausweisung von Neubaugebieten bzw. der Erteilung von Baugenehmigungen sollen entspre-
chende Maßnahmen zum radongeschützten Bauen empfohlen werden. Art und Umfang der Maßnahmen 
sollen sich an dieser Klasseneinteilung orientieren. Dabei gilt, dass die Effizienz der Präventionsmaß-
nahmen umso größer sein muss, je höher die Radonkonzentrationen in der Bodenluft sind und die daraus 
resultierende Überschreitungswahrscheinlichlceit eines Referenzwertes in Neubauten. Ziel ist es, neu zu 
errichtende Gebäude so zu planen, dass in Aufenthaltsräumen - unabhängig davon, in welcher Etage sie 
sich befinden - eine Radonkon.zentration von 100 Bq/m3  im Jahresmittel dauerhaft und nachhaltig nicht 
überschritten wird. 

Oftmals reichen hierbei Maßnahmen aus, die bereits den gegenwärtigen Stand der Technik darstellen 
und daher mit keinem unvertretbar hohen Aufwand für den Bauherrn verbunden sind. Folgende Maß-
nahmen werden empfohlen: 

- Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich gegen von außen angreifende 
Bodenfeuchte mit radondichten Materialien in Anlehnung an DIN 18 195 

- konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenpiatte aus Beton (Dicke: mindestens 15 cm, mit 
Nachweis der Rissüberbrückung) 

- Abdichtung von Durchdringungen der Bodenplatte und der Hauswandungen (Zu- und Ablei-
tungen) mit radondichten Materialien 

- Zuführung der Verbrennungsluft für Heizkessel u.ä. von außen 

- im Falle einer baulichen Trennung von Kellergeschoss und darüber liegenden Etagen 

- dicht schließende Kellertür zum Wohnbereich und fachgerechte Abdichtung von Durchdringun-
gen der Kellerdecke (z.B.: Leitungen, Schächte). 
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Von Seiten des Radonschutzes ist generell besonderes Augenmerk auf die gasdichte Ausführung der 
Durchführungen von Versorgungsleitungen u.ä. in der Bodenpiatte und in anderen erdberührten Bautei-
len zu legen. 

6 Standortalternativen 

Der Standort „Wäldchenloch" ist bereits seit den 80er-Jahren als Siedlungserweiterungsfläche vorgese-
hen und entsprechend im Flächennutzungsplan dargestellt. Er stellt zusammen mit dem Baugebiet 
„WiesmoorerjGonserijiejmer Straße, Teil 1" die einzige Möglichkeit für eine Siedlungserweiterung in 
Budenheim dar. 

Das Gebiet eignet sich auf Grund seiner Lage am derzeitigen Ortsrand sowie seiner guten Anbindung 
an die Infrastruktur (Verkehr/ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, medizinische und sozi-
ale Versorgung etc.) und seinem hohen Wohnwert sowie der guten und gefahrlosen Anbindung an Er-
holungs-Infrastruktur (Naherholungs-Flächen; Wanderwege etc.) für eine Siedlungsentwicklung. 

7 Erschließung 

Grundsätzlich wird festgesetzt, dass sämtliche Leitungen für Ver- und Entsorgungsanlagen unterirdisch 
zu verlegen sind, damit das Orts- bzw. Landschaftsbild nicht durch oberirdische Anlagen beeinträchtigt 
wird. 

7.1 Versorgung 

• Trinkwasser 

Nach Auskunft der Gemeindewerke Budenheim AÖR ist die Versorgung des geplanten Baugebietes 
mit Trink- und Löschwasser auf Grund der vorhandenen Leitungsdimensionen in der Wiesmoorer 
Straße bzw. im Schwarzenbergweg gesichert. 

• Elektrizität 

Nach Auskunft der Gemeindewerke Budenheim AÖR kann die Stromversorgung als gesichert an-
gesehen werden. Hierfür ist die Errichtung einer Trafostation, idealerweise an einem zentralen 
Standort notwendig. Es bietet sich dazu eine Fläche im Kreuzungsbereich des in Nord-Süd-Rich-
tung verlaufenden Fuß- und Radweges mit der Planstraße D an. 

Im Bebauungsplan wird hierfür keine gesonderte Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt. Die 
Festlegung eines Standortes für die erforderliche Trafostation ist planungsrechtlich nicht erforder-
lich, da diese in Baugebieten gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO als Ausnahme zugelassen werden kann. 
Hierdurch kann der Standort im Rahmen der Erschließungsplanung flexibel gehandhabt werden. 

• • Kommunikationsmecjjen 

Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung von Telekommunikationsanlagen 
o.ä. herzustellen. Das Plangebiet wird an das vorhandene Breitbandkabelnetz angeschlossen. 

7.2 Entsorgung 

• Schmutzwasserentsorgung 

Die Entwässerung des geplanten Neubaugebietes erfolgt im Trennsystem. 

Das anfallende Schmutzwasser wird über die Hausanschlussleitungen in den geplanten Schmutzwas-
serkanal DN 250 innerhalb der öffentlichen Straßenzüge abgeleitet. In der Mainzer Landstraße (L 
423) schließt der geplante Schmutzwasserkanal an den bestehenden Mischwasserkanal an. Über das 
weiterführende bestehende Ent-wässerungsnetz wird das anfallende Schmutzwasser zur Kläranlage 
Mainz abgeleitet und dort entsorgt. 
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• Niederschlagswasserentsorgung 

Die geotechnischen Untersuchungen (siehe Anlage 3 zum Umweltbericht) haben ergeben, dass die 
Voraussetzungen flur eine Versickerung des Regenwassers im Baugebiet nicht vorliegen. Daher 
wurde flur die Entsorgung des im Baugebiet anfallenden Oberflächenwassers folgende Konzeption 
geplant: 

Zur Minimierung des Regenwasserabflusses aus dem Baugebiet erhalten die Grundstücke zweistu-
fige Regenwasserzisternen. Das aus den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser wird zu-
nächst in die Regenwasserzisternen abgeleitet. Das Regenwasser aus dem Nutzvolumen der Zisterne 
wird für die Gartenbewässerung u.ä. auf dem Grundstück verbraucht. 

Das Puffervolumen der Regenwasserzistemen ist für die Kappung der Abflussspitzen vorgesehen. 
Das in dem Pufferbereich der Zisterne zwischengespeichertes Regenwasser wird mittels einer Dros-
sel reduziert in den geplanten öffentlichen Regenwasserkanal abgeleitet. Die Zisternen werden mit 
einem Überlauf ausgestatten, welcher an den RW-Hausanschluss des jeweiligen Grundstücks ange-
schlossen ist. 

Durch eine entsprechende Verpflichtung in der noch zu ändernden Abwasser-Satzung der Gemeinde 
Budenheim soll die Umsetzung zur Herstellung der Zisternen gesichert werden. 

Die Straßenflächen entwässern direkt in den geplanten öffentlichen Regenwasserkanal, welcher in 
ein geplantes offenes Regenrückhaltebecken, außerhalb des Plangebietes, ausläuft Das Regenrück-
haltebecken wird auf einer Fläche zwischen der Eisenbahn und der Kirchstraße errichtet. Der Dros-
selabfluss aus dem Regenruckhaltebecken wird durch eine Bahnunterführung zum Vorfluter abge-
leitet. 

Das Volumen des Regenrückhaltebeckens und das Puffervoluinen aller Regenwasserzistemen auf 
den Grundstücken stellen den wasserwirtschaifiichen Ausgleich dar, welcher nach § 61, 62 WHG 
auf Grund der zusätzlichen Flächenversiegelung zum Ausgleich der Wasserführung herzustellen ist. 
Nach Vorgaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Mainz ist der wasserwirtschaftliche 
Ausgleich für das 20-jährliche Regenereignis herzustellen. 

Die beschriebene Entwässerungskonzeption wurde mit Bescheid vom 10.10.2019 durch die Struktur-
und Genehmigungsdirektion Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfaliwirtschaft, Bodenschutz 
positiv beschieden, so dass die abwasserseitige Erschließung gesichert ist. 

• Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt gemäß dem Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Mainz-Bingen. 
Die Gebietserschließung ist so dimensioniert, dass die bebaubaren Grundstücke direkt von Fahrzeu-
gen des Entsorgungsunternehmens angefahren werden können. 

7.3 Verkehr 

• Straßen/Anbindung 

Die verkehrsmäßige Anbindung des geplanten Wohngebietes erfolgt im Westen an die Bertolt-
Brecht-Straße sowie Am Wäldchenloch, im Süden und im Osten erfolgt ein Anschluss an die 
Wiesmoorer Straße/Schwarzenbergweg. 

Die Leistungsfähigkeit des Knotens L 423 l/Schwarzenbergweg wurde auf Anregung des Landesbe-
triebs Mobilität gutachterlich untersucht (vgl. Anlage 9). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 
dass der bestehende Knotenpunkt der diesbezüglich relevanten Einmündung des Schwarzenbergwe-
ges in die Mainzer Landstraße - je nach zugrunde gelegtem Szenario mit oder ohne Dyckerhoff-
Gelände - einerseits gute oder befriedigende Verkehrsqualitätsstufen auf (BIC beim Basis-Planfall), 
andererseits die ausreichende Stufe D (erweiterter Planfall). Die mit den neuen Nutzungen verbun-
denen induzierten Verkehrsströme können im betroffenen Straßennetz stets in mindestens ausrei-
chender Qualität abgewickelt werden. Umbaumaßnahmen sind somit nicht erforderlich. 

Ein direkter Anschluss an die L 423 ist nicht vorgesehen. Daher wird entlang der L 423 ein Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 
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Auf Grund der Höhensituation wurden die Straßenverkehrsflächen höhenlinienparallel von Süd nach 
Nord gemäß den unterschiedlichen Funktionen der Straßenabschnitte in Orientierung an den entspre-
chenden Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt), verschiedene Breiten der 
Straßenverkehrsflächen festgesetzt. 

Bezeichnung Funktion Breite 

Planstraße A Haupterschließungsstraße 9,0 m 

Planstraße B Verkehrsmischfläche 6,0 m 

Planstraße C Verkehrsmischfläche 7,0 m 

Planstraße D Verkehrsmischfläche 7,0 m 

Planstraße E Verbindung der P!anstraßen A-B 
Verkehrsmischfläche 

5,5 m 

Planstraße F Verbindung der Planstraßen A-B 
Verkehrsmischfläche 

5,5 m 

Planstraße G Wendehammer/Hofplatz 15 m x 15 m 

Planstraße H StichstraßeNerkehrsmischfläche 4,0 m 

Die genaue Aufteilung und Nutzung der Straßenverkehrsflächen (in Fahrbahn, evtl. Entwässerungs-
rinnen, evtl. Geh- und Radwege, evtl. Parkstände, evtl. Begleitgrün etc.) bleibt allerdings einer dif-
ferenzierten Straßen-Fachplanung vorbehalten — verbindlich festgesetzt im Bebauungsplan werden 
lediglich die Breiten der jeweils verfügbaren Flächen. 

Zur Gewährleistung der fußläufigen Verbindungen in Richtung Ortszentrum einerseits und in Rich-
tung des Freizeit-, Sport- und Erholungsparks „Lenneberg" andererseits werden Fußwege sowie 
kombinierte Fuß- und Radwege festgesetzt. Diese dienen im Zusammenhang der parallel dazu fest-
gesetzten Grünflächen auch der inneren Strukturierung des Baugebietes. Der Rad- und Fußweg ent-
lang der L 423 ist im Bestand bereits vorhanden und wird durch Festsetzung gesichert. 

8 Planungsrechtliche Festsetzungen 

8.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird für das gesamte Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, um den Bedarf an 
Wohnbauland zu decken und gleichzeitig die in einem WA allgemein zulässigen und somit mit der 
Wohnnutzung gut und sinnvoll zu vereinbarenden Nutzungen zuzulassen. 

Von den gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen — im 
Sinne der BauNVO — auch ausdrücklich nur als Ausnahme zugelassen. 

Damit möchte der Planungsträger einzelfallbezogene Entscheidungen (auf Grundlage differenzierterer 
und daher im Hinblick auf die städtebauliche Angemessenheit besser zu beurteilender Fachplanungen) 
treffen können und seine Steuerungsmöglichkeiten wahren. Durch diese Einschränkung bleibt aber den-
noch die allgemeine Zweckbestimmung des Allgemeinen Wohngebietes gewahrt, da durch die allge-
meine Zulässigkeit der Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO ein Unterschied zu einem reinen 
Wohngebiet gewahrt ist und andererseits die in einem Mischgebiet zulässigen Nutzungen hier katego-
risch ausgeschlossen sind. 

Von den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlos-
sen, um das Wohnen und die übrigen in einem WA allgemein zulässigen Nutzungen in den Vordergrund 
zu stellen. Nutzungen, die stärkeren Verkehr und sonstige Emissionen hervorrufen können und ein hö-
heres Konfliktpotenzial gegenüber der bestehenden und der neu geplanten Wohnbebauung aufweisen, 
sollen damit ausgeschlossen werden. 
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8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit Hilfe folgender Maßfaktoren bestimmt: 

• Grundfiöchenzahl, Geschossflächenzahl 

Das Maß der baulichen Nutzung wird auf der Grundlage der Grundstücksgröße durch die Grund-
(GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) festgelegt, wobei - zur Gewährleistung der in § la Abs. 
2 BauGB geforderten Begrenzung von Bodenversiegelungen "auf das notwendige Maß" - und ange-
sichts der hinreichend großen Baugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet eine GRZ von 0,35 als 
ausreichend erachtet wird. Ausnahme bildet das vorgesehene Gebiet WA 4, wo eine GRZ von 0,4 
festgesetzt wird, da hier eine höhere Verdichtung angestrebt wird. 

Diese zulässige Grundfläche ist immer noch ausreichend groß bemessen, um einerseits zwar dem 
notwendigen sparsamen Umgang mit Grund und Boden gerecht zu werden, gleichzeitig aber den 
Nutzungs- und Gestaltungsspielraum flur den Bauherrn nicht unangemessen einzuschränken. 

Auch die Festsetzung der Geschossflächenzahl dient dem Ziel der Beschränkung unmaßstäblicher, 
das Ortsbild beeinträchtigender Baukörper, wobei jedoch auch hier ausreichende Spielräume flur ver-
schiedenartige Nutzungs- und Wohnformen gewährleistet werden. Bei hoher Ausschöpfung der 
möglichen Grundflächen werden Beschränkungen der Baukörper-Kubatur in den Geschossen erfor-
derlich; bei einer geringen Grundflächen-Inanspruchnahme kann die Grundfläche hingegen auch in 
den Geschossen ausgeschöpft werden. Ausnahme bildet das vorgesehene Gebiet WA 3, wo eine GFZ 
von 1 festgesetzt wird, um an dieser Stelle auch Geschosswohnungsbau zu ermöglichen. 

Die Bemessungen sichern eine Bebauungsform, die sich (auch durch die zu erwartende innere Durch-
grünung) in das Ortsrand- bzw. Landschaftsbild eingliedern kann; gleichzeitig ist aber noch genü-
gend Spielraum flur die geplante Nutzung gegeben. 

Die nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO zulässige Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch 
Garagen und Stehplätzen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
wird nicht eingeschränkt, so dass hier eine hohe Flexibilität bei der baulichen Ausnutzung der Bau-
grundstücke gewährleistet wird. 

• Höhe der baulichen Anlagen 

Die Beschränkung der Höhe der baulichen Anlagen dient dazu, dass sich die Baukörper weitest mög-
lich in das Ortsbild einfügen. Im Hinblick auf den sensiblen Ortsrandbereich ist die Festsetzung eines 
Höchstmaßes der Firsthöhe Voraussetzung, um die landschaftsgerechte Außenwirkung sicher zu 
stellen, aber auch um den Nachbarschaftsschutz im Hinblick auf Besonnung, Belichtung usw. zu 
gewährleisten. Die Bemessungen sichern andererseits aber auch eine gute Ausnutzung der Flächen 
bei Nutzung auf mehreren Ebenen. Außerdem werden Traufhöhen festgesetzt, um eine weitgehend 
homogene Struktur hinsichtlich der außenwirksamen Gebäudeproportionen zu erzielen. 

Wesentliches Gestaltungselement ist die Anwendung höhengestufter Maße um eine der Höhensitu-
ation angepasste Staffelung zu erreichen. In diesem Zusammenhang sei auf die Fensterkarte bzw. 
den Schnitt auf der Planzeichnung verwiesen. 

Bezugspunkt ist jeweils der Punkt auf der Straßenachse (Oberkante Belag Fahrbahnmitte) der das 
Grundstück erschließenden anbaufahigen Verkehrsfläche, auf Höhe der Grundstücksmitte entlang 
dieser Straße. Die dazu im Plan bereits festgesetzten Höhen auf der Straßenachse resultieren aus 
einer bereits vorliegenden Straßenfachplanung. Zwischen den im Plan jeweils definierten Punkten 
ist flur die Ermittlung der Bezugshöhen dann in der Regel zu interpolieren. Bei Grundstücken in einer 
Kurve oder an einer Ecke gilt die Höhe des Schmttpunktes der beiden Straßenachsen, die von dem 
Grundstück tangiert werden, als Bezugspunkt. 

Zur Vermeidung von Verzerrungen bei der Bezugspunktregelung wurden flir die Bereiche, bei denen 
die Anwendung des o.a. Systems unbeabsichtigte Höhenausprägungen zulassen würde, Detailrege-
lungen mit Hilfe gesonderter Markierungen festgesetzt (Sonderfall WA 4.1 und 4.2). 

Die Begrenzung der Überschreitung der festgesetzten Firsthöhen bspw. durch Schornsteine, Anten-
nen oder sonstige Signal empfangende Anlagen um max. 2 m dient der Wahrung eines nicht durch 
weithin sichtbare technische Elemente verfremdeten Ortsbildes. 
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8.3 Bauweise 

Im Allgemeinen Wohngebiet ist die offene Bauweise festgesetzt, um den Gegebenheiten der örtlichen 
Struktur am Siedlungsrand und den Bedürfnissen der Bevölkerung nachzukommen und um Durchlüf-
tungsmöglicbkeiten zu gewährleisten. 

Weiterhin sind quartiersbezogene Festsetzungen ihr Einzelhäuser bzw. Einzel- und Doppelhäuser ge-
troffen worden, um dem unterschiedlichen Nachfragebedarf verschiedener Nutzergruppen gerecht zu 
werden, ohne jedoch eine zu hohe Verdichtung - mit einer dann zu erwartenden Verkehrs- bzw. Fahr-
zeugdichte. Daher werden Bereiche, in denen im Rahmen der offenen Bauweise auch Hausgruppen zu-
lässig sind, auf den nördlichen Teil des Baugebietes beschränkt. 

8.4 Überbaubare Grundstücksfläche, BaugrundstückelNebenanlagen und Garagen 

Die iiberbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß § 23 
Abs. 3 BauNVO bestimmt. Um die Art der Grundstücksteilung nicht festzuschreiben, werden „durch-
gezogene" Baufenster mit (zwar vorgeschlagener, letztlich aber) offener Grundstücksteilung festgesetzt. 

In allen Teilgebieten werden mindestens 3 m breite Abstände zur jeweiligen Erschließungsstraße fest-
gesetzt, welche das Mindestmaß darstellen, um - ohne allzu straßennahe und somit allzu erdrückend 
wirkende Baukörper - einen möglichst großzügig wirkenden (halb-)öffentlichen Raum zu sichern. 

Andererseits werden diese Abstände aber auch nicht höher als 5 m festgesetzt, um den Grundstücksei-
gentümern keine vermeidbaren Einschränkungen hinsichtlich der Platzierung der Baukörper und somit 
auch der Ausnutzung ihres Grundstückes aufzuerlegen. 

Überwiegend werden ab der straßenzugewandten Baugrenze dann 15 bis 16 m tiefe Baufenster definiert. 
Dieses Maß belässt den Eigentümern wiederum ausreichend große Spielräume ihr die Anordnung der 
Gebäude; andererseits sichert die gewählte Grenze auch zum einen eine annähernd harmonische Stra-
ßenflucht und vermeidet zum anderen, dass Häuser weit in der rückwärtigen Grundstücksteilen errichtet 
werden, woraus Nachbarschaftskonflikte entstehen können. 

In einem 20 m breiten Bereich entlang der Landesstraße 423 sind gemäß § 22 (1) Nr. 1 Landesstraßen-
gesetz (LStrG) Hochbauten nicht zulässig. Für die dort geplanten Lärmschutzanlagen (Wall, Stellplätze) 
hat der Landesbetrieb Mobilität hinsichtlich der Unterschreitung der Bauverbotszone jedoch seine Zu-
stimmung in Aussicht gestellt. Der geplante Wall bzw. die Stellplätze weisen einen Abstand von 9,5 m 
zum Fahrbahnrand der L 423 auf. Zudem liegen zwischen dem Fahrbahnrand der L 423 und den geplan-
ten Lärrnschutzanlagen eine dichtbewachsene Böschung und ein Radweg, so dass eine Beeinträchtigung 
des fließenden Verkehrs nicht zu erwarten ist. Gemäß § 22 Abs. 2 LStrG wird daher im Bebauungsplan 
eine reduzierte Bauverbotszone in diesem Bereich festgesetzt. Eine Einzelfaliregelung nach § 22 Abs. 
5 LStrG ist dann nicht mehr erforderlich. 

Zur Gewährleistung einer möglichst guten Ausnutzung der überbaubaren Flächen zu Wohnzwecken 
können Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach LBauO in den 
Abstandsflächen zulässig sind (einschließlich Garagen und Carports bzw. überdachte Stellplätze) gemäß 
§ 23 Abs. 5 BauNVO ausdrücklich auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Damit derartige 
oberirdische Anlagen aber nicht störend im Bereich der Straßenflucht wirken, müssen sie einen Mm-
destabstand zu angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen, zu öffentlichen Fußwegen und Wirt-
schafiswegen von 3 Metern aufweisen. 

Zur Gewährleistung einer möglichst guten Ausnutzung der überbaubaren Flächen zu Wohnzwecken und 
angesichts der ausreichend bemessenen (irundstücksgrößen sind Garagen sowie Carports bzw. über-
dachte Stellplätze unter den in den textlichen Festsetzungen defmierten Bedingungen auch innerhalb der 
nicht überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Die Breite der gesamten Garagenanlage wird auf 
6,50 m beschränkt, um allzu breite, die ansonsten üblichen Gebäude-Proportionen sprengende Anlagen 
auszuschließen. Der festgesetzte Abstand der Vorderkante der Garage zur Erschließungsstraße (Zufahrt) 
muss mindestens 5,0 m betragen, um einer dem Orts- und Straßenbild abträglichen Platzierung im stra-
ßennahen Bereich vorzubeugen und um ausreichenden Spielraum Ihr ein Fahrzeug vor der Garage zuz 
Verfügung zu stellen. 

DÖRHÖFER & PARTNER Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 



Bebauungsplan „Wäldchenloch" einsctiliealich 2. Änderung des Bebauungsplanes Siebenmorgengebiet 
- Gemeinde Budenheim 1 Begründung Seite 15 

Aufgrund der geringeren Außenwirkung gilt diese Abstands-Vorgabe aber ausdrücklich nicht für offene 
Garagen (Carports/überdachte Stellplätze), für deren Errichtung außerhalb dieses Bereiches in der Regel 
nur wenige Spielräume existieren. Zur Verminderung übermäßiger Versiegelungen bzw. Bodenbefesti-
gungen sowie zur Verbesserung des Nachbarschutzes wird aber auch ein Höchstabstand der Vorder-
kante der Garage zur Erschließungsstraße von 10 Metern festgesetzt. Ausnahmen von dieser Festsetzung 
können für Doppel- und Reihenhausgrundstücke zugelassen werden, die nur einen seitlichen Grenzab-
stand zu einer Straße oder einem Weg aufweisen und die nicht breiter als 12 m sind; da für die Eigentü-
mer solcher Grundstücke ansonsten die Möglichkeiten der Platzierung einer Garage unverhältnismäßig 
eingeschränkt wäre. 

Die Festsetzung einer Höchstgrundstücksgröße von 650 m2  - mit Ausnahme der Teilgebiete ® und ® 
- soll dazu dienen, dass nicht überproportional große Baugrundstücke entstehen, die zum einen dem 
Gebot des sparsamen Umganges mit Grund und Boden entgegenstehen und einen hohen Flächenver-
brauch zur Folge haben, zum anderen aber auch eine übermäßig hohe Bezugsgröße für die Grund- und 
die Geschossflächenzahl bilden. Dies würde wiederum übermäßig große, aus ortsbildästhetischen und 
städtebaulichen Gründen hier unerwünschte Baukörper bzw. Neuversiegelungen ermöglichen. 

Diese Festsetzung der Mindestgrundstücksgröße dient der Vermeidung von unangemessenen Grund-
stücksteilungen bzw. Verdichtungen (u. a. auch mit der Folge eines übermäßigen, der gewünschten Ge-
bietsstruktur nicht angepassten Fahrzeug-Verkehrs) und somit insgesamt zur Sicherung der gesunden 
Wohnverhältnisse. 

Die Ausgestaltung des WA-Bereiches ® stellt das Ergebnis umfangreicher Erörterungen zahlreicher 
Entwurfsvarianten mit der Verwaltung bzw. in den gemeindlichen Gremien dar. In diesem Teilgebiet 
sind die Grundstücksgrenzen und somit die zu erwartenden Grundstücksgrößen völlig offen. Es sind 
dafür aber die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung so konzipiert, dass hier auch Mehr-
familienhäuser errichtet werden können und sollen, um eine Durchmischung verschiedenere Wohnungs-
raumansprüche bzw. Nutzergruppen im Plangebiet gewährleisten zu können. Städtebaulich ist dieser 
Teilbereich für diese Nutzungsdichte prädestiniert, da sie am Rand liegt und der bei einer höheren Nut-
zungsdichte auch zu erwartende Mehrverkehr kaum durch die geplanten Wohnstraßen führen wird, son-
dern rasch auf die Wiesmoorer Straße und den Schwarzenbergweg abgeleitet wird. 

8.5 Anzahl der Wohnungen 

Die Beschränkung auf maximal 2 Wohnungen pro Wohngebäude (d.h. 2 Wohnungen pro Einzelhaus 
sowie auf 1 Wohnung pro Doppelhaushälfte bzw. pro Haus einer Hausgruppe) in den WA-Bereichen 

® und ® dient einer angemessenen Auslastung des Wohngebietes, bei gleichzeitiger Sicherung 
der gesunden Wohnverhältnisse. Sie erfolgt unter Berücksichtigung der infrastrukturellen Bedingungen 
und der zu erwartenden bzw. zu begrenzenden Belastung durch den Kfz-Verkehr. 

Da die maximale Anzahl der Wohnungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nur gebäude-, nicht aber 
grundstücksbezogen festgesetzt werden kann und eine Doppelhaus-bzw. Reihenhaushälfte auf eigenem 
Gnmdstück als eigenständiges Wohngebäude anzusehen ist, wird für diese explizit - im Gegensatz zum 
'reinen' Einzelhaus - eine Beschränkung auf 1 Wohnung festgesetzt. Somit soll gerade dem Missver-
ständnis vorgebeugt werden, dass in einem Doppelhaus bspw. bereits 4 Wohneinheiten möglich sein 
könnten, was hier aus infrastrukturellen Gründen nicht erwünscht ist. 

8.6 Grünflächen 

Die Festsetzung von Grünflächen dient der inneren Durchgrünung bzw. der Eingrünung des neuen Bau-
gebietes in Richtung der angrenzenden Strukturen bzw. zur freien Landschaft hin. Nähere Erläuterungen 
zur Funktion und zu den dort geplanten Gestaltungs- und Pflanzmaßnahmen sind dem Umweltbericht 
zu entnehmen (Kapitel 5.2). 

Die im Bebauungsplan mit Anpflanzgeboten festgesetzten Bäume im Straßenraum sowie die öffentli-
chen Grünflächen tragen zur Strukturierung des Baugebietes sowie zur Steigerung der Wohnumfeld-
qualität bei. Die Einbindung der baulichen Anlagen in den offenen Landschaftsraum wird durch Rand-
eingrünungen im Süden des Geltungsbereiches erzielt. Die Pflanzflächen tragen zudem zur Schaffung 
kleinklimatischer Gunsträume bei. 
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Die textliche Festsetzung der Bepflanzung der Schalischutzanlage dient der Eingrünung und Abschir-
mung derselbigen. 

8.7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Die gemäß § 9 (1) Nr. 15 i.V.m § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzte Grünfläche im Nordosten des Gebie-
tes dient einerseits der Randeingrünung des Baugebietes und andererseits als Sicherungsmaßnahme der 
in das Baugebiet ragenden Teilflächen der Altablagerungsstelle sowie deren Böschungen. Durch die 
Bepflanzung wird in ingen.ieurbiologischer Sicherungsbauweise durch Ansaat und Gehölzpflanzung 
und einer damit verbundenen tiefreichenden Durchwurzelung die Böschung gegen Rutschungen ge-
schützt. Die angestrebte Dichte der Bepflanzung soll eine Nutzung gewährleisten, die in Hinblick auf 
die Altablagerungsstelle und den Wirkungspfad Boden - Mensch als unkritisch zu bewerten ist. 

8.8 Sonstige Anpflanzungen/Erhaltung von Pflanzungen 

Die im Umweltbericht in Kapitel 5.1.2 und 5.2.1 beschriebenen und der Vermeidung und Minirmerung 
des Eingriffes dienenden Maßnahmen für Anpflanzungen und für den Erhalt von Bäumen werden im 
Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB entsprechend festgesetzt. 

8.9 Lärmschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich nahe der L423 sowie der linksrheinischen Bahn-
strecke Köln - Mainz. Daher ist das Plangebiet in erheblichem Maße durch Verkehrslärm vorbelastet. 

Exkurs Orientierungswerte DIR 18005 .. Schallsclzutz im Städtebau" 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein Maßstab des 
wünschenswerten Schallschutzes. Nach dem Beiblatt 1 der D1N 18005 stellen sie eine sachverständige 
Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau dar. Im Rahmen der städtebauli-
chen Planung sind sie aber - insbesondere bei Vorliegen einer Vorbelastung - in Grenzen, zumindest 
hinsichtlich des Verkehrslänns, abwägungsfähig. Allerdings wird der Abwägungsspielraum, den die 
DIN 18005 mit dem Begriff des 'Orientierungswertes' bietet, bei der Bewertung von Verkebrslärm 
durch die Immissionsgrenzwerte der „Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes" (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) eingeengt. Bei einem Neubau 
oder einer wesentlichen Ändenmg eines Verkehrsweges dürfen diese Grenzwerte nicht überschritten 
werden. Für Allgemeine Wohngebiete sowie Misch- und Dorfgebiete liegen diese um 4 dß über denen 
der DIN 18005 (tags: 64 dB(A), nachts: 54 dB(A)). Es wird im gegenständlichen Bebauungsplanver-
fahren davon ausgegangen, dass bei Einhaltung der Inimissionsgrenzwerte für Mischgebiete gemäß der 
16. BImSchV gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt sind, da auch Mischgebiete dem Wohnen dienen 
und somit Immissionen unterhalb dieser Grenzwerte für eine Wohnnutzung nicht unverträglich sind. 

SchallschutzRutachten  
Es wurde ein Schallschutzgutachten durch den Sachverständigen für Schallschutz Dipl.-Ing. Möbus, 
Wiesbaden erstellt, das als Anlage Bestandteil der vorliegenden Begründung ist. 

Die gemäß schalltechnischer Untersuchung (siehe Anlage 6 zum Umweltbericht) erforderlichen aktiven 
Lärmschutzmaßnahmen entlang der L 432 werden entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt. Der 
Lärmschutz kann sich hier aus einer Garagenzeile, einer Lärmschutzwand, eines Lärrnschutzwalls oder 
einer Kombination aus den genannten zusammensetzen. Auf die im Entwurf zur erneuten Offenlage 
noch deutliche Differenzierung der Positionierung der Schallschutzelemente wurde im gegenständlichen 
Entwurf verzichtet, um die folgende Ausführungsplanung nicht unnötig einzuschränken. Die Gemeinde 
beabsichtigt, Eigentümer der Flächen zu werden und eine Kombination aus Lärmschutzwand mit vor-
gelagerten Stehplätzen und Lärmschutzwall zu realisieren. 

Verkehrslärm  

„Beurteilung der Tagzeit 
In der FreWäche,  in 1,7 m über dem Boden, wird der Orientierungswertfiir allgemeines Wohngebiet 
von 55 dB(A) in der Tagzeit durch die Verkehrsgeräusche im Norden, am westlichen und östlichen 
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Rand der Lärmschutzwand, und an der südlichen Grenze der Planungsfläche überschritten. Im Nor-
den, parallel zur Landesstrajie 423, werden die Verkehrsgeräusche durch die Lärmschutzanlage aus 
Wall, Gabionen und Garagenzeile sehr deutlich reduziert. Dadurch wird der genannte Orientle-
rungswert auch in der Fläche nahe an der L 423 und im Norden des Bebauungsplans nicht über-
schritten. An den Enden der Lärmschutzanlage, im Nordwesten und Nordosten, treten deutlicher 
Uberschreitungen der Orientierungswerte um bis zu 11 dB(A) auf Im Süden, an den nächsten Grund-
stücken zur Wiesmoorer Straße, werden die Orientierungswerte ebenfalls deutlich um bis zu 11 
dB(A) überschritten. Das bedeutet, dass an den Rändern der Lärmschutzwand im Norden und auf 
den Grundstücken im Süden an der Wiesmoorer Straße die Freflächen um die Gebäude nicht zur 
Erholung genutzt werden können. In der restlichen Planungsfläche, werden die Orientierungswerte 
eingehalten, oder um bis zu 10 dB(A) unterschritten, und damit die Empfehlung der DIN 18005 er-
füllt. Damit kann ein Großteil der Freflächen in der Planungsfiächefür die Erholung gen utzt werden 
und gesundes Wohnen nach DIN 18005 ist möglich" (Möbus, 2023, S. 16). 

„Beurteilung der Nachtzeit 
An den Fassaden, in 6 m über dem Boden, wird der Orientierungswertfiir allgemeines Wohngebiet 
von 45 dB(A) in der Nachtzeit, durch die Verkehrsgeräusche, in der gesamten Planungsfiöche über-
schritten. Die höchsten Uberschreitungen der Orientierungswerte treten an den Enden der Lärm-
schutzanlage, im Nordwesten und Nordosten, und nahe der Wiesmoorer Straße im Süden auf Im 
Norden, parallel zur Landesstraße 423, werden die Verkehrsgeräusche durch die Lärmschutzanlage 
aus Wall, Gabionen und Garagenzeile sehr deutlich reduziert. Dadurch wird der genannte Orien-
tierungswert im Großteil der Planungsfläche des Bebauungsplans nur um bis zu 10 dB(A) über-
schritten. An den Enden der Lärmschutzanlage, im Nordwesten und Nordosten, treten deutlichere 
Überschreitungen der Orientierungswerte um bis zu 15 dB(A) auf Im Süden, an den nächsten Fas-
saden zur Wiesmoorer Straße, werden die Oriensierungswerte ebenfalls deutlich um bis zu 12 dB(A) 
überschritten. "(Möbus, 2023, S. 17). 

Maßnahmen zur Konfliktbewültigun  
Es werden aktive Schallschutzmaßnahmen entlang der Mainzer Straße festgesetzt. 

» Durch planerische Maßnahmen im Sinne einer Grundrissorientierung können schutzbediirftige 
Räume sowie deren Fensterflächen der schallabgewandten Fassade zugeordnet werden, da an 
den von den Verkehrstrassen abgewandten Gebäudeseiten durch die abschirmende Wirkung des 
Baukörpers deutlich geringere Schailinimissionen zu erwarten sind. Somit ist eine städtebaulich 
qualitative Seite vorhanden. Die Grundrissorientierung wird als Empfehlung bzw. Hinweis in 
den Satzungstext aufgenommen. Von einer Festsetzung wird abgesehen, da die Beurteilungspe-
gel unterhalb der Schwelle der Gesundheitsgefährdung (70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts) 
liegen. 

> Erforderliche Maßnahmen des baulichen Schailschutzes für Gebäude ergeben sich aus der bau-
rechtlich eingeflihrten Normenreihe DIN 4109. Diese ist Bestandteil der Technischen Baube-
stimmungen und ist gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 87a Abs. 1 LBauO grundsätzlich zu beachten 
und müssen daher in der Bauleitplanung nicht im Detail festgelegt werden, da sie der Bauauf-
sicht unterliegen. Festgesetzt werden jedoch in der Planzeichnung die maßgeblichen Außen-
lärmpegel. 

> Aus den Berechnungen der maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich die folgenden 
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109: 

- Lärmpegelbereich V: Die im Nordosten, am Ende der Lärmschutzwand, gelegenen 
Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet WA-4. 1, dies entspricht einem maßgeblichen 
Außenlärnipegel von 75 dB. 

- Lärmpegelbereich IV: Der Großteil der Gebäude in der Planungsfläche. Entspricht 
einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 70 dB. 

- Lärmpegelbereich ffl: Die im Westen gelegenen Gebäude in den Allgemeinen Wohn-
gebieten WA- 1 und WA-2 sowie die im Norden, hinter der Lärmschutzwand gelege-
nen Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet WA-4. Entspricht einem maßgeblichen 
Außenlärmpegel von 65 dB. 
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) Durch die Festsetzung der maßgeblichen Außenlärmpegel und die daraus resultierenden 
Schalischutzanforderungen sind die schalischutztechnischen Anforderungen sicherge-
stellt. 

> Durch die Festsetzung, dass zum Schlafen nutzbare Räume, sofern deren einzige natürliche Be-
lüftungsmöglichkeiten über Fassaden erfolgen, bei denen von Geräuschpegeln über 45 dB(A) 
im Nachtzeitraum und Geräuschpegel größer 55 dB(A) im Tagzeitraum auszugehen ist, mit 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden müssen, kann ein ausreichender 
Schailschutz bei geschlossenem Fenster sichergestellt werden. 

> Nach gängiger Rechtsprechung (so z. B. BVerwG, Urteil vom 16.03.2006 —4 A 1075.04 — die-
ses Urteil bezog sich auf Fluglärm) soll der Beurteilungspegel im Außenwohnbereich einen 
Wert von 62 dB(A) nicht überschreiten. Der Schutzanspruch für diese Außenwohnbereiche gilt 
nur tagsüber, da sie in der Nacht nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen genutzt wer-
den. Im Außenwohnbereich können somit auch höhere Werte als 55 dB(A) noch als zumutbar 
gewertet werden, da der Aufenthalt im Freien nicht im gleichen Maße schutzwürdig ist wie das 
an eine Gebäudenutzung gebundene Wohnen. In den ebenerdigen Außenwohnbereichen sind 
gemäß Anlage 5 des Schallgutachtens in Teilbereichen des Geltungsbereiches im Bereich der 
Wiesmoorer Straße sowie an den Enden der festgesetzten Lärmschutzanlage Beurteilungspegel 
55 bis 62 dB(A) zu erwarten. Dies wird in diesen Teilbereichen für zumutbar gewertet, zumal 
durch die abschirmende Wirkung des Baukörpers eine städtebaulich qualitative Seite mit ent-
sprechender Nutzung von Außenwohnbereichen auf der schallabgewandten Seite hergestellt 
werden kann. Im übrigen Geltungsbereich herrschen Pegel < 55 db(A) vor, so dass der Schutz-
anspruch auch dort gewährleistet ist. 

Es ist dabei auch zu beachten, dass die Einwirkungen durch den Verkehrslärm nach der Bebauung des 
Plangebiets im Bereich der ersten Bebauungsreihen infolge der abschirmenden Wirkung voraussichtlich 
reduziert werden. Daher können Ausnahmen von den Festsetzungen zugelassen werden, Soweit im Bau-
genehmigungs- oder Freistellungsverfahren nachgewiesen wird, dass im Einzelfall geringere maßgebli-
che Außerlärmpegel vorherrschen und/oder vor dem Fenster des zum Nachtschlaf genutzten Raumes 
der Beurteilungspegel nachts 45 dB(A) und tags 55 dB(A) nicht überschritten wird oder der Raum über 
ein weiteres Fenster (mit Beurteilungspegel 45 dB(A) nachts) her belüftet werden kann. 

Die in Kapitel 1 aufgeführten städtebaulichen Gründe sprechen für die Entwicklung eines Baugebietes, 
auch wenn es sich um eine durch Verkehrslärm stark beaufschlagte Fläche handelt. Zur Kompensation 
und Bewältigung dieser Geräuscheinwirkungen ist im Bebauungsplan ein umfassendes Schallschutz-
konzept festgesetzt. Eine wesentliche Schallschutzmaßnahme ist neben den aktiven Schallschutzmaß-
nahmen in Form der Lärmschutzwand und -walll-wandkombination insbesondere der Ausschluss von 
schutzbedürftigen Räumen bzw. von zu öffnenden Fenstern in schutzbedürftigen Räumen an durch den 
Straßenverkehrslärm beaufschlagten Fassaden in erster Reihe zur Schallquelle. An den von den Ver-
kehrswegen abgewandten Fassaden wird am Tag in der Erdgeschosszone der Orientierungswert der DIN 
18005 für Allgemeine Wohngebiete bereits eingehalten. An diesen Fassadenseiten können somit ver-
gleichsweise ruhige Außenwohnbereiche realisiert werden. Durch die entsprechende Ausgestaltung der 
Außenbauteile der schutzbedürftigen Räume zum Schutz gegen Außenlärm wird im Inneren der schutz-
bedürftigen Räume am Tag eine ungestörte Kommunikation und in der Nacht ein ungestörter Schlaf 
gewährleistet. Die Gemeinde Budenheim sieht die städtebauliche Verträglichkeit des geplanten Bauge-
biets gegeben, da durch das im Bebauungsplan umgesetzte Schallschutzkonzept gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangebiets gewährleistet werden. 
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8.10 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung 
des Straßenkörpers notwendig sind 

Die auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB getroffene textliche Festsetzung, dass die zur Herstel-
hmg des Straßenkörpers erforderlichen Aufschüttungen, Abgrabungen, Böschungen und Stützmauern 
(einschließlich unterirdischer Stützbauwerke, wie z. B. Rückenstützen von Einfassungen des Straßen-
oberbaus), soweit sie außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen liegen, auf den 
Baugrundstücken zulässig sind, dient der Sicherung der Erfordernisse der Straßenfachplanung. 

Die von diesen Anlagen in Anspruch genommenen privaten Grundstücksflächen verbleiben aber wei-
terhin in der Nutzung der jeweiligen Grundstückseigentümer und stehen diesen zur privatnützigen Ver-
wendung soweit uneingeschränkt zur Verfügung, wie sie die Funktion der jeweiligen Anlage (Bö-
schungsfläche, Stützbauwerk o. ä.) nicht beeinträchtigen. Dies gilt etwa für Anpflanzungen oder eine 
Nutzung als Garten- und Freizeitfläche. Selbst bauliche Nutzungen, wie etwa die Errichtung einer 
Grundstückszufahrt, eines Stellplatzes oder einer Garage, werden auf der Böschungsfläche bzw. dem 
stützenden Bauwerk in vielen Fällen nicht ausgeschlossen sein, solange diese Anlagen die Funktion der 
Anlage nicht beeinträchtigen (und soweit andere Festsetzungen dem nicht entgegenstehen). 

Anmerkung zu den rechtlichen Folgen:  Die vorstehende Festsetzung alleine berechtigt den Straßenbaulastträ-
ger gemäß aktueller Rechtsprechung (BVerwG, Urteil vom 27.08.2009 - Aktenzeichen 4 CN 5.08) aber noch 
nicht zur Umsetzung der damit planungsrechtlich gesicherten Maßnahmen; vielmehr muss er sich vor der Her-
stellung und Unterhaltung des Vorhabens das aus der Eigentümerposition ( 903 Satz 1 BGB) fließende Nut-
zungsrecht vom Grundstückseigentümer verschaffen. 
Die erforderliche Berechtigung kann sich der Straßenbaulastträger bspw. über die Belastung des betroffenen 
Grundstücks mit einem planakzessorischen städtebaulichen Recht gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 BauGB verschaffen 
(wofür der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 BauGB ausdrücklich die Grundlage bildet), aber auch über 
den freihändigen Erwerb des betreffenden Grundstücks oder über andere auf die Rechtsübertragung gerichtete 
vertragliche Instrumente. 

8.11 Bedingtes Baurecht 

Es werden Vorbedingungen für die Rechte auf bauliche Nutzungen in die Textfestsetzungen aufgenom-
men. Insbesondere wird das Instrument des bedingten Baurechts gemäß § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, 
wonach erst dann gebaut werden darf; wenn die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzten aktiven 
Lärmschutzmaßnalimen realisiert sind. Der „besondere Fall" ist im vorliegenden Fall dadurch gegeben, 
dass zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse der festgesetzte aktive Lärmschutz zwin-
gend erforderlich ist, zumal Alternativen hier nicht möglich sind. 

Darüber hinaus wird das Instrument des bedingten Baurechts gemäß § 9 Abs. 2 aus artenschutzrechtli-
chen Gründen festgesetzt. Demnach ist eine Durchflihnmg von Erdarbeiten bzw. sonstiger die Boden-
oberfläche verändernder Maßnahmen aufgrund des nachgewiesenen Vorkommens der gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 14 BNatSchG streng geschützten Zauneidechse erst nach der Umsiedlung in die dafür vorgesehenen 
CEF-Maßnahmenflächen zulässig. 

8.12 Zuordnung der Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die Eingriffs-/Ausgleichs-Prüfung muss bereits auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung statt-
finden. 

Explizit wird im Baugesetzbuch auch die Möglichkeit der Festsetzungen von Flächen oder Maßnahmen 
zum Ausgleich an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs ('Ersatzmaßnahmen') planungsrechtlich fest-
geschrieben. 

Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sind gemäß § 135a BauGB vom Vorhabenträger durchzufüh-
ren. Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle den Grundstücken nach § 9 Abs. la zugeord-
net sind, soll die Gemeinde diese anstelle und auf Kosten der Vorhabenträger oder der Eigentümer der 
Grundstücke durchführen und auch die hierfür erforderlichen Grundstücke bereitstellen. 

Die Ausgleichsmaßnahmen können bereits vor den Baumaßnahmen und der Zuordnung durchgeführt 
werden. Die Kosten können bereits dann geltend gemacht werden, sobald die Grundstücke, auf denen 
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Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen. Die Erstattungspflicht ent-
steht mit der Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen durch die Gemeinde. Als Zuordnungs- bzw. Ver-
teilungsmaßstäbe sieht § 135b BauGB vor: 

1. die überbaubare Grundstücksfläche, 

2. die zulässige Grundfläche 
3. die zu erwartende Versiegelung 
4. die Schwere der zu erwartenden Beeinträchtigungen. 

Die Verteilungsmaßstäbe können laut Gesetz miteinander verbunden werden, üblich ist jedoch eine 
Sammelzuordrnmg aller Kompensationsflächen zu allen Eingriffsflächen ohne Berücksichtigung der 
Eingriffsschwere, da dies insbesondere bei reich strukturierten Gebieten zu einer kaum zu bewältigen-
den Komplizierung führt, zumal in Rheinland-Pfalz kein allgemein geltendes, rechtlich anerkanntes Be-
wertungssystem für die Beurteilung von Eingriffen existiert. Nicht in die Zuordnung einzubeziehen sind 
nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände solche Festsetzungen und Grundstücksflächen, die 
dem Ausgleich von Eingriffen im Rahmen gemeindlicher Erschließungsanlagen dienen. 

Durch Satzung hat die Gemeinde gemäß § 135c BauGB neben der Art der Verteilung der Kosten auch 
Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichsmaßnahmen sowie Art, Umfang und Fälligkeit der 
Kostenerstattung geregelt. 

Im Falle des Bebauungsplanes „Wäldchenloch" sollen die Kosten für die Ökokontomaßnahmen und die 
Maßnahmen zur Habitatherstelhmg und Umsiedlung von Zauneidechsen geltend gemacht werden. 

Der aus der Bilanzierung im Umweltbericht (Kapitel 9) resultierende Kostenschlussel sieht 28,87 % für 
gemeindliche Erschließungsanlagen sowie 71,13 % für die überbauungfNeuversiegelung auf den pri-
vaten Grundstücken vor. 

9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
In Abschnitt 2. der Textfestsetzungen werden mehrere gestalterische Festsetzungen getroffen. Durch 
diese Festsetzungen soll in diesem nordöstlichen Ortsrandbereich ein mehr oder weniger geschlossenes 
Erscheinungsbild hinsichtlich der genannten Gestaltungselemente gewahrt bzw. erzielt werden und sich 
auch die entstehende Bebauung möglichst harmonisch an die gewachsene Orts-Struktur anfügen. 

Dabei wird durchaus auch Bezug genommen auf die Gestaltung der westlich und südlich folgenden 
Bestandsbebauung mit dem das neue Baugebiet künftig visuell korrespondieren wird. Mehr oder weni-
ger signifikante Abweichungen von der hier noch (in Form und Farbe) relativ homogenen Dachland-
schaft, bspw. durch Dacheindeckungen in bunten Modefarben o.ä., würden einen gestalterischen Bruch 
und somit auch unerwünschte Beeinträchtigungen der Harmonie des Ortsrandbildes nach sich ziehen, 
die die Gemeinde vermeiden möchte. 

Daher hat der Planungsträger, nach ausgiebiger Erörterung in den Gremien, mehrere Festsetzungen be-
schlossen, die dazu dienen sollen, ästhetisch unerwünschte Erscheinungen vom Orts- oder Landschafts-
bild fern zu halten, ohne aber gleichzeitig den Bauherren allzu viel Gestaltungsspielraum zu nehmen. 
Aus diesem Grunde werden auch jeweils möglichst breite Spektren für die einzelnen Gestaltungspara-
meter festgesetzt und nicht unverhältnismäßig eng gefasste Vorgaben. 

Auch werden die Vorgaben auf (dem Planungsträger für die Außenwirkung in den öffentlichen Raum 
wesentlich erscheinende) einzelne Elemente (Dächer, Einfriedungen, Werbeanlagen) beschränlct, wäh-
rend den künftigen Eigentümern die übrige Gestaltung von Gebäuden und Freianlagen freigestellt blei-
ben soll. 

9.1 Dächer 

Es sind mehrere gestalterische Festsetzungen zur Dachform und -farbe, zur Dachneigung, zu Gauben, 
zu Zwerchgiebeln, Zwerchhäusem und zur Dacheindeckung erfolgt. 

Es wurden dabei u.a. Festlegungen zur zulässigen Dachform und zur Dachfarbe (nur regionaltypische 
Farbtöne, die in ihrer Vielfalt das Ortsbild von Budenheim prägen) getroffen. Es werden lediglich Son- 
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derdachformen (wie z.B. Tonnendach) ausgeschlossen. Die Form- und Farb-Elemente sollen das (künf-
tig als einheitliches zusammenhängendes Gebiet wahrnehmbare) Neubaugebiet künftig hier prägen, wo-
bei die infolge der Topografle gegebene gestalterische Korrespondenz mit den gemeinsam wahrnehm-
baren Ortskern- bzw. -randbereichen bewusst hergestellt werden soll. 

Dabei wurde das nicht nur in der gesamten Ortslage von Budenheim allgemein, sondern insbesondere 
auch das in der näheren Umgebung vorherrschende Dachfarben-Spektrum vorgegeben, um ein mög-
lichst einheitliches Gesamtbild an diesem Ortsrand zu verwirklichen und insbesondere die der Harmonie 
dieses noch gegebenen Gesamtbildes sehr abträglichen Modefarben zu vermeiden. Diesem Gesamtein-
druck widerständen insbesondere auch glasierte Dacheindeckungen, die - je nach Sonneneinstrahlung - 
auch unerwünschte, da stark außenwirksame und die Nachbarschaft mitunter störende Reflexionen her-
vorrufen können sowie Eindeckungen mit Wellmaterial; daher werden auch diese ausgeschlossen. 

Eine Abweichung wird jedoch mit begrünten Dächern zugelassen, deren ökologischer Wert hier höher 
gewichtet wird als das beabsichtigte geschlossene Erscheinungsbild, zumal begrünte Dächer aufgrund 
der natürlichen Farbtöne diesbezüglich kaum störend wirken. 

Auch die als architektonisches Gestaltungselement in den letzten Jahren verstärkt aufgekommenen und 
nachgefragten Metalldächer werden zugelassen, sofern sie nicht glänzen bzw. reflektieren. 

Generell ist - unabhängig von den vorgenannten Restriktionen - die Installation von Fotovoltaikanlagen 
und Sonnenkollektoren zulässig, deren ökologische Gesamtwirkung (insbesondere zum Klimaschutz 
sowie zu einer dezentralen Energieversorgung) hier höher gewichtet wird als die ortsbildgestalterischen 
bzw. landschaftsästhetischen Belange. 

Zur besseren gestalterischen Einbindung in die Dachelemente wird jedoch festgesetzt, dass die Neigung 
solcher Anlagen auf Hauptgebäuden dem des Daches entsprechen muss und der Überstand über der 
Dachhaut auf maximal 30 cm beschränkt wird; außerdem dürfen sie keinen Überstand über das Dach 
aufweisen. Bei Nebengebäuden mit den erläuterten Neigungsmöglichkeiten entfallen diese Einschrän-
kungen flur Solaranlagen. 

Zudem werden auch Aussagen zur Gestaltung von Gauben, Zwerchgiebeln und Zwerchhäusern getrof-
fen, um die Integration in Ortsbild und Landschaft (bei immer noch hohem Spielraum flur verschiedene 
Bauweisen) zu sichern. Die genannten Elemente werden lediglich in bestimmten Dimensionen und Pro-
portionen zugelassen, um regionaltypische und traditionelle Dachaufbauten zu fördern, die in der nähe-
ren Umgebung bisher auch eingehalten wurden. 

9.2 Einfriedungen und Stützmauern 

Auch die textlichen Festsetzungen zu Einfriedungen und Stützmauern sollen nachteilige Wirkungen von 
regionaluntypischen, zum dörflichen Charakter nicht passenden oder unmaßstäblichen Mauern, Zäunen 
oder sonstige Anlagen in den öffentlichen Raum hinein verhindern. Die Vorgaben dazu beschränken 
sich aber auf die in den öffentlichen Raum hineinwirkenden bzw. diesen zumeist sogar entscheidend 
prägenden Vorgartenbereiche (Bereiche zwischen der das Grundstück erschließenden Straße und der 
dieser zugewandten Hausfassade). 

So sind massive und somit stärker außenwirksame Elemente nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig, 
während lichtere und damit nach außen weniger 'geschlossen' wirkende Elemente (wie Zäune oder 
sonstige Elemente mit einem offenen (durchschaubaren) Anteil von mindestens 30%) bis zu 1,25 m 
hoch errichtet werden können. Hecken oder sonstige Pflanzungen hingegen, die auf den öffentlichen 
Raum zumeist eher belebend wirken, dürfen in Vorgartenbereichen bis zu 2,0 m hoch sein. 

Ausnahmen von den vorstehend vorgegebenen Höchstmaßen werden aber - zur Vermeidung unange-
messener Restriktionen für notwendige bzw. funktional gebotene Elemente im Bereich der Einfriedun-
gen - ausdrücklich flur Pfeiler von Zaunanlagen, Eingangstoren oder Türen sowie flir Elemente, welche 
der Abschirmung von Müllgefaßen dienen, zugelassen. 
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9.3 Gestaltung der nicht überbauten flächen bebauter Grundstücke 

Die getroffene Festsetzung, dass „lose Stein- /Materialsclzüttungen (bspw. Schotter, Splitt, Kies, Glas), 
die nicht pflanzlichen Ursprungs sind", nicht zulässig sind, ist aus umwelt- bzw. naturschutzfachlicher 
Sicht grundsätzlich geboten, da derartige „Gärten" zahlreiche ökologische und lokaildimatische Nach-
teile aufweisen (im Folgenden seien nur die wichtigsten genannt), die letztlich auch öffentliche Belange 
berühren: 

Sie stellen eine vermeidbare Bodenversiegelung dar (bei wasserdurchlässigen Vliesen als Teilver-
siegelung, bei Folien gar als Vollversiegelung zu werten und daher auf die GRZ anzurechnen), 
welche die natürliche Grundwasserspeisung weiter verringert. 
Schotter-/Kiesflächen speichern im Sommer die Sonnenwärme und tragen zur Überhitzung der 
Städte und Gemeinden bei („Stadtklima-Effekt"). 
Diese Flächen sind in der Regel (zunächst) „biologisch tot" - Pflanzen können nicht wurzeln, für 
Tiere sind sie weitgehend wertlos (,‚Steinwüsten"). 
Wenn sich nach wenigen Jahren organische Substln7 bildet (sofern Angewehtes nicht regelmäßig 
mit dem Laubbläser weggeblasen wird), wird häufig nach einigen Jahren mit giftigen Pestiziden 
(in anderen Ländern bereits komplett verboten) gegen dennoch wachsendes Grün vorgegangen 
(sehr häufig auch illegal, bspw. mit Mitteln wie Glyphosat). 

Jn der vorzunehmenden Gesamtabwägung zwischen diesen öffentlichen bzw. ökologischen Belangen 
und den privaten Belangen der Grundstückseigentümer werden die erstgenannten Belange höher ge-
wichtet. 

Ausnahmen von diesem Steinschüttungs-Verbot sind lediglich zulässig für Traufstreifen in einer Breite 
von maximal 50 cm unmittelbar an der Hauswand, die der raschen Ableitung von Niederschlagswasser 
in den Untergrund dienen und daher eine wichtige Funktion auf einer vergleichbar kleinen Fläche erflil-
len. 

9.4 Werbeanlagen 

Schließlich werden restriktive Aussagen zu Werbeanlagen getroffen, die zum Erhalt des ländlich ge-
prägten Ortsbildes in der exponierten Lage auch in einem Allgemeinen Wohngebiet unbedingt notwen-
dig erscheinen. So sollen Werbeanlagen auch nur am Ort der eigenen Leistung zulässig sein, nicht je-
doch für Erzeugnisse fremder und mit der jeweiligen gewerblichen Nutzung nicht verbundener Herstel-
ler, um den zunehmenden 'Wildwuchs' von Werbetafeln für ortsfremde Finnen an exponierten Fassaden 
von (Wohn-)Gebäuden zu mindern, die zunehmend von Privatleuten zur Verfügung gestellt werden und 
das Orts- und Landschaftsbild zumeist nachteilig beeinflussen. 

Auch aufgrund der Anordnung oder der Größe stark außenwirksamer Werbeanlagen werden - ebenso 
wie die Verkehrssicherheit gefährdende Anlagen - grundsätzlich ausgeschlossen, damit solche 'groß-
städtischen' bzw. 'industriell' anmutenden Elemente den Ortscharakter nicht beeinträchtigen. 

9.5 Zahl der Stellplätze 

Es wird festgesetzt, dass in den Wohngebieten () und ® pro Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze 
oder Garagen auf dem Grundstück herzustellen sind. 

Für die übrigen Gebiete ist der Nachweis ausreichender Stellplätze in Abhängigkeit von der tatsächlich 
geplanten Nutzungsdichte nach den einschlägigen Vorgaben der Stellplatzverordnung Rheinland-Pfalz 
(Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge - Verwaltungsvorschrifl des Minis-
teriums der Finanzen vom 24. Juli 2000 (12 150 -4533, MinBl. S. 231) im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens zu erbringen. 
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10 Umweltprüfung 
Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § la 
BauGB wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet wurden. Der Umweltbericht ist ein selbststiindiger Bestandteil der Begründung zum Bebau-
ungsplan. 

10.1 Vorgaben des Umweltberichtes 

Im Umweltbericht wird dargelegt, wie Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden und 
unvermeidbare Beeinträchtigungen ausgeglichen werden sollen. Die umfangreichen Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Minderung des Eingriffes werden in Kapitel 5.1 des Umweltberichts erläutert. 

Außerdem werden im Umweltbencht die Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets sowie 
die Maßnahmen auf externen (Ökokonto-)Flächen erläutert, die notwendig werden, weil ein vollständi-
ger Ausgleich im Sinne des § la BauGB innerhalb des Plangebietes nicht erreicht werden kann. 

Der für den Eingriff im Umweltbericht ermittelte umwelt- bzw. naturschutzfachliche Kompensations-
bedarf wird durch Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches, einer Abbuchung vom Ökokonto der 
Gemeinde Budenheim sowie über externe Kompensationsflächen weitestgehend gedeckt. Das verblei-
bende Defizit von ca. 0,7 ha wird gemäß § la Abs. 3 S. 3 BauGB i.V.m. § 11 BauGB über einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag zwischen der Gemeinde Budenheim und der Stiftung Biotopsystem Sandge-
biete zwischen Mainz und Bingen durch die Zahlung eines Ersatzgeldes in der Summe von 63.945 € 
gesichert. 

Die Umweltprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass 

• die von den angrenzenden Verkehrswegen ausgehenden und in der Planungsfläche einwirkenden 
Schallirnmissionen durch aktive Lärmschutzanlagen sowie passive Schallschutzmaßnahmen an den 
Gebäuden gemindert und somit die schalltechnischen Orientierungswerte eingehalten werden kön-
nen, 

• die von den umgebenden Betrieben ausgehenden Lärmemissionen die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm Wir allgemeines Wohnen nicht überschreiten, sodass Schallschutzmaßnahmen diesbezüg-
lich nicht erforderlich sind, 

• hinsichtlich möglicher Ausgasungen (Deponiegase) aus der nahegelegen ehemaligen Deponie 
keine Gefährdung für die zukünftigen Bewohner des Baugebietes besteht, sodass sicherheitstech-
nische Vorkehrungen oder bauliche Maßnahmen gegen Deponiegasmigrationen nicht erforderlich 
sind, 

• von der bestehenden Altablagerung keine Beeinträchtigung der geplanten angrenzenden Wohn-
baunutzung sowie der geplanten Nutzung der Fläche als Grünfläche ausgehen, 

• insgesamt der Verlust von rund 5,8 ha Biotopstrukturen (Sukzessionsgebüsche, Baum-, Obst- und 
Strauchgehölze, Wiesen mittlerer Standorte, Ruderaifluren, Klein-, Freizeit- und Nutzgärten) zu 
erwarten ist, seltene oder gefährdete Pflanzenarten jedoch nicht betroffen sind, 

• die im Gebiet vorkommenden nicht gefährdeten allgemein häufigen Vogelarten einen sehr guten 
Erhaltungszustand mit einer großen Populationsstärke besitzen, und der Verlust von Brutstätten 
sowie die Störung von Brutvögeln angesichts der individuenreichen Populationen der Arten im 
Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld nicht zu einer signifikanten Auswirkung auf den Erhal-
tungszustand der lokalen Populationen führen, 

• bezüglich der Turteltaube trotz des Verlustes von aktuell genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im Umfeld ausreichend geeignete Niststandorte in der notwendigen Größenordnung von 1 ha 
erhalten bleiben, so dass die Tiere, die jedes Jahr neu ihr Nest bauen, im nahen Umfeld ausweichen 
können und Tötungen oder Störungen durch bauzeitlich geregelte Gehölzrodungen vermieden wer-
den können, 

• für die Zauneidechse ein Teil des durch die lokale Population genutzten Lebensraums mit den vor-
handenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baumaßnahmen auf einer Fläche von ca. 2,6 
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ha dauerhaft verloren gehen und hierdurch entsprechende vorgezogene CEF-Maßnahmen erforder-
lich werden. Bei deren Umsetzung tritt der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" nicht ein, aber zur Vermeidung des Verbotstatbestan-
des „Tötung" eine Umsiedlung von Zauneidechsen sowie Maßnahmen gegen eine Wiederbesied-
lung erforderlich ist, 

• durch die Planung ein Verlust von 33.740 m2  bislang unversiegelter Bodenoberfläche entsteht, 

• die gemessene Radonkonzentration in der Bodenluft im unteren Bereich der bekannten Spannbreite 
von Radonmesswerten liegt, somit keine unmittelbare Gefährdung vorliegt, und das Gebiet im 
Sinne einer worst-case-Annahine in das Radonvorsorgegebiet 1 eingestuft wird, 

• hinsichtlich des Grundwassers ein Verlust der Versickerungs- und Wasserrückhaltefähigkeit des 
Bodens auf 33.740 m2  durch die mögliche Überbauung und Versiegelung zu erwarten ist, die Be-
einträchtigungen aber durch Zisternen sowie die Anlage eines Regenrückhaltebeckens außerhalb 
des Geltungsbereiches minimiert werden, 

• die geplante Bebauung zu einer geringfügigen Erhöhung der Wärmebelastung ('Stadtklima') im 
Plangebiet selbst und an den angrenzenden Siedlungsabschnitten, zu einer Hinderniswirkung der 
neuen Gebäudekörper sowie zum Verlust eines Kaltluftentstehungsgebietes mit Reduzierung des 
Luftaustausches flihrt, die derzeitige lokaiklimatische Funktion der Planungsfläche bzw. die bei 
einer Bebauung zu erwartenden Auswirkungen insgesamt aber dennoch vernachlässigbar gering 
sind, 

• hinsichtlich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung durch eine angemessene Eingrünung 
in den Randbereichen sowie einer starken inneren Durchgrünung des Baugebietes mittel- bis lang-
fristig eine Minderung des Eingriffes erfolgt, zumal durch die Planung keine landschaftsästhetisch 
wichtigen Strukturen verloren gehen, 

• Kulturgüter von der Planung nicht betroffen sind und materielle Verluste an Nutzflächen durch die 
Wertschöpfung der neuen Planung gegenüber dem Status quo kompensiert werden, 

• durch die festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie zur Kompensation 
(innerhalb des Plangebietes sowie über Ökokontoflächen und gesonderte Kompensationsflächen 
für Zauneidechsenbiotope) und letztlich über die Leistung von Ersatzzahlungen der EingrifF in Na-
tur und Landschaft insgesamt ausgeglichen werden kann, und die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in gleichartiger Weise und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt werden. 

10.2 Artenschutz 

Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Belange wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag durch 
die „Beratungsgesellschaft Natur", Nackenheim erstellt, der Gegenstand der Anlage 1 zum Umweltbe-
richt ist. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist auf Grund des Vorkommens der Zau-
neidechse ein umfassendes Maßnahmenkonzept erforderlich. Dieses sieht die vorgezogene Schaffung 
von Ersatzlebensräumen als CEF-Maßnahme und die Umsiedelung der Zauneidechse in diese Ersatzle-
bensräume vor. Die dazu erforderlichen Flächen befinden sich im unmittelbaren Umfeld jenseits der 
Wiesmoorer Straße südlich des Geltungsbereiches. In der Summe werden Flächen in der (irößenord-
nung von ca. 2,1 ha als Reptilienlebensraum aufgewertet und dauerhaft gesichert. 

Die Maßnahmen (Umsiedelung, Herstellung CEF-Fläche, Ökologische Baubegleitung, etc.) und dazu 
erforderlichen Regelungen werden über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Kreisverwal-
tung Mainz-Bingen und der Gemeinde Budenheim gesichert. 
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10.3 Abweichung von den naturschutzfachlichen Zielvorstellungen 

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind "in Planungen und Verwaltungsverfahren (...) die Inhalte der Land-
schafisplanung zu berücksichtigen. (...). Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den Entschei-
dungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen". 

Im Umweltbericht werden in Kapitel 4.3 konkrete Zielvorstellungen formuliert, die im Falle einer Nicht-
Überplanung des Gebietes (Beibehaltung des Status quo) ausschließlich aus Sicht von Naturschutz 
und Landschaftspflege angestrebt werden sollten. 

Diese sind (unter anderem) aus den allgemeinen und flächenbezogenen Zielaussagen des Landschafts-
planes der Gemeinde abgeleitet und stellen eine idealisierte Entwicklung dar, die eine Verbesserung des 
vor dem Eingriff vorgefundenen Plangebietes aus ökologischer Sicht zur Folge hätte. 

Somit bilden nicht diese Zielvorstellungen den Maßstab zur Eingriffsbewertung, sondern lediglich der 
Status quo des Plangebietes. Die genannten Ziele konnten - unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Zielvorstellungen - nur sehr eingeschränkt berücksichtigt werden (z.B. Schaffung eines Pufferstreifens 
zwischen bestehendem Gewerbegebiet und geplanten Wohngebiet, Erhaltung wertvoller Einzelbäume). 
Die Mehrzahl der formulierten Ziele kann durch die vorliegende Planung jedoch dauerhaft nicht ver-
wirklicht werden. 

Im Rahmen der Planung des Bebauungsplanes „Wäldchenloch" gingen diese Zielvorstellungen bzw. die 
in der Anlage zum Umweltbericht gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgelisteten Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, bei der Abwägung aller Anfor-
derungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range nicht vor. Verschiedene Gründe waren 
ausschlaggebend für die höhere Bewertung anderer Belange gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches, 
so v.a. die in § 1 Abs. 6 BauGB geforderte Berücksichtigung bzw. Höher-Gewichtung folgender Be-
lange: 

"1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn-
und Arbeitsbevölkerung, 

2. die Wohnbedüfnisse der Bevölkerung, die Schaffiing und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 
die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens 
sowie die Bevölkerungsentwicklung, 

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile." 

Die in § la des Baugesetzbuches aufgeführten Vorschriften zum Umweltschutz, u.a. die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz), wurden in der Abwägung berücksichtigt und verbindlich in die Bauleitpla-
nung integriert. 

Im Plangebiet waren es vorwiegend die genannten städtebaulichen bzw. siedlungsstrukturellen Belange, 
denen eine Priorität gegenüber denen des Natur- bzw. Umweltschutzes eingeräumt wurde. Für eine Ei-
genentwicklung der Gemeinde Budenheim (die im Grundsatz jeder Gebietskörperschaft zugestanden 
werden muss) müssen daher Flächen beansprucht werden, auf denen ein aus Sicht des Natur- bzw. Um-
weltschutzes nachteilig zu bewertender Eingriff in den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild er-
folgt. 

Wie aus dem Umweltbericht deutlich wird, stellt die Inanspruchnahme des Plangebietes als Baufläche 
aus naturschutzfachlicher Sicht einen Eingriff in mäßig wertvolle Biotopstrukturen, in eine bedingt wert-
volle Avifauna sowie in einen wertvollen Zauneidechsenbestand mittleren Eingriff dar. 

Dabei muss jedoch einschränkend bedacht werden, dass die Fläche seit langem im wirksamen Flächen-
nutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist, sodass sich zum einen 
- die grundsätzliche Standortfrage nicht mehr stellen lässt, zum anderen 
- die Bedeutung des Gebietes auch mit der seit langem feststehenden Ausweisung in der vorbereiten-

den Bauleitplanung gewachsen ist, da erst die danach verstärkt eintretende Aufgabe bzw. Reduzie-
rung der Nutzungsintensität auf zahlreichen Flächen die unterschiedlichen Brachestadien und die 
Extensivierung der Bewirtschaftung, insbesondere von Obstkulturen, hervorgebracht hat, welche den 
faunistischen Wert begründen. 
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11 Umsetzung der Planung 
11.1 Eigentumsverhältnisse 

Sämtliche Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich — mit Ausnahme der 
gemeindlichen Wege und Straßen - in Privateigentum. 

11.2 Bodenordnung 

Zur Umsetzung der Bebauungsplaninhalte sowie zur Erzielung von nutzungsgerechten Grundstückszu-
schnitten sind innerhalb des Geltungsbereiches bodenordnende Maßnahmen erforderlich. Die Boden-
ordnung kann durch verschiedene, sich teilweise ergänzende Instrumente erfolgen, so z.B. Umlegung 
nach § 45ff BauGB, Bereitstellung von Ersatzland gemäß § 55 Abs. 5 BauGB, freiwillige Umlegung 
oder freihändiger Erwerb von Teilflächen durch den Planungsträger. Im vorliegenden Fall soll die Bo-
denordnung in Form eines gesetzlichen Umlegungsverfahrens erfolgen. 

11.3 Flächenbilanz 

Das Kapitel 2.2 des Umweltberichtes enthält eine Flächenbilanz des Bebauungsplangebietes. 
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1 Vorbemerkungen / Auftrag 
1.1 Veranlassung der Planung 

Die Gemeinde Budenheim beabsichtigt, für eine Fläche zwischen der ehemaligen Deponie und der 
L 423 und der Ortsiage den Bebauungsplan „Wäldchenloch" aufustellen. Dadurch sollen insbesonde-
re erforderliche Flächen zur Deckung des Wohnbauflächenbedarfes planungsrechtlich gesichert wer-
den (s. weitere Erläuterungen unter Pkt. 1 der Begründung). 

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches im Raum (Abbildung unmaßstäblich, die Da-
ten/Karten/Produkte wurden unter Verwendung der amtlichen Geofachdaten des 
Landschaftsinformationssystems Rheinland-Pfalz erzeugt. Sie unterliegen der 0-
pen Database Lizenz.) 

1.2 Aufgabe des Umweltberichtes 

Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § la 
BauGB ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB fi.ir alle Bauleitpläne eine Umweltprüfung durchzufiihren, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. 

Diese sind in einem Umweltbericht gemäß den Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB 
zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht stellt somit die Ergebnisse der Umweltprüfting 
dar. Der Umweltbericht ist ein selbstständiger Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan. Das Er-
gebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
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2 Beschreibung der Planung 
Im Folgenden werden die für die Umweltprüfung relevanten Inhalte und Ziele des Bauleitplans kurz 
erläutert. 

2.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes 

Der Inhalt und die wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes sind den Kapiteln 1 und 7 der Begründung 
zu entnehmen, deren Bestandteil der vorliegende Umweltbericht ist. 

Geplant ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA), um der Nachfrage nach Wohnbauland flur den Eigen-
bedarf entsprechen zu können. 

2.2 Umweltprüfungsrelevante Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Es werden folgende umweltprüfungsrelevante Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen: 

Kriterium Maß 

Größe Plangebiet 6,4 ha 

Brutto-Baufläche 4,4 ha 

Bauweise offen 

Grundflächenzahl (GRZ) 0,35 bzw. 0,4 

Überschreitung der GRZ nach 
§ 19 (4) BauNVO 

Um 50% (durch die Grundfläche von baulichen Anlagen wie Ga-
ragen und Stehplätzen mit ihren Zufahrten etc.; maximal bis 
GRZ 0,8) 

Geschossflächenzahl (GEZ) 0,5 bis 1,0 

Firsthöhe (EH) 9,0 bis 14,0 m über Bezugspunkt (in Abhängigkeit von der Lage 
zum Bezugspunkt angrenzende Straße) 

Traufhöhe (TH) 6,0 bis 10,0 m über Bezugspunkt (in Abhängigkeit von der Lage 
zum Bezugspunkt angrenzende Straße) 

Zahl der Wohneinheiten 2 WE pro Einzelhaus, 1 WE pro DH-Hälfte, 1 WE pro Haus einer 
Hausgruppe 

Straßenverkehrsflächen ca. 1,03 ha Planstraßen 

Straßenverkehrsflächen ca. 0,15 ha Fußwege bzw. Rad- und Fußwege 

Grünflächen ca. 0,33 Öffentliche Grünfläche (Verkehrsgrün) 

ca. 0,18 ha Öffentliche Grünfläche (Spielplatz) 

ca. 0,67 ha Öffentliche Grünfläche (Randeingrünung / Bö- 
schungssicherung) 

Sonstige Pflanzgebote ca. 75 Stück Straßenbäume 

Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

ca. 0,26 ha 

Flächen für Lärmschutzanla- 
gen 

ca. 0,2 ha 
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Unter Zugrundelegung der getroffenen Festsetzungen ergibt sich nachstehende Versiegelungsbilanz 
als Maßstab für den Bedarf an Grund und Boden. 

d- Festsetzungen / resultIerende Versiegelungen 
Fläche [ml 

Allgemeines Wohngebiet (WA 1, WA 2, WA 3, WA 5) 35.600 

1.1 Versiegelung resultierend aus festgesetzter Grundflächenzahl (GRZ 0,35) 12.460 

1.2 maximale Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO (50 %) 6.230 

1.3 resultierende Versiegelung innerhalb der WA 1, WA 2, WA 3, WA 5 18.690 

II Allgemeines Wohngebiet (WA 4) 8.845 

11.1 Versiegelung resultierend aus festgesetzter Grund flächenzahl (GR 0,4) 3.533 

11.2 maximale Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO (50 %) 1.769 

11.3 resultierende Versiegelung innerhalb des WA 4 5.307 

III Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 
vor schädlichen Limwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im 
Sinne des Bundes-lmmissionsschutzgeselzes sowie die zum 
Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder 
Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und 
sonstigen technischen Vorkehrungen 

2.210 

IV Straßenverkehrsflächen 10.345 

V Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung 1.495 

VI Öffentliche Grünflächen 5.595 

Vl.1 
davon Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Eniwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB 

2.595 

VII Größe des Geltungsbereiches 
lfd. -Nr. / bis Xl 64.o9(_j 

35.8371  
VIII Planungsrechtlich ermöglichte Versiegelung 

lfd.-Nr. l.3+Il.3+IV+ V 

IX Vorbelastung durch bestehende Versiegelungen 2.100 

 

resultierende Neuersiegelung durch den Bebauungs plan (gerundet) 
33.740 1  

  

  

Tabelle 1: Versiegelungsbilanz 

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, ergibt sich durch die Realisierung des Bebauungsplans eine Ver-
siegelung von 33.740 m2  

3 Gesetzliche und planerische Vorgaben und ihre Berücksichtigung 
in der Planung 

Im Folgenden erfolgt eine kurze, stichwortartige Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen, Fach-
plänen und sonstigen Werken festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den vorliegenden Bau-
leitplan von Bedeutung sind. Zudem wird - im Vorgriff auf die noch folgenden Erläuterungen - stich-
wortartig erläutert, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden. 

Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe): 

Das Plangebiet ist im RROP als 'Sonstige Landwirtschaftsfläche' dargestellt. 
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• Landschaftsplanung: 

Zahlreiche planungsrelevante Aussagen aus dem Landschaftsplan (Dörhöfer & Partner 1996) werden 
in den nachfolgenden Kapiteln erläutert bzw. in den Planungsbeitrag eingearbeitet. Wesentliche Ziel-
vorstellungen für das Plangebiet gemäß Landschafisplan (Karte 11 'Entwicklungskonzeption'; Stand 
02/1996) waren: 

• Extensivierung der Nutzung in den Obstkulturen 

• Freie Entwicklung oder gezielte Pflegemaßnahmen je nach Biotoptyp (s. Textteil - Anlagen, 
Teil 1, A) der Ruderaifluren und Sukzessionsflächen 

• Erhalt der zusammenhängenden Gehölzflächen 

• Extensivierung der Grünlandnutzung auf den intensiver genutzten Grünland-Flächen 
• Starke Durchgrünung des Gewerbegebietes, dort Forcierung der Maßnahmen des technischen 

Umweltschutzes, Prüfung der Möglichkeiten der Entsiegelung 
• Sanierung / Abtrag von Altablagerungen / Kleindeponien. 

Diese Zielvorstellungen bezogen sich allerdings auf den seinerzeit kartierten Zustand des Plangebietes, 
der sich in den letzten 19 Jahren naturgemäß sehr stark verändert hat. Die Aussagen der Landschafts-
planung werden, aufgrund des höheren Differenzierungserfordernisses, auf Grundlage einer aktuellen 
Biotoptypenkartierung im vorliegenden Umweltbericht vertieft und ergänzt, um dem Maßstab der Be-
bauungsplanung gerecht werden und eine sachgerechte Abwägung vorbereiten zu können. 

> Die Aussagen der Landschaftsplanung bzw. die aktuellen Konkretisierungen dieser Ziele 
(s. Kap. 4.3) werden bei der Aufstellung berücksichtigt. Die formulierten naturschutzfachli-
chen Ziele sind bei der geplanten baulichen Nutzung nicht mehr umzusetzen. Abweichungen 
von den im Landschaftsplan bzw. formulierten bzw. daraus abgeleiteten umwelt- bzw. natur-
schutzfachlichen Zielvorstellungen müssen nach einer sachgerechten Abwägung erfolgen und 
in der Begründung zum Bebauungsplan erläutert werden. 

• Biotopkartierung Rheinland-Pfalz: 

keine Flächen in der näheren Umgebung erfasst, außerhalb des Suchraums 

> Kein Konflikt, im Rahmen der Efassungen wurde eine Biotoplypen/cartierung durchgeführt. 

• Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS): 

keine Flächen in der näheren Umgebung als Bestand erfasst; Zielvorstellung für das gesamte Gebiet - 
mit Ausnahme der bestehenden Gewerbefläche - ist die Entwicklung von Streuobstbeständen vor, 
nicht zuletzt zur Vernetzung der in räumlicher Nähe gelegenen Prioritätsflächen 
'Trockenbiotopkomplex Mainz-Ingelheimer Kalkflugsandgebiet', Kalksteinbrüche im nordöstlichen 
Rheinhessen' (hier: Budenheimer Kalksteinbruch) und 'Flussauenbiotope des Rheintals (Haderaue 
und Mombacher Rheinufer)'. 

»' Kein Konflikt mit erfassten Beständen. Abweichungen von den in der VBS formulierten natur-
schutzfachlichen Zielvorstellungen erfolgten nach einer sachgerechten Abwägung und sind in 
der Begründung zum Bebauungsplan erläutert. 

• Schutzgebiete / -objekte nach Naturschutzrecht: 

Lage im insgesamt 311 km2 umfassenden Landschaftsschutzgebiet  "Rheinhessisches Rheingebiet", 
das von Worms bis Bingen reicht. Schutzzweck des LSG ist nach § 3 der Verordnung vom 17.03.1977 
(veröffentlicht im Staatsanzeiger von Rheinland-Pfalz vom 28.03.1977, Nr. 12 S: 227) 

- "die Erhaltung der Eigenart und Schönheit der den Rhein begleitenden Niederungen mit ihren, 
die Landschaft gliedernden Grünbeständen und den sie begrenzenden, teils sanft ansteigen-
den, teils herausragenden und die Landschaft beherrschenden Hängen und Höhen; 

- die Sicherung des Erholungswertes der Landschaft; 
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- die Erhaltung eines ausgewogenen Landschaftshaushaltes durch Bewahrung der natürlichen 
Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft, Klima, Pflanzen- und Tierwelt". 

§ 4 der Verordnung enthält einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen und Handlungen, die ohne 
Genehmigung der Landespflegebehörde verboten sind. Nach § 1 Abs. 2 der Schutzverordnung bleiben 
alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder innerhalb von im Zusammen-
hang bebauten Ortslagen befinden, von der Schutzverordnung ausgenommen. 

> Infolge der umgebenden Nutzungen (Wohn- und Gewerbegebiete, stark frequentierte L 423 
etc.) ist eine sehr starke Vorbelastung gegeben, zumal das Gebiet bei großräumiger Betrach-
tung als innerörtlicher Bereich angesehen werden kann. 

Gemäß der Biotoptypenkartierung sind keine gemäß § 30 BNatSchG pauschal geschützten Flächen im 
Geltungsbereich vorhanden. 

> Kein Konflikt. 

• Erhaltungsziete und Schutzzweck der Natura2000-Gebiete: 

keine planungsrelevanten Teilgebiete in der näheren Umgebung; FFH- und Vogelschutzgebiete folgen 
südlich der Deponie bzw. südlich und westlich der Ortsiage von Budenheim. 

> Kein Konflikt. 

• Schutzgebiete nach Wasserrecht: keine. 

• Schutzgebiete / -objekte nach Denkmalschutz- und -pflegerecht: keine. 

• Schutzgebiete nach sonstigem Recht: keine. 

4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
4.1 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweitzustandes des Plangebietes 

und der voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiete 

4.1.1 Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Derzeit werden das Plangebiet und seine nähere Umgebung im Hinblick auf das 'Schutzgut' Mensch 
durch folgende Faktoren geprägt: 

- Wohngebietsnutzung westlich des Plangebietes, gewerbliche Nutzung im Nordosten sowie nörd-
lich des Geltungsbereiches. 

- Die offene Trasse des Oberen Mombacher Weges sowie der Weg am Nordrand (oberhalb der 
Mainzer Landstraße) erschließt einige Freizeit- und Nutzgärten, die z.T. brachliegen und / oder 
ruderalisiert sind; ansonsten größtenteils unzugängliches, da von dichten Gehölzstrukturen ge-
prägtes Gelände. 

- Starke Lärmimmissionen durch die angrenzende L 423 sowie der Bahnlinie, teilweise auch durch 
den Gewerbebetrieb im Nordosten sowie durch den Schwarzenbergweg im Süden. Aufgrund der 
vorstehend genannten Situation auch nur beschränkte Möglichkeit der Naherholung gegeben. 

- Keine direkten Hinweise auf Deponiegase im Bereich der nahegelegenen ehemaligen Deponie. 

4.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

4.1.2.1 Schutzgut Tiere 

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung (siehe Anlage 1) wurde die gesamte Avifauna in 6 
Kartierungen im Zeitraum März bis Juni 2013 erfasst. Es wurden 27 Arten festgestellt, wobei insge-
samt 99 Einzelbeobachtungen erfolgten. Von den Brutvögeln, die entweder streng geschützt, gefahrdet 
oder besonders geschützt nach Anhang 1 der EU-VSR sind, gelangen nur bei der Turteltaube ein Brut- 
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nachweis im Untersuchungsgebiet (UG). Der Grünspecht war regelmäßiger Gast, eine alte Grün-
specht-Bruthöhle in einem Obstbaum wurde aktuell nicht genutzt. Es wurden keine bedeutsamen (ak-
tuell genutzten oder nutzbare) Baumhöhlen im UG gefunden. 

An insgesamt sechs Tagen (April - Oktober 2013) wurden Reptifien kartiert, wobei das Plangebiet 
flächendeckend begangen und alle Flächen/Strukturen mit potenziellen Reptilienbiotopen intensiv un-
tersucht wurden. Im Untersuchungsgebiet wurde nur die Zauneidechse nachgewiesen, ein Vorkommen 
der Blindschleiche wird vermutet. Da sich im benachbarten Steinbruch eine individuenreiche Mauer-
eidechsen-Population befindet, sind einzelne wandemde Tiere nicht auszuschließen. Potenzielle Habi-
tate sind auf der Lagerfläche vorhanden. 
Sonstige Tiergruppen sind gemäß Artenschutzbeitrag flur die Planung nicht relevant. 

4.1.2.2 Schutzgut Pflanzen 

Hinweis:  Das gesamte Gebiet ist aufgrund der weitgehenden Verbuschung und der vorherrschen-
den Einzäunung noch genutzter Flächen nur in geringem Maße abseits der Wege zugänglich, so 
dass die vorliegende Bestandserfassung und -darstellung wesentlich aus Beobachtungen der frei 
zugänglichen Bereiche und einer detaillierten Lufibildanalyse resultiert. An der Bestandssituation 
haben sich seither bis zur Erstellung des Bebauungsplan-Entwurfs keine wesentlichen Änderungen 
ergeben, welche eine erneute Bestandsaufnahme der Biotopstrukturen erforderlich gemacht hätten. 

Im Folgenden werden, gemäß der Darstellung im Bestandsplan, die im Plangebiet vorkommenden Bi-
otoptypen erläutert. 

• Wiesen, Obstwiesen und øbstfelder 

Von diesen ehemals vorherrschenden Nutzungstypen gibt es derzeit im Gebiet noch etwa 2,15 ha, ver-
teilt auf zahlreiche Parzellen und voneinander getrennt durch mehr oder minder dichte Sukzessionsge-
hölze. 
Aufgrund der auf den meisten verbliebenen Flächen unterlassenen oder nur sporadisch und äußerst ex-
tensiv erfolgenden Nutzung sind ruderale Rainfarn-Glatthaferwiesen (Tanaceto-Arrhenatheretum) der 
verbreitete Vegetationstyp. Bestandsbildende (3rasarten sind Glatthafer (Arrhenatherum elatius), 
Knäuelgras (Dactylis glomerata) und Schmalblättriges Wiesen-Rispengras (Poa angustfolia), dane-
ben kommen auch Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis) und Kriech-Quecke (Elymus repens) vor. 
Fi.ir die Gesellschaft typisch ist das gemeinsame Auftreten von Wiesenarten wie Gewöhnliche Wiesen-
Schafgarbe (Achillea millefolium), Weißes Labkraut (Galiuin album) und Scbmalblättrige Wicke (Vi-
cia angustfolia) mit zweijährigen bzw. ausdauemden Ruderal-Arten wie Rainfam (Tanacetum vulga-
re), Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Kanadische Gol-
cirute (Solidago canadensis), Pyrenäen-Storchschnabel (Geranium pyrenaicum) und Wiesen-Platterbse 
(Lathyrus pratensis). 
Vereinzelt kommen auch Magerrasenarten wie Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Klei-
ner Wiesenknopf (Sanguisarba minor), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) und Skabiosen-
Flockenblume (Centaurea scabiosa) sowie Saumarten wie Dost (Origanum vulgare) und Bunte 
Kronwicke (Securigera varia) vor. 

Erstaunlich ist der geringe Anteil Sand zeigender Arten, nur vereinzelt sind bspw. Feld-Beifuß (Arte-
misia campestris), Gewöhnliche Nachtkerze (Oenothera biennis), Straußbliitiger Sauerampfer (Rumex 
thyrsflorus) und der aus Kultur verwilderte Spargel (Asparagus officinalis) in den Beständen anzu-
treffen, das Vorkommen des in der Umgebung relativ seltenen Aufrechten Ziests (Stachys recta) be-
schränkt sich gar auf eine einzige Stelle. Auf den flur den Naturraum geringen Sandanteil und das 
überwiegend bindige Bodensubstrat mit gutem Wasserhaltevermögen weist auch die starke Verbrei-
tung des Bodenverdichtungszeigers Kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans) hin. 
Der größte Teil der ruderalen Wiesen ist mehr oder minder dicht mit Obstbäumen überstellt, wobei es 
sich vor allem um Süß-Kirschen (Prunus avium), Sauer-Kirschen (Prunu.r cerasus) und Pflaumen 
(Prunus domestica) handelt, auch Walnussbäume (Juglans regia) sind recht häufig. Erhebliche Teile 
der noch vorhandenen ruderalen Wiesen sind in Verbuschung begriffen, wobei insbesondere Brom-
beere (Rubus fruticosus agg.) und Gewöhnliche Waidrebe (Clematis vitalba) rasch größere Flächen 
einnehmen können. 
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In ähnlicher Artenzusarnmensetzung wächst die Rainfam-Glatthaferwiese (Tanaceto-Arrhenathere-
tum) auch auf etwa 2.000 m2  als gemähtes Straßenbegleitgrün entlang der Wiesmoorer Straße, hier tre-
ten ausbreitungsstarke Arten wie Pfeilkresse (Cardaria draba) und Zottel-Wicke ( Vicia villosa) hinzu. 
Im Bereich des Gewerbebetriebes am Nordostrand kommt als weitere ruderale Wiesengeseilschaft 
kleinflächig der Stinkrauken-Kxiechqueckenrasen (Dipiotaxi tenufoliae-Agropyretum repentis) vor. 
Neben der vorherrschenden Kriech-Quecke (Elymus repens) wachsen hier als weitere charakteristische 
Arten Schmalblättriges Wiesen-Risperigras (Poa angusqfolia), Wehrlose Trespe (Bromus inermis), 
Stinkrauke (Diplotaxis tenufolia), Seifenkraut (Saponaria officinalis) und Weg-Rauke (Sisymbrium 
officinale). 
Während auch die offensichtlich noch genutzten Obstwiesen größtenteils ruderale Glatthaferwiesen als 
Vegetation tragen, gibt es auf einer Obstwiese im zentralen Bereich der Gewann ‚Unteres Wäldchen-
loch' eine artenarme Möhren-Glatthaferwiese (Dauco-Arrhenatheretuni). Typische Wiesenarten wie 
Wiesen-Klee (Trfolium pratense), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Weißes Labkraut (Galium 
album) und Wiesen-Pippau (Crepis biennis) spielen hier eine größere Rolle, während — anscheinend 
bedingt durch noch regelmäßig erfolgende Mahd — ausdauernde Ruderal-Arten zurücktreten. 

Bei häufiger durchgeführter Mahd verarmen die Pflanzengesellschaften wiederum an Arten, an die 
Stelle der hochwüchsigen treten niedrigwüchsige und besonders austriebsfreudige Sippen wie Aus-
dauerndes Weidelgras (Lolium perenne), Weiß-Klee (Trfolium repens), Wiesen-Löwenzahn (Taraxa-
cum sect. Ruderalia) oder der kurzlebige Kleinköpfige Pippau (Crepis capillaris). Sie kennzeichnen 
den Weidelgras-Weißklee-Vielschnjtirasen (Lolio-Cynosuretum), der auf wenigen Parzellen mit ge-
nutzten Obstbäumen zu finden ist. 
Ebenfalls mit etwa 0,2 ha flächenmäßig nur noch relativ unbedeutend sind Obstfelder mit alten Mit-
telstämmen, deren Unterwuchs durch Fräsen bzw. Herbizidanwendung reguliert wird. Unter diesen 
Bedingungen stellt sich eine fragmentarische Gänsefuß-Gesellschaft (Polygono-Chenopodietalia-
Gesellschaft) ein, in der neben häufigen Acker- und Obstbegleitpflanzen wie Persischer Ehrenpreis 
(Veronica persica), Gewöhnliche Vogelmiere (Stellaria media) und Gewöhnliches Cireiskraut (Sene-
cio vulgaris) auch Wärmezeiger wie Einjähriges Bingellcraut (Mercurialis annua) wachsen. Daneben 
kommen einige Sandzeiger wie Kleinblütiges Franzosenkraut (Galinsoga par4flora) und Kanadischer 
Katzenschweif (Conyza canadensis) vor. 

Sonstige Ruderalbestände 

Auf einer jungen Acker- oder Obstfeldbrache wächst flächig eine Besenrauken-Geseilschaft (Sisymb-
non-Geseilschaft) mit Tauber Trespe (Bromus sterilis), Kanadischem Katzeuschweif (Conyza cana-
densis) und Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas). Die Gesellschaft ist im Abbau durch zweijährige und 
ausdauernde Arten begriffen, wobei neben Kriech-Quecke (Elymus repens), Wilder Möhre (Daucus 
carota), Pastinak (Pastinaca sativa) und Luzerne (Medicago sativa) die Sandzeiger Gewöhnliche 
Nachtkerze (Oenothera biennis) und Straußblütiger Sauerampfer (Rumex thyrsflorus) eine größere 
Rolle spielen. 
Auf dem Gelände des Gewerbebetriebes wächst auf Böschungen und Aufschüttungen eine sandge-
prägte Möhren-Steinklee-Gesellschaft (Dauco-Melilotion) mit Gewöhnlicher Nachtkerze (Oenothera 
biennis), Straußblütigem Sauerampfer (Rumex thyrsflorus),  Gewöhnlicher Ochsenzunge (Anchusa 
officinalis), Loesels Rauke (Sisymbrium loeselii), Seifenkraut (Saponarla officinalis), Klatsch-Mohn 
(Papaver rhoeas), Weißer Lichtnelke (Silene latzfolia ssp. alba), Wilder Möhre (Daucus carota), Si-
chelmöhre (Fakaria vulgaris), Rainfam (Tanacetum vulgare) und Feld-Beifuß (Artemisia campest-
ris). Die Bestände sind heterogen und artenreich, stellenweise ist auf festliegenden Böschungsab-
schnitten der Abbau durch die neophytischen Gehölzarten Robinie (Robinia pseudoacacia) und Göt-
terbaum (Ailanthus altissima) zu beobachten. 

Gehölze 

Bedingt durch die Nutzungsaufgabe von Obstbauflächen nehmen durch Sukzession aus Obstfeldern 
und -wiesen entstandene Ciehölze (SukzessionsgebUsche') mit einer Gesamtfläche von etwa 4 ha fast 
die Hälfte des Plangebietes ein. Es handelt sich dabei um Schlehengehölze (Prunetalia-Gesellschaft) 
mit Hunds-Rose (Rosa canina), Eingriffligem und Zweigriffligem Weißdorn (Crataegus monogyna, 
C. laevigata), Rotem Hartriegel (Cornus sanguinea), Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzem Holunder 
(Sambucus nigra), den verwilderten Obstgehölzen Pflaume (Prunus domestica) und Süß-Kirsche 
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(Prunus avium) sowie der Felsen-Kirsche (Prunus mahaleb), die als Obstbaum-Unterlage diente und 
ebenfalls verwildert ist. In mehr oder minder großem Umfang sind am Bestandsaufbau auch noch die 
alten gepflanzten Obstbäume (Hochstämme von Süß-Kirsche / Prunus avium und Walnuss / Juglans 
regia, Mittelstämme von Pflaume / Frunus domestica, Mirabelle / Prunus domestica var. syriaca, Süß-
Kirsche / Prunus avium und Sauer-Kirsche / Prunus cerasus, vereinzelt auch weitere Arten wie Gar-
ten-Apfel / Malus domestica und Pfirsisch / Prunus persica) beteiligt. Verwilderte Süß-Kirschen, 
Pflaumen und Mirabellen schließen sich vereinzelt zu dichten Obstgehölzen zusammen. 
Stellenweise sind die Gehölze von Schleiern aus Brombeere (Rubus fruticosus agg.) und Gewöhnli-
cher Waidrebe (Ciematis vitalba) aufgebaut; solche Gehölzschleier können sowohl die grasige Vege-
tation als auch ganze Strauchgehölze überdecken. 
In Abhängigkeit vom Kronenschluss der Gehölze kann die Feldschicht unterschiedlich in Artengarni-
tur und Deckungsanteil zusammengesetzt sein. Jüngere und noch nicht zu dicht schließende Sukzessi-
onsgebüsche beinhalten zumeist im Unterwuchs die Arten der ruderalen Rainfam-Glatthaferwiese 
(Tanaceto-Arrhenatheretum), die jedoch bei zunehmender Ausdunklung verschwinden. An ihre Stelle 
treten, meist mit geringer Deckung, schattentolerante ausdauernde Ruderalarten wie Große Brennnes-
sel (Urtica dioica), Hecken-Kälberkropf (Chaerophyllum temulum) und Echte Nelkwurz (Geum ur-
banum). 
Reine Baumgehölze sind in ihrer Verbreitung auf die Gewerbefläche im Nordosten beschränkt, sie ge-
hen in ihrem Ursprung teilweise auf Pflanzungen zurück, teilweise sind sie — im Bereich der Böschun-
gen — offensichtlich spontan entstanden. Neben einheimischen Baumarten stehen hier der ursprünglich 
dem Naturraum fehlende Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und, besonders auf Böschungen, die aus 
Nordamerika stammende Robime (Robinia pseudoacacia), die hier auch eigene Gehölze aus standort-
fremder Art aufbaut. 

Ein kleines Gehölz aus Nadelbäumen ist auf eine Gartenparzelle im Westen des Plangebietes be-
schränkt. 
Als Einzelbäume sind vor allem die zahlreichen alten hoch- (Süß-Kirsche / Prunus avium und Wal-
fluss / Juglans regia) und mittelstämmigen (v. a. Pflaume / Prunus domestica, Mirabelle / Prunus do-
mestica var. syriaca, Süß-Kirsche / Prunus avium und Sauer-Kirsche / Prunus cerasus) Obstbäume 
auffallend. Größere Laubbäume sind überwiegend Spitz-Ahome (Acer platanoides), seltener auch 
Hänge-Birken (Betula pendula). Unter den standortfremden Baumarten sind besonders zwei große 
Hybrid-Pappeln (Populus x canadensis) an der Wegecke Auf der Bein / Oberer Mombacher Weg und 
eine ebenfalls große Robinie (Robinia pseudoacacia) auf dem oberen Niveau der Gewerbefläche auf-
fällig. Des Weiteren gibt es entlang der Wiesmoorer Straße eine angepflanzte Baumreihe aus jüngeren 
Bäumen, die ebenfalls größtenteils aus Hybrid-Pappeln besteht. 

Gärten 

Im zentralen Bereich des Bebauungsplangebietes, nördlich des Oberen Mombacher Weges, liegen 
unmittelbar benachbart drei Gartenparzellen, von denen die westliche und die mittlere als Nutzgärten 
angelegt sind, die östliche anscheinend in größerem Umfang als Freizeitgarten genutzt wird (aufgnmd 
eines über die gesamte Parzellenbreite reichenden Schuppens nicht einsehbar). 
Ein weiterer, offensichtlich nicht mehr bewirtschafteter Nutzgarten befindet sich am westlichen Ende 
des Oberen Mombacher Weges, zum Weg hin ist er durch ein Nadelgehölz abgeschirmt. 

Gewerbeflächen 

Die etwa 1,7 ha große Gewerbefläche nordöstlich des Geltungsbereichs gliedert sich zum Zeitpunkt 
der Kartierung in einen südlichen und einen nördlichen Teil, zwischen denen eine steile, nach Norden 
abfallende Geländeböschung vermittelt. Im nördlichen Teil konzentrieren sich Gebäude unterschiedli-
cher Art, die Restfläche um die Betriebs- und Wohngebäude ist größtenteils gepflastert. Das Umfeld 
der Wohn- und Verwaltungsgebäude ist mit Zierbeeten und -gehölzen gestaltet. 
Der südliche Teil des Betriebsgeländes ist, abgesehen von einem schmalen Betriebsweg, unversiegelt 
und wurde als Lagerstätte für Geräte, Schüttgüter und Aushub genutzt. Sofern hier überhaupt Vegeta-
tion vorhanden ist, handelt es sich um kurzlebige Ruderalgeseilschaften (überwiegend die Möhren- 
Steinkiee-Gesellschaft / Dauco-Melilotion-Gesellschaft). Weniger häufig gestörte Randbereiche wer-
den von Ruderalen Wiesen eingenommen, in die ihrerseits von den Parzellengrenzen ausgehend Ge-
hölze vordringen. 
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Die Böschung zwischen den beiden Teilbereichen ist abschnittweise vegetationsfrei, an den anderen 
Stellen wechseln sich wärmegeprägte Ruderalbestände und Gehölze mit Pioniercharakter ab. Eine 
weitere, grol3teils von wärmebedürftigen Ruderal-Arten besiedelte Böschung begrenzt das Gelände im 
Westen. 

Geomorphologische Kleinstrukturen 

Die markantesten geomorphologischen Strukturen des Untersuchungsgebietes sind die anscheinend 
durch Anschüttungen entstandenen Böschungen der Gewerbefläche im Nordosten, auf denen sich ve-
getationsfreie Abschnitte mit Ruderaifluren und Gehölzen abwechseln. 

Des Weiteren gibt es im Westen der Gewann ‚Unteres Wäldchenloch' eine kleine, über zwei Grund-
stückbreiten reichende Trockenmauer aus örtlichem Kalkstein, die jedoch wegen des dichtes Bewuch-
ses der nördlich gelegenen Fläche kaum sichtbar und nur noch bedingt als Habitat für Mauerbewohner 
geeignet ist. 

4.1.3 Schutzgut Boden 

Stichwortartige Kurzbeschreibung nach aktuellem Kenntnisstandl: 

Geologie: in den höher gelegenen Bereichen des Plangebietes Kalke und Mergel der ober-oligo-
zänen Hydrobien-Schichten (Tertiär), darunter Jbergang zu diluvialen Flugsanden 
(Quartär) 

Boden: - Art: toniger Lehm bis Ton, z.T. steinig, z.T. sandig 
- Typ: Rendzina und Braunerde-Rendzina; die Analyse der Vegetationsaufhahme zeigt 

einen für den Naturraum relativ geringen Sandanteil; es herrscht überwiegend bindi-
ges Bodensubstrat mit gutem Wasserhaltevermögen vor. 

- Erosionsgefdhrdung: überwiegend mittel, in den bodenoffenen bzw. steileren Berei- 
chen im östlichen Viertel des Geltungsbereiches hoch bis sehr hoch. 

Im Rahmen der geotechnischen Untersuchung (Anlage 3) wurden außerhalb der Alt-
ablagerungsfläche nahezu im gesamten Erschließungsgebiet untermiozäne Ton- und 
Kalkmergelabfolge der Hydrobienschichten mit eingeschalteten Kallcsteinbnken auf-
gefunden. Innerhalb der nördlichen Abschnitte (entlang der L 423) sind oberhalb des 
tertiären Untergrundes auch sandige Deckschichten des Quartärs ausgebildet, die den 
Ablagerungen der Rheinterrassen zuzuordnen sein dürften. Entlang der Verkehrsflä-
che „Am Wäldchenloch" sind zudem Auffihilungen von lehmig-kiesigem Charakter 
vorhanden. Außerhalb der Altablagerungsfläche ist weiterhin ein Oberbodenhorizont 
in unterschiedlichen Dicken ausgebildet. 
Innerhalb der Altablagerungsfläche liegen hingegen überwiegend sandig-schluffige 
Verfüllungen vor, die von einzelnen tonig-lehmigen VerfiMilagen unterbrochen wer-
den. Diese Verflilischichten weisen in unterschiedlichen Anteilen Bauschutt als 
Fremdbestandteile auf. Innerhalb der Altablagerungsfläche konnten im Bereich der 
einzelnen Untersuchungsstellen keine Oberbodenbildungen festgestellt werden. 

Die Radonaktivitätskonzentration der Bodenluft im Bereich der geplanten Wohnbe-
bauung bewegt sich zwischen 12.000 und 28.000 Bq/m3  (siehe Anlage 7). 

Relief: im natürlichen Gelände Gefälle in nordnordwestliche Richtung; vor allem im Osten 
des Plangebietes jedoch teils starke anthropogene Reliefveränderungen durch Auffül-
lungen bzw. Abgrabungen sowie (z.T. temporäre) Aufschüttungen im gewerblich ge-
nutzten Bereich 

1 • MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, WEINBAU UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ, ABT. FORSTEN 
(HRsG.): Karte der Bodengwppen in Rheinland-Pfalz im Maßstab 1:200.000. Mainz 1983 

GEOLOGISCHES LANDESAMT RHEINLAND-PFALZ (HRSG.): Übersichtskarte der Bodentypen-Gesellschaften von Rheinland-Pfalz 
im Maßstab 1:250.000. Mainz 1966 
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Sonstiges: Im Plangebiet befindet sich ein Teilbereich der Ablagerungsstelle Budenheim, Zufahrt 
Steinbruch (1), Reg.-Nr. 339 000 09 - 216 / 000 -00. Bei der Altablagerungsstelle han-
delt es sich um einen ehemaligen Steinbruch, der laut Erhebungsbogen im Zeitraum 
von 1960 bis 1985 mit Bauschutt und Erdaushub verflillt wurde. 

Ergebnisse örtlicher Untersuchungen im Bereich der Altablagerung zeigen, dass Auf-
füllungen mit mineralischen Fremdbestandteilen vorliegen (insbes. mit Beton, Ziegel-
bruch, Asphalt und Schlacke), die bereichsweise bis in über 7 m unter Geländeober-
kante hinausreichen. Eine vertikale Abgrenzung der Aufflulungen über 7m hinaus war 
in einigen Aufschlüssen nicht möglich. Chemische Analysen von Bodenproben zeig-
ten in tieferen Schichten bereichsweise Belastungen mit Blei, polycyclischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), die 
vertikal nicht analytisch abgegrenzt wurden. In dem für die aktuell stattfindende ge-
werbliche Nutzung relevanten Kontaktbereich (gern. Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung 0-10 cm) für den Wirkungspfad Boden-Mensch wurden keine Prüf-
wertüberschreitungen festgestellt. Eine Gefährdung für den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser ist auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands nicht gänzlich auszu-
schließen, jedoch eher nicht zu vermuten (u. a. bis in 7m Tiefe kein Grundwasser an-
getroffen, Unterlagerung der Auffüllungen und Belastungen durch schlecht durchläs-
sigen Tonmergel, vermutlich kein zusammenhängender Grundwassleiter vorhanden). 
Die Altablagerung ist auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands eingestuft als 
"nicht altlastverdächtig" im Hinblick auf eine gewerbliche Nutzung sowie im Hinblick 
auf das Grundwasser (hier mit Restrisiko). 

4.1.4 Schutzgut Wasser 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten. Ober-
flächengewässer sind nicht vorhanden. 

Gewässer: In der näheren Umgebung des Plangebietes sind keine Gewässer vorhanden. 

Grundwasser: Lage in der großräumigen Grundwasserlandschaft der quartären und pliozänen Sedi-
mente (= Porengrundwasserleiter mit mittlerer bis starker Gnmdwasserfübrung); alle 
Wasser der quartären Sande und Kiese reichem sich mit Annäherung an den Rhein mit 
kohlensaurem Kalk und anderen Salzen an und werden härter; die Wasserhärte liegt 
daher im Härtebereich 4 (über 21° dGH). 

Im Rahmen der geotechnischen Untersuchung (Anlage 3) konnte Grundwasser nur in 
einer Bohrung in einer Tiefe von 3,00 m unter Gelände angebohrt werden. Hierbei 
handelt es sich um Schichtwasser innerhalb der Ton- und Kalkmergelabfolge, welches 
hinsichtlich seines Auftretens jahreszeitlich bedingt starken Schwankungen unterlegen 
sein dürfte und zudem ausschließlich an sandige Zwischenschichten gebunden ist. In 
den übrigen Bohrungen konnte bis in die erreichten Endteufen kein Grundwasser an-
getroffen werden. 

Grundwas- Aufgrund der sehr geringen Niederschlagsmengen im Gebiet — trotz der geringen nutz- 
serneubil- baren Feldkapazität der Flugsanddeckschichten — begrenzt, zumal die meisten Nieder- 
dungsrate: schläge zur Sommerzeit (in den Monaten Juni bis August) fallen, d.h. in einer Zeit, die 

nicht wesentlich zur Grundwasserneubildung beiträgt; tatsächliche Grundwasserneu-
bildungsrate ca. 90-100 min/Jahr, was etwa einem Fünftel bis einem Sechstel des anfal-
lenden Niederschlages entspricht. In heißen Sommem wie 1994 oder 2003 sinkt dem-
nach der Grundwasser-Spiegel rasch ab (wenngleich im Plangebiet nicht so stark wie 
in den sandigen Böden des Lennebergs, dessen Bäume zudem noch viel Nieder-
schlagswasser aufnehmen und verdunsten). 
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Niederschlagsarmes, sommerwarmes und wintermildes Binnenlandklima des Main7er 
Beckens; im Mittel Niederschlagsmenge von ca. 500-550mm / Jahr, Jahrestemperatur 
von ca. 9-10°C; hohe Sommertemperaturen (Julimittel über 18°C) und lange Sonnen-
scheindauer. 

Kaltluftentstehungsgebiet in einem Kaltluftsainmelgebiet mit mittleren bis schwäche-
ren Abflüssen in nord-nordwestliche Richtung, wo sich die Luft teilweise kleinräumig 
an 'Hindernissen' (z.B. Baukörper) staut; relativ geringe Durchlüftung, demzufolge 
auch hohe Wärmebelastung. 

4.1.5 Schutzgut Klima/Luft 

Regional-
klima: 

Lokal-
/Bioklima: 
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4.1.6 Schutzgut Landschaft 

Durch den im engeren Plangebiet gegebenen kleinräumigen Wechsel gliedernder Elemente und unter-
schiedlicher Biotop- und Nutzungsstrukturen ist hier noch eine ortsrandtypische Vielfalt gewährleis-
tet, wenngleich besonders erlebniswirksame Randstrukturen (wie z.B. Wald- oder natumahe Gewäs-
serränder) hier fehlen und auch die Reliefvielfalt - mit Ausnahme der gewerblich bedingten Abbruch-
und Aufschüttungsfläche im Nordosten - nicht sehr stark ausgeprägt ist. 

Diese Vielfalt ist durch die zunehmende Verbuschung rückläufig. Außerdem trägt hier die Abfolge 
verschiedener Bhihaspekte im Laufe der Jahreszeiten zu einer Art von Vielfalt im zeitlichen Sinne bei. 

Die Eigenart (das Unverwechselbare, Typische eines Landschaftsausschnittes; charakterisiert durch 
die natürlichen Standortverhältnisse und die landschaftsprägenden Nutzungen) ist hier inzwischen vor 
allem in den großflächig prägenden Sukzessionsflächen zu erkennen, welche bereits über 40% der Ge-
samtfläche einnehmen und das Gebiet somit - als Übergangsstadium zwischen menschlicher Kul-
tumutzung und Wiederbewaldung - prägen. 

Auch die dazwischenliegenden Offenland-Schneisen und -Zonen, in Verbindung mit markanten Ein-
zelbäumen und Gehölzgruppen, bewirken das Charakteristische dieses Landschaftsteils. Andererseits 
wird der Eindruck von diesem Gebiet aber auch durch die angrenzenden Gewerbegebiete und die anth-
ropogenen Reliefveränderungen im Osten des Plangebietes dominiert. 

Naturnähe - als Urwüchsigkeit und Ungestörtheit eines Landschaftsausschnittes - ist im Plangebiet, 
das völlig von menschlicher Nutzung überprägt ist, nicht mehr zu finden. Allerdings bedeutet die fort-
schreitende Verbuschung der letzten ca. 10-25 Jahre bereits einen Schritt in Richtung der natürlichen 
Sukzession in Richtung des Klimax-Stadiums der potenziell natürlichen Vegetation (Buchenwald-
Gesellschaften). 

Die Erholungseignung ist aufgrund der in nachstehendem Kapitel genannten Beeinträchtigungen 
durch verschiedene Immissionen (Verkehr, Gewerbe) sowie durch die beschränkte Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit der meisten Flächen sehr beschränkt, wenngleich man bspw. entlang des auf beiden Seiten 
weitgehend zugewachsenen Oberen Mombacher Weges subjektiv diese Störungen kaum noch wahr-
nimmt. Zu diesem Faktor ist auch die (durch die starke Verbuschung nur noch teilweise wahrnehmba-
re) Öffnung des Gebietes in die freie Landschaft bzw. die Fernsicht in nördliche Richtung (Rheinaue; 
aber auch mit Gewerbe / Industriean1agen) zu nennen. 

4.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet und der von ihm möglicherweise beeinflussten Umgebung sind keine Kulturgüter vor-
handen. Bau- oder Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. 

An Sachgütern sind vor allem die angrenzenden Baugrundstücke mit ihren Gebäuden und Nebenan-
lagen sowie die Gewerbebauten an der L 423 zu nennen. Im engeren Plangebiet stellen die Nutz- und 
Freizeitgärten einschließlich der Hütten ein Sachgut dar. 
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4.2 Bewertung der Fläche aus naturschutzfachlicher Sicht 

Die folgende Bewertung basiert im Wesentlichen auf den im Rahmen der Biotoptypenkartierung der 
Flächen gewonnenen Erkenntnissen vom Zustand der Biotope und der vorkommenden Pflan7enarten 
und -gesellschaften. Darüber hinaus ist auch das Potenzial der Flächen zur Bewertung heranzuziehen. 

Wertbestimmende Kriterien können sich aus der Flora und Fauna, der Vegetation und dem Biotoptyp 
ableiten: 

Flora und Fauna Arterizahl 

Vorkommen von geschützten und / oder seltenen Arten 

Vorkommen von Arten gemäß Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie 
bzw. Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Anzahl gefährdeter Arten 

Häufigkeit der seltenen und gefährdeten Arten im Naturraum 

Populationsgröße und Reproduktionsbiolog ie der Arten 

Vegetation Artenzusammensetzung der Pflanzengesellschaften 

Seltenheit und Gefährdung der Pflanzengesellschaften 

Hemerobiegrad 

Biotoptypen Vielfalt der Biotoptypen 

Seltenheit und Gefährdung 

Repräsentanz im Naturraum 

Empfindlichkeit (Anfälligkeit/Ersetzbarkeit) 

Beeinträchtigung 

Pauschalschutz nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 LNatschG 

Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang 1 FFH-Richtlinie 

Die Bewertung erfolgt in 6 Wertstufen: 

Wertstufe Kriterien 

0 geringwertig Biotop entspricht nicht den Mindestanforderungen an Lebensräume aus Sicht des Arten- und 
Biotopschutzes 

weniger wert- 
voll/mäßiger 
Biotapwert 

Biotop bietet eine Mindestausstattung als Lebensraum, liegt in der Wertigkeit unterhalb der Kar-
tierschwelle für die landesweite Biotopkartierung 

2 bedingt wert- 
voll 

Biotop relativ häufig im Naturraum, durchschnittliche Ausprägung, Biotoptyp landes- 
weitibundesweit nicht gefährdet oder Biotoptyp landesweitfbundesweit gefährdet, aber Bio-
topzustand unterdurchschnittlich (geringe Größe, Beeinträchtigung), nicht signifikante Vorkom-
men von Lebensraumtypen gemäß Anhang 1 FFH-Richtlinie, Einzelvorkommen gefährdeter, 
aber im Naturraum verbreiteter Arten oder nicht prioritärer Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-
Richtlinie bzw. Anhang 1 der Vogelschutz-Richt!inie 

3 wertvoll Biotop weniger häufig im Naturraum, gute Ausprägung, Biotoptyp landesweitibundesweit ge-
fährdet, signifikante Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang 1 FFH-Richtlinie bzw. 
untergeordnete Vorkommen von prioritären Lebensraumtypen gemäß Anhang 1 FFl-1-Richtlinie, 
Vorkommen einer oder mehrerer seltener oder gefährdeter Arten, die auch im Naturraum selten 
sind, bzw. von Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie, Einzelvorkommen von prioritären 
Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-Richtlinie bzw. Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie, nur 
mittel- bis langfristig ersetzbar, oder Biotop regional/überregional bedeutsam, aber Biotopzu-
stand unterdurchschnittlich 
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Wertstufe Kriterien 

4 sehr wertvoll Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit/bundesweit gefährdet, 
bedeutendere Vorkommen von Biotoptypen gemäß Anhang 1 FFH-Richtlinie, Vorkommen meh-
rerer gefährdeter und im Naturraum seltener Arten oder Arten gemäß Anhang II bzw. IV FFH-
Richflinie bzw. Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie, Biotop nur langfristig oder gar nicht gleich. 
wertig ersetzbar, Biotop regional bedeutsam 

5 besonders 
wertvoll 

Biotop selten im Naturraum, sehr gute Ausprägung, Biotoptyp landesweit/bundesweit stark ge-
fährdet, bedeutende Vorkommen von Lebensraumtypen gemäß Anhang 1 FFH-Richtlinie, Vor-
kommen zahlreicher gefährdeter und im Naturraum seltener Arten und Arten gern. Anhang II 
bzw. IV FFH-Richtlinie sowie Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinle, Biotop nicht gleichwertig er-
setzbar, Biotop überregional bedeutsam 

Hinsichtlich der Biotopausstattung besitzt nahezu das gesamte Plangebiet — mit Ausnahme der Ver-
kehrsflächen (jeweils Wertstufe 0) — einen gewissen ('mäßigen') Biotopwert knapp unterhalb der 
Kartierschwelle der landesweiten Biotopkartierung (Wertstufe 1). 

Dieser Biotopkomplex bietet eine umfassende Grundausstattung als Lebensraum, die zusammenhän-
genden Brachflächen mit eingestreuten genutzten Obstfeldern und -wiesen bilden einen geeigneten 
Lebensrauxnkomplex für Arten mit größerer Störempfmdlichkeit und höheren Ansprüchen an die Ha-
bitatstruktur. 

Im Pflege- und Entwicklungsplan für die Kalkflugsandgebiete Mainz-Ingelheim (LANDESAMT 
FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHT, 2. Aufl., 1991) ist das gesamte Gebiet, mit Ausnahme 
der Gewerbefläche, erfasst als Obstiand mit hohem Bracheanteil. Zwar fehlen hier aufgrund weniger 
geeigneter, da bindiger Böden die Voraussetzungen für die dauerhafte Ansiedlung hochspezialisierter 
Flugsandbewohner, dem Gebiet kommt jedoch als Kontaktzone und Trittsteinbiotop eine wichtige Be-
deutung zu. Desgleichen besitzt das gesamte Gebiet mit Ausnahme der Gewerbefläche die Eignung als 
Lebensraum für anspruchsvollere Streuobst- und Halboffenland-Besiedler wie Weinhähnchen (Oenan-
thepellucens) und Holzbiene (Xylocopa violacea) (s. o.g. Pflege- und Entwicklungsplan). 

Demgemäß sieht die landesweite PLANUNG VERNETZTER BIOTOPSYSTEME (VBS) für das gesamte 
Gebiet - mit Ausnahme der bestehenden Gewerbefläche - die Entwicklung von Streuobstbeständen 
vor, nicht zuletzt zur Vernetzung der in räumlicher Nähe gelegenen Prioritätsflächen 
'Trockenbiotopkomplex Mainz-Ingelheimer Kalkflugsandgebiet', 'Kalksteinbrüche im nordöstlichen 
Rheinhessen' (hier: ehemaliger Budenheimer Kalksteinbruch) und 'Flussauenbiotope des Rheintals 
(Haderaue und Mombacher Rheinufer)'. 

Aus faunistischer Sicht stellen die alten Obstbäume potentielle Habitate für xylobionte (Holz bewoh-
nende) Arthropoden dar. Für Höhlen besiedelnde Vögel (bspw. Grünspecht) und Kleinsäuger sind vor 
allem die alten Walnussbäume von Bedeutung, da sie wesentlich höhlenreicher sind als die ansonsten 
im Gebiet vorherrschenden Kirschen- und Pflaumenbäume. 

Die noch vorhandenen wiesenartigen Biotope, die nahezu ausnahmslos durch Bäume, Sträucher und 
Gehölzgruppen auch vertikal reich strukturiert sind, besitzen eine hohe Habitateignung und einen ent-
sprechenden Wert für Blüten besuchende Insekten und — da sie größtenteils nicht mehr oder nur noch 
sporadisch gemäht werden — für mono- bis oligophage Wiesenbesiedler, welche die Pflanzenarten des 
ruderalen Grünlandes zur Reproduktion benötigen. 

Aufgrund des zwischenzeitlich sehr hohen Gehölzanteils sind die Bedingungen für die Besiedler ex-
tensiv genutzter Offenland- und Halboffenland-Biotope allerdings nicht mehr optimal, durch geeignete 
Pflegemaßnahmen bzw. die Wiederaufnahme der extensiven Obstwiesennutzung ließe sich der Bio-
topwert wesentlich (und damit über die Kartierschwelle der landesweiten Biotopkartierung) steigern. 

Die ausgedehnten Gehölzbiotope besitzen vor allem für störanfällige Heckenbewohner eine große Le-
bensraumeignung, während mit zunehmendem Gehölzschluss die Eignung der in den Sukzessionsge-
hölzen stets vorhandenen Obstbäume für Streuobst besiedelnde Arten verringert wird. 

Der südliche, als Lagerfläche genutzte Bereich des Gewerbegrundstücks eignet sich bei insgesamt ge-
ringem Biotopwert mit seiner hohen Umgestaltungsdynamik als Lebensraum für Pionierarten unter 
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den Pflanzen und für die sie besuchenden Tiere (Blütenbesucher, Samenfresser, mono- bis oligophage 
Arten). Offene, vegetationsfreie Bereiche der Böschungen und Aufschüttungen dienen zudem geophi-
len Arten als Reproduktionshabitat. 

Unter den Bäumen ist der Habitatwert abhängig von der Größe, dem Anteil an Alt- und Totholz und 
dem Freistand der Baumkrone. Wertvoll sind daher vor allem die großkronigen, die benachbarte Ve-
getation überragenden Bäume mit hohem Alt- und Totholzanteil. 

Aus avifaunistischer Sicht wird die Wertigkeit des Plangebietes insgesamt als bedingt wertvoll (Wert-
stufe 2) eingestuft. Bis auf die für Deutschland als gefährdet aufgeführte Turteltaube sind keine der 
nachgewiesenen Brutvogelarten in Ihrem Bestand gefährdet. Sie ist auch die einzige gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 14 BNatSchG streng geschützte Brutvogelart im Geltungsbereich. 

Die Individuendichte der Zauneidechsen im Gebiet liegt mit ca. 31 bis 60 Ind./ha unter Berücksichti-
gung eines hohen Anteils geringwertiger Flächen in den für die Zauneidechsen üblichen Bereich. 

Da es sich bei der Zauneidechse um keine hochgradig gefährdete Art handelt, ist das Plangebiet für die 
Artengruppe der Reptilien als wertvoll (Wertstufe 3) anzusehen. Insgesamt ist der Eingriff für die 
vorkommende Artengemeinschaft der Reptilien als erheblich einzustufen. 

4.3 Naturschutzfachliche Zielvorstellungen bei Nicht-Durchführung der Planung 

Im Folgenden werden - stichwortartig und getrennt nach den verschiedenen Landschaftspotenzialen - 
konkrete Zielvorstellungen formuliert, die im Falle einer Nicht-Überpianung des Gebietes (Beibehal-
tung des Status quo) ausschließlich aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege angestrebt 
werden sollten. Es sind somit idealisierte Zielvorstellungen zur Ermittlung der landschaftsökologi-
schen Belange des Gebietes, welche in die Abwägung einzustellen sind. 

Die allgemeinen Zielvorstellungen für den Naturhaushalt, aus denen die projektspezifischen Zielvor-
stellungen abgeleitet werden, sind mit ihren jeweiligen gesetzlichen Grundlagen im Anhang aufge-
führt. 

• Arten- und Biotopschutz 
Angesichts des bereits vorhandenen, knapp unter der Erfassungsgrenze der landesweiten Biotopkar-
tierung einzuordnenden Biotopwertes des überwiegenden Teils des Plangebietes erscheinen Maßnah-
men der Eingriffsminimierung aus Sicht des Arten- und Biotoppotenzials dringend geboten. Aus Sicht 
des Arten- und Biotopschutzes bieten sich hier an: 

• Erhalt eines weitgehend unverbuschten, gut strukturierten Obstwiesenbereiches im Südosten des 
Gebietes mit leicht ruderalisiertem Grünland und bedeutendem Obstbaumbestand. Die Größe der 
gesamten, sich über mehrere Parzellen erstreckenden Fläche beläuft sich auf ca. 6.080 m2, wobei 
bereits durch die Beschränkung der Baugrundstücke auf eine Tiefe von 15 m südlich des Oberen 
Mombacher Weges eine erhebliche Eingriffsminimierung möglich ist (Erhalt und Optimierung von 
ca. 4.430 m2). Als Minimallösung sollte die südliche Teilfläche mit einer Größe von ca. 2.820 m2  
erhalten und optimiert werden. 

• Schaffung eines biotopoptimierten Pufferstreifens in Größe von ca. 1.940 m2  am Böschungsfuß der 
Gewerbefläche mit Erhalt eines Obstfeldes mit alten mittelstäinmigen Obstbäumen und Aufwer-
tung durch Unternutzung als Wiese und Freistellung verbuschter Brachebereiche im Südteil des 
Pufferstreifens. 

• Erhalt eines (oder zweier) Grünstreifen(s) mit Funktion als Lebensraum, Trittsteinkorridor und 
Frischluftschneise. Für diese Minimierung eignen sich zwei senkrecht zum Hang verlaufende Strei-
fen, die gegenwärtig eine gute Strukturierung mit bedeutendem Mittelstamm-Obstbaumbestand und 
einen noch erheblichen Offenlandanteil aufweisen. 

-Die östliche der beiden für die Schaffting von Grünstreifen geeigneten Flächen umfasst eine Größe 
von ca. 3.165 m2, eine Optimierung der Arten- und Biotopschutzwirkung ist durch einen kleinen 
‚Versatz' zwischen den Korridoren südlich und nördlich des Oberen Mombacher Weges zu er-
reichen, eine Aufwertung durch Freistellung verbuschter Teilflächen am südlichen Ende und ge-
regelte düngerfreie Bewirtschaftung der Obstwiesen. 

DÖRHÖFER & PARTNER Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner 



Umweltboricht zum Bebauungsplan Wäldchenloch', einschließlich 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Siebenmorgengebiet Seite 19 

-Analog hierzu ist im westlichen potenziellen Grünstreifen durch den Erhalt eines noch weitgehend 
offenen Bereiches mit altem Mittelstamm-Obstbaumbestand auf ca. 3.500 m2, Freistellungen 
verbuschter Teilflächen am südlichen und nördlichen Ende sowie anschließende geregelte dün-
gerfreie Obstwiesenbewirtschaftung eine Eingriffsminimierung zu erreichen. 

• Erhalt dreier alter, großkroniger Obstbaum-Hochstämme (Walnuss / Juglans regia, Vogel-Kirsche / 
Prunus avium) am Südrand des Plangebietes 

• Darüber hinaus wäre der Erhalt möglichst vieler markanter Hochstamm-Einzelbäume sowie der 
Erhalt möglichst großer Flächen mit zusammenhängenden Gehölzstrukturen in Form von Baum-
und Strauchhecken bzw. Sukzessionsflächen landespflegerisches Ziel 

• Schließlich ist gemäß der o.g. Vorgaben der VBS der Erhalt von älteren Obstwiesen und deren Op-
timierung bzw. die Entwicklung weiterer Streuobstwiese zu wünschen: Pflegemaßnahmen unter 
Belassung eines Alt- bzw. Totholzanteils; Ergänzung des Baumbestandes durch Nachpflanzung 
hochstämmiger Regionalsorten etc. 

• Bodenschutz 
• Bekämpfung der Erosionsgefahr in dem hängigen Gelände durch gaiizjährige Bodenbedeckung 

oder zumindest durch Schaffung von erosionsbremsenden Strukturen in Form von Säumen, He-
cken, Rainen u.ä. 

• Vermeidung von Dünger- und Biozideinsatz in den Obstkulturen, aber auch in den Gärten, zum 
dauerhaften Erhalt der natürlichen Bodeneigenschaften, des Bodenlebens und damit der hohen 
Fruchtbarkeit des Bodens; Verminderung der Bodenverdichtung durch Befahren mit schwerem Ge-
rät 

• Generell Erhalt des belebten Oberbodens in seinen Funktionen als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere sowie als Grundlage der Erzeugung von Nutzpflanzen - Vermeidung von Verdichtung und 
Versiegelung. 

• Wasserhaushalt 
• Vermeidung von Grundwasserverunreinigungen durch Dünger- oder Biozideintrag. 
• Vermeidung von Versiegelung und Überbauung zum Erhalt des belebten Oberbodens auch in sei-

nen Funktionen als Speicher- und Filterelement des Niederschlagswassers, zum Erhalt der Versi-
ckerungsfähigkeit und somit zur Sicherung des natürlichen Wasserkreislaufes. 

• Lokalkilma, Luftqualität 
• Erhalt der klimatisch günstig wirkenden Gehölzstrukturen (Gebüsche, Einzelbäume, Baumreihen; 

Strauchgruppen etc.) zur Anreicherung der Umgebung mit Sauerstoff und Verdunstungskühle, zur 
Förderung der Temperatur ausgleichenden Wirkung sowie der Staub- und Schadstofffilterung etc. 

• Verzicht auf Versiegelungen - zur Wahrung des Kleinklimas bzw. zur Vermeidung der Aufheizung 
von Bodenbelägen, die für Kleinlebewesen schädlich sind 

• Generell Erhalt des Plangebietes als unbebaute Freifläche und somit als Kaltluftproduktions- und - 
sammeifläche. 

• Landschafts- und Ortsbild / Erholung 
• s. die bereits unter 'Arten- und Biotopsc/zutz' genannten Ziele 

- dadurch auch landschaftsgerechter Übergang von Siedlung zu freier Landschaft 
- dadurch auch Verbesserung des Erlebnis- und Erholungswertes 

• Schaffung von Elementen bzw. Flächen für die siedlungsnahe Erholungs-Infrastruktur, wie z.B. 
Plätze / Bereiche mit Aufenthaltsqualität, Spielflächen, Bänke etc. 
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4.4 Prognose über die Entwicklung des Umweitzustandes bei Durchführung der Pla-
nung 

4.4.1 Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie auf die Bevölkerung 
insgesamt sind überwiegend in Form der Zunahme von Lärm durch wohnbauliche Nutzung und neu 
entstehenden Fahrzeug-Verkehr auf die bestehende Bebauung am Westrand des Plangebietes zu er-
warten. Die Zunahme überschreite jedoch nicht das übliche Maß, das immer gegeben ist, wenn ein 
Neubaugebiet in Nachbarschaft zum Bestand realisiert wird. 

Die Lärmeinwirkungen der umgebenden Verkehrsanlagen (Straßen, Eisenbahn) sowie der im Plan-
gebiet und angrenzend bestehenden betrieblichen Nutzungen (Obstbaubetrieb, Lkw-Transportbetrieb, 
Entsorgungszentrum) auf die geplante Wohnbebauung wurden im Rahmen einer schalltechnischen 
Untersuchung (Anlage 6) ermittelt. 

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die von den angrenzenden Verkehrswegen ausge-
henden und in der Planungsfläche einwirkenden Schallirnmissionen in Teilbereichen des Bebauungs-
plans die Empfehlungen der DIN 18005 innerhalb der Tag- und auch der Nachtzeit überschreiten. Der 
schalltechnische Orientierungswert für allgemeines Wohngebiet innerhalb der Tagzeit wird in der ers-
ten Baureihe geringfiigig und an den Enden der im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutzanlage 
aus Wall, Gabionen und Garagenzeile parallel zur Landesstraße 423 sowie an den nächsten Fassaden 
zur Wiesmoorer Straße um maximal 11 dB(A) überschritten. In der restlichen und überwiegenden Pla-
nungsfläche werden die Orientierungswerte eingehalten oder um bis zu 10 dB(A) deutlich unterschrit-
ten. 

Innerhalb der Nachtzeit ist die Überschreitung des schalltechnischen Orientierungswerts insbesondere 
an den straßennahen Fassaden und den Dachgeschossen zum Teil mit bis zu 15 dB(A) erheblich. Dar-
aus resultieren passive Maßnahmen zum Schalischutz im Sinne eines baulichen Schailschutzes der 
Außenbauteile von Aufenthaltsräumen und dem Erfordernis einer fensterunabhängigen schallgedämm-
ten Lüftung in den überwiegend zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen sowie die Reglementie-
rung von Außenwohnbereichen. 

Hinsichtlich der Lärmemissionen der Betriebe wurde festgestellt, dass durch die Summe der Schal-
leinwirkungen aller relevanten Betriebe die Anforderungen der TA Lärm in der gesamten Planungsflä-
che innerhalb der Tagzeit um mindestens 6 dB(A) und innerhalb der lautesten Nachtstunde um min-
destens 2 dB(A) unterschritten und damit eingehalten werden. Die von den Betrieben verursachten 
Schalleinwirkungen unterschreiten im gesamten Bebauungsplan die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm flur allgemeines Wohngebiet innerhalb der Tag- und auch der Nachtzeit. Schalltechnische 
Schutzmaßnahmen sind hier somit nicht erforderlich. 

Bezüglich der Gefährdungsabschätzung im Hinblick auf mögliche Ausgasungen (Deponiegase) aus 
der nahegelegen ehemaligen Deponie für Haus- und Gewerbemüll (Anlage 2) konnten keine direkten 
Hinweise auf Deponiegase gefunden werden. Auch konnte keine Gefahrdung durch brennbare, zünd-
oder expiosionsfähige Gase nachgewiesen werden. Eine Gefährdung der zukünftigen Bewohner des 
Baugebietes durch die Inhalation gesundheitsgefährdender Gase konnte ebenfalls ausgeschlossen wer-
den. Aus fachlicher Sicht sind daher keine sicherheitstechnischen Vorkehrungen oder bauliche Maß-
nahmen gegen Depomegasmigrationen erforderlich. 

Die Untersuchung der im Plangebiet bestehenden Alzablagerung (Anlage 4) zeigt keine Beeinträchti-
gung der geplanten angrenzenden Wohnbaunutzung. Auch gegen die geplante Nutzung der Fläche als 
Grünfläche mit bestehen keine Bedenken (siehe auch Kapitel 4.4.4). 

4.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

4.4.2.1 Schutzgut Tiere 

Bei den nicht ge[ährdeten allgemein häufigen Vogelarten im Plangebiet wird von einem sehr guten 
Erhaltungszustand ausgegangen, da die Arten während der Brutvogelkartierung als "sehr häufig vor-
kommend" eingestuft wurden (Häufigkeitsabschätzung), bzw. bei „iucnredlist.org" entsprechend gro-
ße Populationsstärken genannt werden, die auch auf große lokale Populationen schließen lassen. 
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Es gehen zwar vermutlich Brutstätten der obengenannten Arten baubedingt verloren, angesichts der 
individuenreichen Populationen der Arten im Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld ist jedoch nicht 
von einer signifikanten Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auszugehen. 
Im Rahmen der späteren Begrünung und Ausgleichmaßnahrnen wird das Nistplatzangebot für diese 
Arten wiederhergestellt. Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" tritt somit nicht ein. 

Baubedingte Tötungen können durch eine vollständige Beseitigung der Gehölze im Baufeld (d. h. aller 
Strukturen, in denen die Arten einen Nistplatz finden können) in den Wintermonaten vor Beginn der 
Brutsaison vermieden werden. Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt somit nicht ein. 

Durch baubedingten Lärm und visuelle Effekte kommt es weiterhin vorübergehend zu Störungen von 
Brutvögeln der obengenannten Arten im Umfeld der Fläche. Angesichts der individuenreichen Popula-
tionen der Arten im Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld ist jedoch nicht von einer signifikanten 
Auswirkung auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auszugehen. Der Verbotstatbestand 
„erhebliche Störung" tritt Somit nicht ein. 

Bezüglich der Turteltaube wird in der artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 1) festgestellt, dass ein 
Teil des durch das Brutpaar genutzten Lebensraums mit der aktuell genutzten Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte durch die Baumaßnahmen (direkte Zerstörung durch Baumaschineneinsatz) dauerhaft ver-
loren geht. Bei der Turteltaube werden jedoch als Fortpflanzungsstätte die zu Nestanlage geeigneten 
Strukturen im Umfang von bis zu 1 ha um den Niststandort / das Aktionsraumzentrum abgegrenzt, zu-
dem ist auf Grund ihrer Lebensweise eine Abgrenzung einer konkreten Ruhestätte im Regelfall nicht 
möglich. Durch die Beschränkung der Rodungsarbeiten auf den gesetzlich erlaubten Zeitraum ( 39 
BNatSchG) können die Verbotstatbestände „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" vermieden werden, da in Bezug auf die europäischen Vogelarten vorrangig 
die aktuell genutzten Nester geschützt sind und der Schutz des Nestes mit dem Abschluss der Auf-
zucht der Jungtiere endet. Es verbleiben ausreichend geeignete Niststandorte mit umgebenden Struktu-
ren in der notwendigen Größenordnung von 1 ha erhalten, so dass die Tiere, die jedes Jahr neu ihr 
Nest bauen, im nahen Umfeld ausweichen können. 

Bei Bauarbeiten in der Fortpflanzungsperiode können nicht flugfähige Jungstadien oder Eigelege der 
Turteltaube getötet oder zerstört werden, was jedoch durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden 
kann; diese wird im Bebauungsplan festgesetzt. Durch die Baumaßnahme kann es auch zu Störungen 
während der Fortpflanzungs-, Eiablage- und Schlupfzeiten kommen. Dies kann jedoch durch das Ent-
fernen der Gehölze bevor die Tiere aus den Winterlebensräumen zurückkehren vermieden werden. Da 
ausreichend Ersatzflächen im Umfeld bestehen und entwickelt werden, ist eine erhebliche Störung 
nicht zu befürchten. 

Hinsichtlich der Zauneidechse geht ein Teil des durch die lokale Population genutzten Lebensraums 
mit den vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baumaßnahmen (direkte Zerstörung 
durch Baumaschineneinsatz) auf einer Fläche von ca. 2,6 ha dauerhaft verloren. Hier sind entspre-
chend vorgezogene CEF-Maßnahmen erforderlich (siehe Kapitel 5.3), bei deren Berücksichtigung der 
Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" nicht 
eintritt. 

Durch die Baumaßnabme kann es auch zu einer direkten Tötung bzw. Verletzung von ca. 53 - 153 
Zauneidechsenindividuen kommen. Hier sind zur Vermeidung des Verbotstatbestandes eine Umsied-
lung von Zauneidechsen sowie Maßnahmen gegen eine Wiederbesiedlung erforderlich. Dennoch kann 
der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" nicht zu 100% vermieden werden, da Rückwande-
rungsversuche einzelner Tiere, das Übersehen und die Einwanderung einzelner standortfremder Tiere 
sowie die verkehrsbedingte Tötung von Individuen nicht ausgeschlossen werden können. Das bau-
und betriebsbedingte Tötungs- und Verletzungsrisiko beschränkt sich allerdings auf einzelne Tiere der 
lokalen Population und stellt sich im Ergebnis als nicht signifikant dar. 

Durch die Baumaßnahrne kommt es auch zu Störungen während der Fortpflanzungs-, Eiablage- und 
Schlupfzeiten, wobei diese durch den oberflächennahen Schnitt der Gehölze im Winter und der Um-
siedlung vor der Eiablage minimiert werden. Da die Ersatzflächen dauerhaft für die Zauneidechse 
entwickelt und gepflegt werden, ist eine erhebliche Störung nicht zu befürchten. 
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Zur rechtlich sicheren Abarbeitung des Themas Artenschutz, speziell „Zauneidechse" wird eine ver-
tragliche Regelung über die Durchfiihrung und Sicherung artenschutzrechtlicher Maßnahmen in Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 BNatSchG streng geschützter Tierarten getroffen, welche zwi-
schen der Gemeinde Budenheim und der Kreisverwaltung Mainz-Bingen abgeschlossen wird. Inhalt 
dieses Vertrages ist der räumlich und inhaltlich mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Mainz-Bingen abzustimmende Fachbeitrag zur Biotopentwicklung und Habitatoptimierung in Text 
und Karte einschließlich eines verbindlichen Zeitplans. Dieser Vertrag ist mit/zum Satzungsbeschluss 
unterschrieben vorzulegen (siehe auch Textfestsetzung VI. 1). 

4.4.2.2 Schutzgut Pflanzen 

Insgesamt ist der Verlust folgender insgesamt rund 6,4 ha umfassender Biotopstrukturen zu erwarten, 
davon weisen ca. 5,8 ha einen mäßigen Biotopwert auf, die restlichen 0,6 ha weisen einen geringen 
Biotopwert auf: 

- Sukzessionsgebüsch, Baum-, Obst- und Strauchgehölze 

- Wiesen mittlerer Standorte 

- Ruderaifluren 

- Klein-, Freizeit- und Nutzgärten. 

Seltene oder gefährdete Pflanzenarten sind nicht betroffen. 

Die Biotope der Wertstufen '0 — geringwertig' und '1 — mäßiger Biotopwert' sind anthropogen über-
prägt, häufigen Störungen und Beeinträchtigungen ausgesetzt, leicht ersetzbar und weisen eine geringe 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auf Es werden überwiegend Biotop- und Nutzungsstruk-
turen beansprucht, die als '1 mäßiger Biotopwert' eingestuft wurden. Der Verlust dieser Biotop- und 
Nutzungsstrukturen kann als ausgleichbar klassifiziert werden. 

4.4.3 Schutzgut Boden 

Während der Bauphase besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der natürlich gewachsenen Boden-
struktur beispielsweise durch Bodenverdichtungen beim Einsatz der Baumaschinen oder durch Schad-
stoffeinträge in den Boden durch Treibstoffe oder Schmiermittel. Bei Einhaltung der einschlägigen Si-
cherheitsvorschriften während der Bauphase kann diese Gefahr jedoch auf ein unbedenkliches Maß 
minimiert werden. 

Die Umsetzung des Bebauungsplans ist mit Flächeninanspruchnahmen bzw. -umwandlungen verbun-
den. Einerseits werden Flächen durch die Vorhaben unmittelbar durch Versiegelung und Überbauung 
verändert. Andererseits ergeben sich Flächenumwandlungen durch die naturschutzfachlichen bzw. ar-
tenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

Durch den gegenständlichen Bebauungsplan werden Versiegelungen in einer Größenordnung von ca. 
33.740 m2  planungsrechtlich ermöglich (siehe Tabelle 1). Auf diesen Flächen kommt es zu einem Ver-
lust der Bodenfunktionen. Insbesondere die Funktion als Lebensraum für Pflanzen, die Funktion des 
Bodens im Wasserhaushalt sowie die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
gehen dabei vollständig verloren. Betroffen sind ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Böden, so 
dass ein dauerhafter Verlust der gesamten Planungsfläche für die landwirtschaftliche Nutzung zu kon-
statieren ist. Der Verlust von Böden ist im naturwissenschaftlichen Sinne nicht ausgleichbar und somit 
als erheblich zu konstatieren. 

Die Altablagerungsfläche im Plangebiet wurde hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Planung un-
tersucht (Anlage 4). Dabei konnten in den untersuchten Bodenproben teils erhebliche stoffliche Auf-
fälligkeiten festgestellt werden. Demnach sind aufgrund der nahezu in allen Proben festgestellten 
Uberschreitungen der Zuordnungs- und Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 4 Nr. 4.1, bzw. nach 
ALEX Info 24, alle im Rahmen der geplanten Erschließungsmaßnahme aus dem Bereich der Altabla-
gerungsfläche anfallenden Bodenmassen aus Vorsorgegründen von einer Verwertung zur Auf- und 
Einbringung in oder auf eine durchwurzelbare Bodenschicht, oder zur Herstellung einer durchwurzel- 
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baren Bodenschicht grundsätzlich auszuschließen. Gleiches gilt in Bezug auf eine Verwertung anfal-
lender Bodenrnassen in Bezug auf bodenähnliche Anwendungen (Verflillung von Abgrabungen). 

Zur Beurteilung einer möglichen Einflussnahme der festgestellten Belastungen in Bezug auf die ge-
sunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse stellt in Bezug auf den Wirkungspfad Boden-Mensch hinsicht-
lich einer direkten Aufliahme möglicher Schadstoffe durch den Menschen der obere Horizontbereich 
des Bodens bis zu einer Tiefe von etwa 35 cm den unmittelbaren Kontaktbereich dar. 

Auf der vorliegenden Datengrundlage bestehen aus gutachterlicher Sicht keine Bedenken, den Bereich 
der zu überplanenden Altablagerungsfläche zukünfhg einer Nutzung als Grünfläche zuzuführen, die 
auch eine park- oder freizeitorientierte Umgestaltung des betroffenen Geländes einschließen würde. 

Im Jahre 2010 wurden zusätzliche Beprobungen durchgeführt (Anlage 5). Bei Schürfungen im Bereich 
der geplanten Straßentrasse ergaben sich keine neueren Erkenntnisse. Bei der die Altablagerung que-
renden Erschließungsstraße werden voraussichtlich größere Mengen an Aushub anfallen, die gemäß 
LAGA M20 der Einbauklasse 3 und damit gemäß DepV aus Vorsorgegründen der Deponieklasse DK 
1 zugeordnet werden müssen. 

Dies trifft insbesondere auf die im westlichen, aber auch zentralen Bereich auftretenden Bauschuttauf-
füllungen mit Schlacke- und PAK-haltigen Asphaltaufbruchanteilen zu. Diese müssten - ebenso wie 
die übrigen belastenden Bereiche - einer gesonderten Verwertung zugeführt werden. 

Im Bereich des nordwestlichen Ausläufers der Altablagerungsfläche wird empfohlen, die dort vorhan-
denen Auffiillungen bereits im Rahmen der Erschließungsarbeiten vollständig zu entfernen und durch 
sandige Ersatzböden der Bodengruppen SU oder SU*  nach DIN 18 196 zu ersetzen. Dabei sollten die 
zu liefernden Ersatzböden keine stofflichen Belastungen aufweisen, die über die bodenartspeziflsch 
festgelegten Zuordnungswerte Z 0 der TR Boden (Stand 2004) zur Verwertung in bodenähnlichen 
Anwendungen hinausgehen. 

Die gemessene Radonkonzentration in der Bodenluft (Anlage 7) liegt im unteren Bereich der bekann-
ten Spannbreite von Radonmesswerten. Im Sinne einer worst-case-Annahme wird das Gebiet in das 
Radonvorsorgegebiet 1 eingestuft. 

4.4.4 Schutzgut Wasser 

Es sind keine Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sowie Oberflächengewässer von dem Ein-
griff betroffen. Still- oder Fließgewässe sind von der Planung nicht betroffen. 

Hinsichtlich des Grundwassers sind folgende Auswirkungen zu erwarten: 

- Verlust der Versickerungs- und Wasserrückhaltefähigkeit des Bodens auf maximal ca. 3,37 ha 
durch die mögliche anrechenbare neue Überbauung und Versiegelung -+ dadurch Reduzierung 
der bisherigen Speisung des Grundwassers sowie die Gefahr der Abflussverschärfung im Vorflu-
ter, falls keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. 

- Gemäß dem Entwässerungskonzept wird das auf den Baugrundstücken anfallende Regenwasser 
in Zisternen aufgefangen. Das verbleibende Niederschlagswasser der Verkehrsflächen wird über 
Regenwasserkanäle in ein ausreichend dimensioniertes Regenrückhaltebecken außerhalb des Gel-
tungsbereiches geleitet. Hierdurch können nachteilige Veränderungen des Wasserhaushaltes wei-
testgehend ausgeschlossen werden. 

4.4.5 Schutzgut Klima/Luft 

Geringfügige Erhöhung der Wärmebelastung ('Stadtklima) im Plangebiet selbst und an den an-
grenzenden Siedlungsabschnitten (durch Windverfrachtung von Emissionen aus zusätzlichem 
Verkehr und Hausbrand, durch den Verlust von Kaltluft produzierenden und durchlassenden Frei-
flächen sowie durch erhöhte Abstrahlungswerte von Wänden und Belägen) 

Hinderniswirkung der neuen Gebäudekörper für die bislang in nord-nordwestliche Richtung ab-
fließenden Kaltluftströme 

Verlust eines Kaltluftentstehungsgebietes, Reduzierung des Luftaustausches 
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Die derzeitige lokaiklimatische Funktion der Planungsfläche bzw. die bei einer Bebauung zu er-
wartenden Auswirkungen sind insgesamt jedoch vernachlässigbar gering, zumal im Rahmen von 
Begrünungsmaßnahmen wieder Grünstrukturen im Plangebiet entstehen werden, die sich mittel-
bis langfristig bioklimatisch günstig auswirken und zu erwartende Beeinträchtigungen minimie-
ren. 

- Verstärkte Immissionen von Lärm, Staub und Abgasen durch die zu erwartende Zunahme des 
motorisierten Verkehrs im Plangebiet und der näheren Umgebung 

- Begrenzt auf die Bauzeit sind verstärkt Immissionen von Lärm, Staub und Abgasen zu erwarten. 

4.4.6 Schutzgut Landschaft 

- Überschreitung der bisherigen Siedlungsgrenze und somit eine deutlich wahrnehmbare Erweite-
rung in die freie Landschaft. 

- Erhöhung der Störintensität an diesem bislang unbebauten Ortsrandbereich. 

- Durch angemessene Eingrünung in den Randbereichen und möglichst starke innere Durchgrü-
nung des Baugebietes sowie der Begrünung der Schalischutzanlage erfolgt jedoch mittel- bis 
langfristig eine Minderung des nachteiligen Eindruckes, zumal durch die Planung keine land-
schaftsästhetisch wichtigen Strukturen verloren gehen. 

4.4.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind von der Planung nicht betroffen. Durch die Planung werden brachgefallene landwirt-
schaftliche Nutzflächen sowie Nutz- und Freizeitgärten dauerhaft in Anspruch genommen. Der mate-
rielle Verlust wird durch jedoch die Wertschöpfung der neuen Planung gegenüber dem Status quo 
mehr als kompensiert. 

4.4.8 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind, soweit sie erkennbar und von Belang sind, be-
reits in den jeweiligen Kapiteln über die einzelnen Schutzgüter behandelt worden. 

Die Wechselwirkungen im Zuge von Baumaßnahmen, die durch die Planung ermöglicht werden, be-
ziehen ,  sich im Wesentlichen auf die Flächeninanspruchnahme mit der Folge der Bodenzerstörung 
durch Überbauung bzw. Versiegelung und somit primär auf den Bodenhaushalt. Hierdurch werden na-
turgemäß gleichzeitig die bekannten Sekundär-Wirkungen auf den Wasserhaushalt, auf Lebensräume 
(Pflanzen und Tiere), auf das lokale Klima (Mikro-, Kleinklima) sowie auf die Landschaft und letzt-
lich auch auf den Menschen ausgelöst; die hier jedoch - über die bereits bei den einzelnen Schutzgü-
tem genannten Beeinträchtigungen hinaus - insgesamt von geringer Bedeutung sind. 

Weitere Folge- bzw. Wechselwirkungen sind aus den genannten Wirkungen auf den Wasserhaushalt 
abzuleiten, die ebenfalls Lebensräume (Pflanzen und Tiere), das lokale Klima (Mikro-, Kleinklima) 
sowie letztlich auch den Menschen betreffen. 

Die neu ermöglichte Flächenversiegelung führt zu einer Verschlechterung der bioklimatischen Luft-
qualität, insbesondere in den Sommermonaten, und wirkt sich somit auch auf den Menschen sowie auf 
Tiere und Pflanzen aus. 

Der Verlust von laubreichen Gehölzbeständen hat, wie bereits erläutert, neben den ästhetischen auch 
Auswirkungen auf das Kleinklima sowie die potenzielle Bodenneubildung und somit auch wiederum 
auf Lebensräume. 
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4.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der 
Planung (Status quo-Prognose/'Null-Variante') 

Angesichts der fehlenden landwirtschaftlichen Nutzung wird die bereits vorhandene großflächige Ge-
hölzsukzession weiter voranschreiten und das Gebiet langfristig vollständig mit Gehölzen bewachsen 
sein. 

Dies hätte weiterhin erheblichen Einfluss auf die klimatischen Verhältnisse. Eine Wiederaufnahme der 
landwirtschaftlichen Nutzung wiederum hätte den Verlust der gehölzreichen Flächen zur Folge, zudem 
wäre dann langfristig mit einer Verschlechterung der Bodenverhältnisse durch Auswaschung und Ein-
trag von Düngemitteln und Pestiziden zu rechnen. 

5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

5.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

5.1.1 Minimierung des Versiegelungsgrades 

• Beschränkung der Grundflächenzahl auf 0,35 in den Wohngebieten 1-3 und 5 (Unterschreitung der 
nach § 17 Abs. 1 BauNVO zulässigen Höchstgrenzen). 

• Festsetzung einer Höchstgrundstücksgröße, somit indirekte Begrenzung der Grundflächen von 
Baukörpern durch die Beschränkung der Bezugsgröße für die Grundflächenzahl. 

• Beschränkung der Straßenquerschnitte auf das gemäß der Erschließungsfunktion notwendige Min-
destmaß (5,5 bis 9,0 m). 

5.1.2 Erhalt von Vegetationsbeständen 

Die im Rahmen der Bestandsaufnahme als wertvoll eingestuften Einzelbäume (siehe Bestandskarte) 
werden im Bebauungsplan zur Erhaltung festgesetzt. Die übrigen Gehälzbestände im Plangebiet sind 
nur von untergeordneter Bedeutung, so dass zu Gunsten einer optimierten Bebauung auf weitere Er-
haltungsfestsetzungen verzichtet wird. 

Die entsprechenden Bäume sind gemäß DIN 18920 bzw. nach den Vorgaben der RAS-LP 4 (Richtli-
nie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetati-
onsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) zu schützen und von jeglicher Bautätigkeit einschließ-
lich der Lagerung von Materialien freizuhalten. Bei Verlust ist der Bestand - in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde - gleichwertig zu ersetzen. 

5.1.3 Minimierung der potenziellen Beeinträchtigungen für die Fauna durch die jah-
reszeitliche Beschränkung von Maßnahmen 

Hinsichtlich der Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind folgende Maßnah-
men erforderlich: 

• Zur Vermeidung von Individuenverlusten bei Brutvögeln muss die Baufeldfreimachung und Ro-
dung von Gehölzen außerhalb der Brut- und Setzzeiten von Oktober bis Februar durch-geflihrt 
werden. 

• Zur Vermeidung von Individuenverlusten der Zauneidechse sind diese im Zeitraum von April bis 
Mitte Juni durch Vergrämung oder Umsiedlung in vorher angelegte, geeignete Habitat-flächen zu 
verbringen. 

• Zur Sicherstellung der Vermeidung bzw. Minderung der Betroffenheiten nach § 44 BNatSchG ist 
die Einrichtung einer Umweltbaubegleitung erforderlich, die frühzeitig, das heißt noch vor even-
tuellem Rodungsbeginn, mit in die Planungen einbezogen wird und auch die Umsetzung der er-
forderlichen CEF-Maßnahmen fachlich begleitet. 
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5.1.4 SammLung von Niederschlagswasser 

Von den Dachflächen anfallendes Niederschlagswasser wird möglichst auf dem jeweiligen Grund-
stück zur Versickerung gebracht werden. Im Entwässerungskonzept ist durch die Einrichtung von Zis-
ternen auf den Baugrundstücken ein Puffervolumen vorgesehen. 

5.1.5 Maßnahmen zur Minderung der lokaiklimatischen Beeinträchtigungen 

• Förderung der Durchlüftung durch Beschränkung der Baudichte und somit von Mindestabständen 
zwischen den Baukörpem (mittels Festsetzung der offenen Bauweise). 

• Durchgrünurig des Baugebietes durch Straßenbäume, Verkehrsbegleitgrün, Stellplatzbegrünung 
und umfangreicher Grünflächen. 

• Festsetzung von Dachbegrünungen auf Flachdächern der Nebenanlagen. 

• Ausschluss von Schottergärten. 

• Starke Eingrünung des Plangebietes am Südostrand. 

• Festsetzung eines hohen Anteils nicht überbaubarer Grundstücksflächen zur Gewährleistung der 
Durchlüftung und dem Schutz vor lokalklimatisch nachteiliger Bebauung. 

5.1.6 Sonstige Maßnahmen zur Minderung der ökologischen Beeinträchtigungen 

Die nachfolgend aufgeflihrten Festsetzungen und Hinweise im Bebauungsplan dienen der Minimie-
rung von nachteiligen sonstigen ökologischen Auswirkungen durch die Planung. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Verkehrsbegleitgrün (Öffentliche Grünflächen) kön-
nen, abgesehen von den ggf. mit einem Pflan.zgebot belegten Bäumen, beliebig mit Gehölzen, Boden-
deckern, Stauden und oder Wiesen- bzw. Rasenflächen als Grünfläche gestaltet werden. 

Im Plangebiet sollten - aufgrund ihrer höheren Umweltverträglichkeit (gegenüber der nachtaktiven 
Fauna allgemein, v. a. gegenüber Insekten) bei gleichzeitigen ökonomischen Vorteilen (lange Lebens-
dauer und hohe Lichtausbeute) — flur Mastleuchten nur (möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte) 
LED-Lampen (Lichttemperatur max. 4.100K) verwendet werden. 

In den Hinweisen des Bebauungsplantextes wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 e) 
und f) BauGB grundsätzlich die Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine möglichst sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie anzustreben ist und dass ein grundsätzliches Ziel zudem die Vermei-
dung von Emissionen und der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern ist. 

5.1.7 Sonstige Maßnahmen zur Minderung der ortsbildästhetischen Beeinträchtigun-
gen 

Nachfolgend aufgelistete Maßnahmen dienen der Minimierung der landschaftsästhetischen Beein-
trächtigungen des Plangebietes und seiner Umgebung, die infolge der neu entstehenden Bebauung zu 
erwarten sind. 

• Begrenzung der Gebäudehöhen sowie Beschränkung der Überschreitung durch Schornsteine, An-
tennen und ähnliche Anlagen auf maximal 2 m. 

• Verbot von Werbeanlagen auf Dächern. 

• Restriktive Festsetzungen zur Dachform, zur Dachneigung und zur Art und zur Farbe der Dachein-
deckung zur Erzielung einer weitgehend regionaltypischen Dachlandschaft. 

• Festsetzungen zur Gestaltung von Gauben, Zwerchgiebeln und Zwerchhäusem, um die Integration 
in Ortsbild und Landschaft zu sichern bzw. um  regionaltypische und traditionelle Dachaufbauten 
zu fördern. 

• Restriktive Festsetzungen zu Einfriedungen zur Vermeidung unpassender Außenwirkungen in den 
öffentlichen Raum. 
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• Restriktive Aussagen zu auch im Wohngebiet zulässigen Werbeanlagen zum Erhalt des ländlichen 
Ortsbildes in der exponierten Lage. 

• Festsetzung der Begrünung der Schailschutzanlage an den der Landesstraße zugewandten Fassaden 
bzw. Wänden bzw. vollständige Begrünung im Falle der Errichtung von Erdwällen 

Diese gestalterischen Vorgaben dienen der Schaffinig eines möglichst harmonischen Erschemungsbil-
des der zu erwartenden massiven Baukörper, deren Au13enwirkung durch die geforderte Strukturierung 
und Farbgebung deutlich gemindert werden kann. 

5.1.8 Minderung der nachteiligen Auswirkungen auf den Menschen 

Als Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung (Anlage 6) werden im Bereich entlang der Mainzer 
Landstraße (L 423) aktive und passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Hierzu zählt die Festset-
zung einer Lärrnschutzanlage aus Wall, Gabionen und Garagenzeile parallel zur Landesstraße mit ei-
ner Höhe von 8 m über der Straße. 

Die „Maßgeblichen Außenlännpegel" der Verkehrsgeräusche (Bahn und Straßen gemeinsam) in der 
Nachtzeit nach DIN 4109 liegen an allen Fassaden der Wohngebäude innerhalb des Geltungsbereiches 
im Lärmpegelbereich Ill-V. Deshalb sind Anforderungen an die Schalidämmung der Außenbauteile 
(Außenwände, Fenster, Rollladenkästen, Außentüren, Dachflächen, Lüftungseinrichtungen) von Auf-
enthaltsräumen nach DEN 4109-1989 (Tabelle 8) zu stellen. 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bei der Verwendung von Bodenmaterial aus dem Bereich 
der Altablagerungsfläche werden gemäß der geotechnischen Untersuchung (Anlage 4) Hinweise und 
Empfehlungen für die Behandlung und Verwertung des Bodenmaterials gegeben. 

Hinsichtlich der Radonbelastung werden gemäß der gutachterlichen Stellungnahme (Anlage 7) eben-
falls Empfehlungen zur Minimierung der Beeinträchtigung in den Textteil aufgenommen. 

5.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Neben den in Kapitel 5.1 beschriebenen Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen ist der gegen-
über der rechtskräftigen Bebauungsplanung zusätzliche Eingriff in Natur und Landschaft durch Aus-
gleichsmaßnahmen zu kompensieren. 

5.2.1 Anpflanzungen von Gehölzen 

Innerhalb der am Südostrand nach § 9 (1) Nr. 15 BauGB ausgewiesenen Flächen in den Randzonen 
des Bebauungsgebietes sind zum Aufbau einer Ortsrandeingrünung an den nach § 9 (1) Nr. 25a 
BauGB bezeichneten Stellen Bäume 1. oder II. Ordnung zu pflanzen. Die eingezeichneten Standorte 
sind beispielhaft und können der Entwässerungsplanung angepasst werden; dabei darf jedoch die An-
zahl der Bäunie nicht unterschritten werden. 

Die festgesetzten Baumpflanzungen im Seitenraum der Erschließungsstraßen sollen, ergänzend zu den 
übrigen Begrünungsfestsetzungen, im öffentlichen und privaten Bereich zur Belebung und inneren 
Durchgrünung des geplanten Bebauungsgebietes beitragen und damit vor allem die zu erwartende Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes mindern. Außerdem besitzen diese Pflanzungen nachweislich ei-
ne geschwindigkeitsreduzierende und somit eine verkehrsberuhigende Wirkung. Hierzu sind im Sei-
tenraum der Erschließungsstraße in der im Plan vorgegebenen Anzahl Pflanzscheiben von mindestens 
1,5 x 2,0 m herzustellen und mit je einem heimischen Laubbaum 1. oder II. Ordnung aus der unten 
aufgeführten Pflanzenliste zu bepflanzen. 

Um den Charakter der Straßen als gliedernde Elemente zu betonen, wird die Verwendung einer ein-
heitlichen Baumart empfohlen, es ist jedoch auch eine Auswahl verschiedener Arten möglich. Die im 
Bebauungsplan vorgegebene Anzahl ist verbindlich, ihre Lage ist jedoch variabel und kann den Be-
dürfbissen der Erschließungsplanung angepasst werden. Mindestqualität der Straßenbäume: Hoch-
stamm, 3 mal verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm. 
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5.2.2 Gestaltung der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Randeingrü-
nung /Böschungssicherung 

Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Randeingrünung/Böschungssicherung am Ost-
rand des Geltungsbereiches ist als flächiges Gehölz bestehend aus Bäumen und Sträuchern zu einem 
Anteil von 80 % sowie einem Offenlandanteil von 20 % zu entwickeln. Alle hochstämmigen Bäume 
sind anzupfahlen und mit Fege- bzw. Verbissschutz (Fegeschutz-Spiralen, Wuchshüllen o.ä.) zu ver-
sehen. Die verbleibenden Bereiche sind anzusäen und zweimal jährlich zu mähen. Die Artenauswahl 
und Mindestqualitäten richten sich nach Ziffer 1.10.4 der textlichen Festsetzungen. Die Anpflanzung 
von Nutzpflanzen ist nicht zulässig. Die Fläche ist gegen Betreten zu sichern. 

Die Herstellung eines unversiegelten Weges zur Sicherung der Erreichbarkeit flur Pflegearbeiten ist zu-
lässig. 

5.2.3 CEF-Maßnahmen 

Vor Umsiedlung der Zauneidechsen sind als vorgezogene CEF-Maßnahme entsprechend geeignete 
Zauneidechsenhabitate anzulegen. Entsprechende Maßnahmen werden vertraglich geregelt. Hierflir 
bieten sich insbesondere folgende Maßnahmen an: 

- EntbuschungfFreistellung von Flächen die zugewachsen sind und Entwicklung in offene Bio-
toptypen (Ruderaiflächen, Ha[btrockenrasen etc.) und dauerhafte Pflege, 

- Extensivierung von Grünlandflächen und dauerhafte Pflege 

- Entwicklung von Waldrändern, 

- Optimierung offener Standorte mittels Anreicherung mit essenziellen Habitatstrukturen, 

- In jedem Fall notwendig: Anlage von essenziellen Habitatstrukturen wie sonnenexponierte 
Holz- und Steinhaufen und Sandhaufen flur Eiablage, Uberwinterung, Tagesversteck, Sonnen-
bad/Thermoregulation. 

Für die Anlage von Zauneidechsenbiotopen wird eine gemeindeeigene ca. 2,05 ha große Fläche im 
Bereich „Kleiner Berg" (Flur 6, Flurstück 22 1/8) herangezogen (siehe Abbildung 2). Die Fläche be-
fmdet sich direkt östlich des Plangebietes (Anlage 8). Der Bereich weist insbesondere größere mono-
tone Wiesenbereiche auf, die regelmäßig gemäht werden. Diese Flächen sind durch stark verbuschte 
Heckenriegel voneinander getrennt. Durch eine Anreicherung der aktuell strukturarmen Wiesenflä-
chen mit essentiellen Habitatstrukturen für Eiablage, Überwinterung, Thermoregulation (Holz- und 
Sandhaufen) und die Vergrößerung und Verbindung der Offenlandflächen durch Freistellung einiger 
Gehölzbereiche kann die Kapazität der Flächen für Zauneidechsenindividuen erhöht werden. Zudem 
muss das Pflegekonzept angepasst werden (Mahdrhytbxnus, Belassen von Altgrasbereichen). Durch 
Erweiterung auf südlich angrenzende Flächen (Flur 5, Flurstück 8 1/13) kann die Fläche im Bedarfsfall 
(Risikomanagement) vergrößert werden. 

Die für die artenschutzrechtlichen Maßnahmen erforderlichen vertraglichen Regelungen werden vor 
dem Satzungsbeschluss zwischen der Gemeinde und der Unteren Naturschutzbehörde abgeschlossen. 
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5.2.4 Abbuchung vom Ökokonto 

Die zur Kompensation erforderlichen Maßnahmen können nicht vollständig im Geltungsbereich des 
Baugebietes vorgenommen werden. Daher werden anerkannte, förmlich eingezahlte und bereits umge-
setzte Ökokontoflächen in der Gemarkung Budenheim zum Ausgleich herangezogen. 

Ökokonto „ Nebeiwiese" 

Flur Flurstück Verfügbare Fläche im 
Okokonto 

Dem gegenständlichen Bebau-
ungsplan zuzuordnende Fläche 

Flur 3 

7/1 582 m2  582 m2  

16/1 1.837 m2  1.837 m2  

16/2 1.180m2  1.180m2  

17 2.799 m2  2.799 m2  

18 624m2  624m2  

Summe Ökokonto „Nebe!wiese" 7.022 m 2  

Ökokonto „Im Niederteld" 

Flur 3 

126/1 945m2  945m2  

126/2 721 m2  721 m2  

127 531 m2  531 m2  

128 450m2  450m2  

129/1 493m2  493m2  

129/2 466m2  466m2  

130/1 497m2  497m2  

130/2 456m2  456m2  

131/1 548m2  548m2  

131/2 469m2  469m2  

132/1 504m2  504m2  

132/2 513m2  513m2  

133/1 507m2  507m2  

133/2 521 m2  521 m2  

Summe Ökokonto „Im Niederfe!d 7.621 m2  

Gesamtsumme 14.643 m 2  

Tabelle 2: Erforderliche Abbuchung vom Ökokonto der Gemeinde Budenheim 

Ökokonto .‚ Nebeiwiese" 

Die Fläche „Nebeiwiese" liegt seit vielen Jahren brach. Infolge der fehlenden Nutzung und des bereits 
vorhandenen hohen Deckimgsgrades der Gehölze ist von einer rasch fortschreitenden Verbuschung 
der verbliebenen Offenlandbereiche in den nicht stark vernässten Abschnitten auszugehen. Langfristig 
werden die Strauchgehölze von den Bäumen überwachsen werden, es wird zu einer Wiederbewaldung 
kommen. 

Als Entwicklungsziel ist eine reichstrukturierte, extensiv gepflegte Grünlandfläche mittlerer bis feuch-
ter Standorte mit Einzelgehölzen und GehöLzgruppen im Verbund mit einem Schilfröhricht und stand-
ortgerechten Feuchtgehölzen (Fahiweiden-Bestände) vorgesehen. 
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Ökokonto ‚.Im Niedeifeld"  

Bei der Fläche „Im Niederfeld" handelt es sich um einen teilweise kleinräumigen Wechsel aus Obst-
feldern mit überwiegend niederstämmigen, teilweise mittelstämmigen Obstbäumen, Obstfeldbrachen 
unterschiedlicher Sukzessionsstadien bis hin zu geschlossenen Gehölzbeständen sowie einzelnen als 
Gartenland genutzten Parzellen. In den letzten Jahren sind in der Gewann in großem Stil Obstfelder in 
Ackerflächen umgewandelt worden, was eine erhebliche Verarmung an Habitatelementen und eine 
Auflösung des aus landschaftsökologischer Sicht wertvollen Nutzungsmosaiks zur Folge hat. Wiesen-
artige, weitgehend offene Biotoptypen sowie hochstämmige Obstbäume kommen nur flächenmäßig 
untergeordnet auf wenigen Grundstücken vor. 

Als Entwicklungsziel ist die Anpflanzung von großwüchsigen Obstbäumen vorgesehen. Als Unternut-
zung lassen sich durch geregelte Mahdnutzung mit geringem Aufwand wiesenartige Lebensräume 
entwickeln und grünlandtypische Arten fördern. Auf der nördlichen Teilfläche bietet der vorhandene 
Baumbestand die Möglichkeit, durch Erhalt größerer Einzelbäume und bereits weitgehend geschlosse-
ner Gehölze das Angebot an Habitatstrukturen weiter zu erhöhen und Gehölz besiedelnde Arten zu-
sätzlich zu fördern. Saumartige Ubergangsbereiche im Umfeld der Gehölze, die nur in mehrjährigem 
Turnus gemäht werden, bieten dort mahdempfmdlichen Arten Rückzugsmöglichkeiten. Durch die 
Entwicklung von Streuobstwiesen lässt sich die Ökokonto-Fläche als Trittsteinbiotop entwickeln. 

Abbildung 2: Lage der Ökokontoflächen und CEF-Maßnahmenfläche 
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5.2.5 Gegenüberstellung von Umweltauswirku ngen und Kompensation (Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung) 

Betroffenes Schutzgut 
bzw. Funktion 

Beeinträchtigung 

Umfang Art 

Maßnahme Ausgleichs- 

Umfang 

und Ersatzmaßnahmen 

Art 

Ausgleichser. 
folg Zeitpunkt 

Ersatzbedarf 

Schutzqut Tiere 

Verlust von Zauneidechsen- 
lebensraum 

2,60 ha Verlust von Lebensraum für die Zau- 
neidechse 

2,05 ha CEF- Maßnahmenfläche „Kleiner Berg", 
Gemarkung Budenheim, Flur 6, Flurstück 
221/8 

ausqeqlichen — 
sofort 

Schutzqut Pflanzen 
Verlust von Biotopstrukturen 
mit einem mäßigen Bio- 
topweri 

5,80 ha Verlust von Sukzessionsgebüsch, Baum-, 
Obst- und Strauchgehölze, Wiesen mittle- 
rer Standorte, Ruderalfluren, Klein-, Frei- 
zeit- und Nutzgärten (siehe Kapitel 4.4.2) 

0,26 ha Öffentliche Grünfläche i.V.m. Maßnah- 
men zum Schutz, zur Pflege und zur Ent- 
wicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

ausciecilichen 5,54 ha 
20 Jahre 

0.30 ha Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbe- 
stimmung 'Verkehrsbegleitgrün' 

ausgeglichen 5,24 ha 
<20 Jahre 

0,02 ha Baumpfianzungen ausgeqlichen 5,22 ha 
(Ansatz 5 m2  Kronentraufe x 33 Stück) <20 Jahre 

1,02 ha Gärtnerisch genutzte Flächen im Wohn- 
gebiet 

ausecjlichen 4,20 ha 
— 10 Jahre 

(Ansatz zu 50% von 20.445 m 2  unbebau-
ter Fläche = 10.220 m 

0,70 ha Abbuchung vom Ökokonto „Nebelwiese" ausgeglichen 3,50 ha 
sofort 

0,76 ha Abbuchung vom Ökokonto ‚Im Nieder- 
feld' 

ausgeglichen 2.74 ha 
sofort 

205 ha CEF- Maßnahmenfläche „Kleiner Berg', 
Gemarkung Budenheim, Flur 6, Flurstück 

ausgeglichen 0,69 ha 
sofort 

221/8 

5,11 ha 0,69 ha 
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Betroffenes Schutzgut 
bzw. Funktion 

Beeinträchtigung 

Umfang Art 

Maßnahme Ausgleichs- 

Umfang 

und Ersatzmaßnahmen 

Art 

Ausgleichser- 
folg Zeitpunkt 

Ersatzbedarf 

Schutzqüter Boden — 

3,37 ha Beanspruchung von Böden durch Neu- 
versiegelung (siehe Kapitel 4.4.4) 

0,26 ha 

0,30 ha 

0,02 ha 

0,70 ha 

0,76 ha 

2,05 ha 

4,09ha 

Öffentliche Grünfläche i.V.m. Maßnah- 
men zum Schutz, zur Pflege und zur Ent- 
wicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbe- 
stimmung Verkehrsbegleitgrün 

Baunipflanzungen 

Abbuchung vom Ökokonto „Nebelwiese" 

Abbuchung vom Ökokonto „Im Nieder- 
feld 

CEF- Maßnahmenfläche „Kleiner Berg, 
Gemarkung Budenheirn, Flur 6, Flurstück 
221/8 

ausqeqlichen 3,11 ha 

2,81 ha 

2,79 ha 

2,09 ha 

1,33 ha 

— 

— 

Wasser — Klima/Luft 

Verlust der natürlichen Bo- 
denfunktionen durch Neu- 
versiegelung, Verlust der 
Versickerungs- und Wasser- 
rückhaltefähigkeit sowie 
Verlust eines kailluftenlste- 
hungsgebietes, Reduzierung 
des Luftaustausches 

<20 Jahre 

ausqeqlichen 
<20 Jahre 

ausaeqlichen 
<20 Jahre 

ausqeqlichen 
sofort 

ausqeqlichen 
sofort 

auselichen 
sofort 

Landschaft nicht quantifl- 
zierbar 

Verlust von grünordnerisch wirksamen 
Vegetationsstrukturen 

0,26 ha 

030 ha 

75 Stück 

Öffentliche Grünfiäche i.V.m. Maßnah- 
men zum Schutz, zur Pflege und zur Ent- 
wicklung von Boden, Natur und Land-
schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbe- 
stimmung 'Verkehrsbegleitgrün' 

Baumpfiarizungen 

ausgeolichen — 

— 

— 

- 

- 

<20 Jahre 

ausqeqlichen 
< 10 Jahre 

ausqeolichen 
— 25 Jahre 

Wie die Tabelle zeigt, können die Beeinträchtigungen für die Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen nicht vollständig kompensiert werden. Es verbleibt ein 
Ersatzbedarf von ca. 0,7 ha. 
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5.3 Ersatzzahlung(Vertragliche Regelungen 

Das verbleibende Defizit von ca. 0,7 ha für die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Pflanzen kann 
weder innerhalb noch außerhalb des Geltungsbereiches vollstiindig erbracht werden, da in der Ge-
meinde Budenheim keize geeigneten Flächen zur Verfligung stehen. In Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Mainz-Bingen wird daher vertraglich vereinbart, dass eine Ersatzzah-
lung an die dem Kreis zugehörige „Stiftung Biotopsystem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen" 
geleistet wird. Die Stiftung gewährleistet, dass die geleistete Erstzahlung zweckgebunden flur Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Kalkflugsandgebiet zwischen Mainz und 
Bingen eingesetzt wird und somit der räumliche Zusammenhang gewahrt ist. 

Zur Sicherung der genannten Ersatzzahlung liegt bereits ein Entwurf einer vertraglichen Vereinbarung 
vor. Der Vertrag ist vor Satzungsbeschluss durch beide Vertragspartner(Gemeinde Budenheim und 
Stiftung Biotopsystem Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen) zur Rechtskraft zu bringen. 

6 Ergebnis der Prüfung von in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf die Erforderlichkeit der Planung eingegangen. Alter-
native Standorte mit einem geringeren ökologischen Risiko, die realistisch flur die geplante Nutzung in 
Frage kommen, durch übergeordnete Vorgaben gedeckt sind und gleichzeitig auch aus umweltfachli-
chen Aspekten daflir besser zu bewerten wären, befinden sich in der Gemarkung von Budenheim 
nicht. 

Auf Grund der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und betroffenen Träger öffentli-
cher Belange vorgebrachten Anregungen, Hinweisen und Empfehlungen wurde die geplante Wohn-
baufläche flächenmäßig stark reduziert, was im Wesentlichen auf die festgestellte Altablagerungsflä-
che zurückzufiihren war. Durch die Reduzierung der Bebauung und der hier-durch ebenfalls einherge-
henden geringeren Verkehrsflächen ergaben sich positive Auswirkungen hinsichtlich des Eingriffes in 
den Boden- und Wasserhaushalt sowie des Orts- und Landschaftsbildes. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten, die im Rahmen der Erörterungen des Vorentwurfes sowie des 
Entwurfes in den gemeindlichen Gremien in Betracht kamen und entsprechend erörtert wurden (bei-
spielsweise unterschiedliche Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, gestalterische 
Vorgaben u. a.), wurden letztlich verworfen. Die in der Begründung erläuterten Planungsziele der 
Gemeinde ließen sich nach Auffassung der Entscheidungsträger am besten mit den nun gewählten 
Festsetzungen verwirklichen, die im Einzelnen alle in der Begründung erläutert sind; zur entsprechen-
den Abwägung sei auch auf die Beschlussvorlagen zu den entsprechenden Sitzungen sowie auf die da-
zu erfolgten Niederschriften verwiesen. 

7 Erläuterungen zur Erarbeitung der Umweltprüfung 
7.1 Angewandte Untersuchungsmethoden 

Bei den im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführten fachtechnischen Untersuchungen wurden ver-
schiedene technische Verfahren angewandt. An dieser Stelle wird auf die entsprechenden Angaben in 
den Gutachten verwiesen. 

Die vorliegende Prüfung beruht primär auf einer Inspektion des Plangebietes und seiner näheren Um-
gebung in Form einer (GPS-gestützten) Biotoptypenkartierung auf Grundlage eines Orthofotos, aus 
den differenzierten Aufnahmen im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sowie aus den 
Ergebnissen der übrigen Gutachten (siehe Anlagen). 
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Zudem wurden die einschlägigen Fachvorgaben ausgewertet, die in dem Beitrag überwiegend benannt 
sind, wie beispielsweise Biotopkartierung Rheinland-Pfalz, Planung vernetzter Biotopsysteme, Flä-
chennutzungsplanung, Landschaftsplanung etc. 

Zahlreiche Aussagen wurden einschlägigen Grundlagenwerken bzw. Vorlagen entnommen, die nicht 
alle angegeben bzw. zitiert wurden, so z.B. topografische Karten, Orthofotos, geologische bzw. Bo-
den-Karten, wasserwirtschaftliche Werke, Klimauntersuchungen, Standortkarten des Landesamtes für 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht; Schutzgebiets-Aussagen und weitere Informationen 
aus dem Internet (LANIS u.a.) u.v.a.m. 

7.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, sonstige 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse bei der Zusammenstellung des abwägungsrelevanten Ma-
terials wurden nicht festgestellt. 

7.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring) 

Das sog. Monitoring nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erfasst gemäß Ziffer 3b) schwer-
punktmäßig die (nicht vorhergesehenen) "erheblichen Auswirkungen der Durchführung der BauZeit-
planung auf die Umwelt". 

§ 4c Satz 1 BauGB sieht vor, dass die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen überwachen, 
die auf Grund der Durchtihrung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhil-
fe zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art und / oder Intensität nicht 
bereits Gegenstand der Abwägung waren. 

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen Rege-
lungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten. 

Bei fachgerechter Ausführung von Ausgleichsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen einschließlich der 
erforderlichen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, kann - sofern die Maßnahmen nicht wider-
rechtlich beseitigt werden - von einer dauerhaften Erhaltung ausgegangen werden, sodass eine aktive 
Umsetzungskontrolle durch die Gemeinde entbehrlich ist. Beschädigungen oder auffällige Vitalitäts-
schwächen von Gehölzen oder ähnliches würden mit hoher Wahrscheinlichkeit ansonsten von Bürgern 
ohnehin gemeldet. 

Im vorliegenden Fall wird auch die Wirksamkeit der realisierten Lärmschutzmaßnahmen nach ihrer 
Realisierung zu überprüfen sein, um möglicherweise gesundheitsschädigende Folgen für den Men-
schen durch die Lärmimmissionen ausschließen zu können. 

Die Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen wird durch eine ökologische Fachbegleitung 
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sichergestellt. 

Darüber hinaus ist davon ausgehen, dass die Gemeinde von unerwarteten Auswirkungen durch die 
Fachbehörden im Rahmen von deren bestehenden Uberwachungssystemen und der Informationsver-
pflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB Mitteilung erhält. 

7.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung der Angaben 

Die in vorliegendem Umweltbericht erläuterte Umweltprüfung zur Neuausweisung einer Wohnbauflä-
che am nordwestlichen Rand der Ortslage Budenheim ergab, dass ein solches Vorhaben in dem derzeit 
überwiegend brachgefallenen Bereich als umweltverträglich eingestuft werden kann. 

In Kapitel 2 werden zunächst die wesentlichen Inhalte der Planung sowie die umweltprüfungs-
relevanten Festsetzungen des Bebauungsplanes Inhalte und Ziele der Ausweisung vorgestellt. 
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In Kapitel 3 werden sodann die gesetzlichen und planerischen Vorgaben aufgelistet und ihre Berück-
sichtigung in der Planung stichwortartig erläutert. 

In Kapitel 4 erfolgt dann eine Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes und eine Prognose über 
die Entwicklung des Umweitzustandes bei Durchführung der Planung (soweit derzeit absehbar) sowie 
bei Nicht-Durchführung der Planung (Status quo-Prognose/'Null-Variante'). 

Bei Beachtung der schließlich in Kapitel 5 aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringe-
rung und zum Ausgleich der durch die Realisierung eines Wohnbaugebietes entstehenden nachteiligen 
Auswirkungen ist davon auszugehen, dass das Vorhaben voraussichtlich keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Umwelt und die Schutzgüter des Plangebietes haben wird, die nicht entscheidend ge-
mindert oder kompensiert werden können. Die Umweltprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass 

• die von den angrenzenden Verkehrswegen ausgehenden und in der Planungsfläche einwirkenden 
Schallimmissionen durch aktive Lärmschutzanlagen sowie passive Schallschutzmaßnahmen an 
den Gebäuden gemindert und somit die schalltechnischen Orientierungswerte eingehalten werden 
können, 

• die von den umgebenden Betrieben ausgehenden Lärmemissionen die hnmissionsrichtwerte der 
TA Lärm flur allgemeines Wohnen nicht überschreiten, sodass Schallschutzmaßnahmen diesbe-
züglich nicht erforderlich sind, 

• hinsichtlich möglicher Ausgasungen (Deponiegase) aus der nahegelegen ehemaligen Deponie 
keine Gefährdung flur die zukünftigen Bewohner des Baugebietes besteht, sodass sicherheitstech-
nische Vorkehrungen oder bauliche Maßnahmen gegen Depomegasmigrationen nicht erforderlich 
sind, 

• von der bestehenden Altablagerung keine Beeinträchtigung der geplanten angrenzenden Wohn-
baunutzung sowie der geplanten Nutzung der Fläche als Grünfläche ausgehen, 

• insgesamt der Verlust von rund 5,8 ha Biotopstrukturen (Sukzessionsgebüsche, Baum-, Obst- und 
Strauchgehölze, Wiesen mittlerer Standorte, Ruderalfluren, Klein-, Freizeit- und Nutzgärten) zu 
erwarten ist, seltene oder gefährdete Pflanzenarten jedoch nicht betroffen sind, 

• die im Gebiet vorkommenden nicht gefährdeten allgemein häufigen Vogelarten einen sehr guten 
Erhaltungszustand mit einer großen Populationsstärke besitzen, und der Verlust von Brutstätten 
sowie die Störung von Brutvögeln angesichts der individuenreichen Populationen der Arten im 
Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld nicht zu einer signifikanten Auswirkung auf den Erhal-
tungszustand der lokalen Populationen führen, 

• bezüglich der Turteltaube trotz des Verlustes von aktuell genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im Umfeld ausreichend geeignete Niststandorte in der notwendigen Größenordnung von 1 ha 
erhalten bleiben, so dass die Tiere, die jedes Jahr neu ihr Nest bauen, im nahen Umfeld auswei-
chen können und Tötungen oder Störungen durch bauzeitlich geregelte Gehölzrodungen vermie-
den werden können, 

• für die Zauneidechse ein Teil des durch die lokale Population genutzten Lebensraums mit den 
vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baumaßnahmen auf einer Fläche von ca. 
2,6 ha dauerhaft verloren gehen und hierdurch entsprechende vorgezogene CEF-Maßnahmen er-
forderlich werden. Bei deren Umsetzung tritt der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" nicht ein, aber zur Vermeidung des Ver-
botstatbestandes „Tötung" eine Umsiedlung von Zauneidechsen sowie Maßnahmen gegen eine 
Wiederbesiedlung erforderlich ist, 

• durch die Planung ein Verlust von 33.740 m2  bislang unversiegelter Bodenoberfläche entsteht, 

• die gemessene Radonkonzentration in der Bodenluft im unteren Bereich der bekannten Spann-
breite von Radonxnesswerten liegt, somit keine unmittelbare Gefährdung vorliegt, und das Gebiet 
im Sinne einer worst-case-Annahme in das Radonvorsorgegebiet 1 eingestuft wird, 

DÖRHÖFER & PARTNER Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umw&tplaner 



Umweltbericht zum Bebauungsplan Wäldchenloch' Seite 36 

Gemeinde Budenheim 

• hinsichtlich des Grundwassers ein Verlust der Versickerungs- und Wasserrückhaltefähigkeit des 
Bodens auf 33.740 m2  durch die mögliche Überbauung und Versiegelung zu erwarten ist, die Be-
einträchtigungen aber durch Zisternen sowie die Anlage eines Regenrückhaltebeckens außerhalb 
des Geltungsbereiches minimiert werden, 

• die geplante Bebauung zu einer geringfügigen Erhöhung der Wärmebelastung ('Stadtklima') im 
Plangebiet selbst und an den angrenzenden Siedlungsabschnitten, zu einer Hinderniswirkung der 
neuen Gebäudekörper sowie zum Verlust eines Kaltluftentstehungsgebietes mit Reduzierung des 
Luftaustausches flihrt, die derzeitige lokaiklimatische Funktion der Planungsfläche bzw. die bei 
einer Bebauung zu erwartenden Auswirkungen insgesamt aber dennoch vernachlässigbar gering 
sind, 

• hinsichtlich des Landschaftsbildes und der Erholungseignung durch eine angemessene Eingrü-
nung in den Randbereichen sowie einer starken inneren Durchgrünung des Baugebietes mittel-
bis langfristig eine Minderung des Eingriffes erfolgt, zumal durch die Planung keine land-
schaftsästhetisch wichtigen Strukturen verloren gehen, 

• Kulturgüter von der Planung nicht betroffen sind und materielle Verluste an Nutzflächen durch 
die Wertschöpfung der neuen Planung gegenüber dem Status quo kompensiert werden, 

• durch die festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie zur Kompensation 
(innerhalb des Plangebietes sowie über Ökokontoflächen und gesonderte Kompensationsflächen 
für Zauneidechsenbiotope) und letztlich über die Leistung von Ersatzzahlungen der Eingriff in 
Natur und Landschaft insgesamt ausgeglichen werden kann, und die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederher-
gestellt werden. 

8 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf 
die Umwelt (Monitoring) 

Das sog. Monitoring nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erfasst gemäß Ziffer 3b) schwer-
punktmäßig die nicht vorhergesehenen „erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Bauleit-
planung auf die Umwelt". § 4c Satz 1 BauGB sieht vor, dass die Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen überwachen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, ge-
eignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach 
Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren. 

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen Rege-
lungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten. Maßnahmen zur Überwachung — die 
über das Maß der verbindlich festgesetzten ökologischen Baubegleitung im Zuge des mit Unterer Na-
turschutzbehörde abgestimmten „Zauneidechsenschutzkonzeptes" hinausgehen — sind demzufolge 
nicht abzuleiten. 

Darüber hinaus ist davon ausgehen, dass die Stadt von unerwarteten Auswirkungen durch die Fach-
behörden im Rahmen von deren bestehenden Überwachungssystemen und der Informations-
verpflichtung nach § 4 Abs. 3 BauGB Mitteilung erhält. 
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9 Zuordnung der Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Der von der Gemeinde bzw. den Eigentümern der privaten Grundstücke zu tragende Anteil an den 
Kompensationskosten bemisst sich nach dem jeweiligen Anteil an der Gesamtversiegelung. Somit ergibt 
sich unter Zugrundelegung der Tabelle 1 im vorliegenden Falle folgende Rechnung: 

Summe anrechenbare Flächenneuversiegelung 

(siehe Tabelle 1: lfd.-Nr. X) 

33.740 m2  100,0% 

Anteil gemeindliche Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen) 

(siehe Tabelle 1: lfd.-Nr. lv  + V - Xl) 

9.740 m2  28,87 % 

Anteil Überbauung/Neuversiegelung auf privaten Grundstücken 

(siehe Tabelle 1: lfd.-Nr. 1.3 + !L3, gerundet) 

24.000 m2  71,13% 

10 Textfestsetzungen für den Bebauungsplan 
In den Textfestsetzungen des Bebauungsplanes wurden die im vorliegenden Beitrag erläuterten Maß-
nahmen zur Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft vollständig berücksichtigt, so 
dass an dieser Stelle eine entsprechende Auflistung entbehrlich ist. 
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich Bürgermeister 
Bearbeiter : Herr Hinz 
Aktenzeichen : 930-20.200 

Datum 16.10.2023 

Drucksachen-Nr.: S( 4SL3 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Jahresabschluss 2022 der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH; 
Wirtschaftsplan 2024 der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH 

Beratuq5fq : 

Gremium: 
GR 

TOP: Sitzungstermin: 
08.11.2023 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 

BeschlussvorschIaq  

Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister in der nächsten Sitzung der Gesell- 
schafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH folgende Erklä-
rungen abzugeben: 

1.) Jahresabschluss 2022 der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH  

a) Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Lagebericht 2022, dem Bericht des Auf-
sichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH sowie dem Prüfungsbe-
richt des Abschlussprüfers (Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft 
e.V. mit Sitz in Frankfurt a.M.) für das Geschäftsjahr 2022 zu 

b) Die Gesellschafterversammlung bestätigt den von der Geschäftsführung der Woh-
nungsbaugesellschaft Budenheim GmbH aufgestellten Jahresabschluss 2022. 
Der Jahresabschluss 2022 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech nung, Anhang) wird mit 
einem Jahresfehlbetraq in Höhe von - 689.017,20 € festgestellt 

c) Der Jahresfehlbetrag wird mit einer Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage 
ausgeglichen. 

d) Die Gesellschafterversammlung erteilt den Geschäftsführ-ern für das Geschäftsjahr 
2022 Entlastung 

e) Die Gesetlschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 
Entlastung 

2.) Wirtschaftsplan 2024 einschließlich Finanzplanung der Wohnungsbaugesellschaft 

Die Gesellschafterversammlung setzt auf Vorschlag der Geschäftsführung und des Auf- 
sichtsrates den Wirtschaftsplan 2024 (einschließlich der Finanzplanung 2023 — 2027) 
fest 



Beqründunq:  

Gemäß § 87 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den Vorschriften des 
Gesellschaftsvertrags der Firma Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH (Wohn-
bau), Eigengeseilschaft der Gemeinde Budenheim, kommen den Organen der Wohn- 
bau (Geschäftsführung Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) unterschiedliche 
Aufgaben zu. 

Der Aufsichtsrat hat über den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag 
der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinns zu beraten und hier-
über an die Gesellschafterversammlung zu berichten. In dem Bericht hat der Auf-
sichtsrat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Ab-
schlussprüfer Stellung zu nehmen. Am Schluss des Berichts hat der Aufsichtsrat zu 
erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu 
erheben sind und ob er den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresab-
schluss billigt. 

Der Gesellschafterversammlung ist wiederum Gelegenheit zu geben, den Lagebe-
richt, den Bericht des Aufsichtsrates und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfei-s 
zu beraten. Ihr unterliegt ferner die Beschlussfassung über die Feststellung des Jah-
resabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung), über den Anhang, die Bil-
dung von Gewinnrücklagen sowie Behandlung des Jahresfehlbetrags. Sie be-
schließt schließlich auch den von den Geschäftsführern aufzustellenden Wirt-
schaftsplan und die dazugehörige Finanzplanung. 

Gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrags besteht der Aufsichtsrat aus dem 
Vorsitzenden und sieben weiteren Mitgliedern. Vorsitzender ist der jeweilige Bür-
germeister der Gemeinde Buden heim; die weiteren Mitglieder werden von der Ge-
meinde Budenheim entsandt. § 88 GemO legt fest, dass der Bürgermeister die Ge-
meinde in der Gesellschafter-versammlung vertritt. Der Gemeinderat kann dem Bürger-
meister Richtlinien oder Weisungen bezüglich des Abstimmungsverhaltens in der Ge-
sellschafterversammlung erteilen. Die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen erfolgt 
dergestalt, dass der Gemeinderat den Bürgermeister ermächtigt, die aus Ziffern 1 und 2 
des Beschlussvorschlages ersichtlichen Erklärungen in der Gesellschafterversammlung 
abzugeben; auf die Anlagen 1 und 2 (Jahresabschluss 2022 sowie den Erfolgs- und 
Vermögensplan 2023 — 2027) wird insoweit verwiesen. 

Bezüglich der Formulierung zu Ziffer 1 e) des Beschlussvorschlages ist anzumerken, 
dass der Rechnungshof Rheinland-Pfalz anlässlich einer Querschnittsprüfung kommu-
naler Wohnungsbaugesellschaften festgestellt hat, dass der Bürgermeister der Eigner-
kommune in der Gesellschafterversammlung nicht über die Entlastung des Aufsichts-
rats, dem er als Vorsitzender angehört, abstimmen darf, selbst wenn er aufgrund Wei-
sung des Gemeinderates handelt. Insofern führt zu diesem Beratungspunkt seitdem ein 
Gemeindebediensteter den Vorsitz in der Gesellschafter-versammlung; in den vergan-
genen Jahren war dies der büroleitende Beamte der Gemeindeverwaltung, Herr Henn. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der vom Gemeinderat gemäß § 89 GemO bestellte 
Abschlussprüfer (vom Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V mit 
Sitz in Frankfurt a.M.) über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung m Rahmen der 
Aufsichtsratssitzung am 14.09.2023 berichtet hat. 

(Sachgebietsiciter) (Fachbereichsleiter) (Bürgernieister) 
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Wirtschaftsplan 2023 / 2024 

Hausbewirtschaftung 2022 2023 2024 
EUR EUR EUR 

Erträge 

Sollmieten- und Pachterlöse 2.978.080,07 3.067.00000 3.352.000,00 

Gebühren und Umlagen 1.156.80782 1.353.00000 1.420.00000 

Bestandsveränderungen 108.144,24 0,00 0,00 

Sonstiges 43.443,15 40.000,00 40.000,00 

4.286.475,28 4.460.000,00 4.812.000,00 

Aufwendungen 

Betriebskosten 
- Fremdkosten 1.261.259,45 1.425.000,00 1.496.00000 
- verrechneter Personal- 
und Sachaufwand 198.834,39 205.00000 230.000,00 
- davon Lohn Rege/HW 35.604,00 40.000,00 41.50000 
-davon Lohn Verwaltung 119.925,82 120.000,00 122.500,00 

Instandhaltungskosten 
- Fremdkosten 1.796.057,14 1.435.000,00 1.530.000,00 
- Fremdk.Versicherungsfälle 39.852,42 25.000,00 25.000,00 
- verrechneter Personal- 
und Sachaufwand 233.791,17 230.00000 245.000,00 
- davon Lohn Regie 

-davon Lohn Verwaltung 
69.030,36 

112.291,14 
75.000,00 

120.000,00 
76.000,00 

122.000,00 

IH-MaßnahmenlSanierung RSt 0,00 0,00 300.000,00 

Andere Aufwendungen für 
die Hausbewirtschaftung 12.714,91 30.000,00 40.000,00 

Abschreibungen 
inkl. außerplanmäßige: 
auf Wohnbauten 654.863,57 661.300,00 785.000,00 
auf Forderungen 8.046,47 10.000,00 10.000,00 

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen i 97.082,87 352.300,00 449.400,00 

Grundsteuern 72.006,31 92.000,00 100.000,00 

Verwaltungskosten 530.573,46 540.000,00 560.000,00 
- davon Lohn Regie 93.278,26 95.000,00 10.000,00 
- davon Lohn Verwaltung 356.076,57 360.000,00 370.000,00 

5.005.082,16 5.005.600,00 5.770.400,00 

Überschuß -718.606,88 -545.600,00 -958.40000 



Betreuungstätigkeit 2022 2023 2024 
EU R EUR EUR 

Erträge 

Umsatzerlöse aus der 8.528,21 9.00000 9.000,00 
Verwaltungsbetreu ung 

Umsatzerlöse aus der 21.000,00 35.000,00 35.00000 
Baubetreuung 

Umsatzerlöse aus der 
anderen Betreuung 31.562,79 25.000,00 25.000,00 

Aufwendungen 

Aufwendungen für die 
Verwaltungsbetreuung 

verrechneter Personal- 
und Sachaufwand 

12.121,82 15.000,00 15.000,00 

44.842,43 45.000,00 47.000,00 
- davon Lohn Regie 

- davon Lohn Verwaltung 
5.838,70 

34 115,76 
7.000,00 

34.000,00 
8.000,00 

35.000,00 

Überschuß 4.126,75 9.00000 7.000,00 

Andere Lieferungen 
und Leistungen 

Erträge 

Erträge aus anderen 
Lieferungen und Leistungen 

Aufwendungen 

Aufwendungen und AfA andere 

9.059,88 8.000,00 9.000,00 

Lieferungen u. Leistungen (5 %) 

verrechneter Personal- 
und Sachaufwand 

2.265,80 

4.982,50 

1.400,00 

5.000,00 

2.400,00 

5.000,00 
- davon Lohn Regie 648,75 1.000,00 1.000,00 
- davon Lohn Verwaltung 3.790,65 3.000,00 3.000,00 

Überschuß 1.81158 1.600,00 1.600,00 



Kapitaldisposition 2022 2023 2024 
EUR EUR EUR 

Erträge 

aus Finanzanlagen 1300 800 8,00 
sonstige Zinserträge 872,00 42,00 4200 

885,00 50,00 50,00 
Aufwendungen 

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen o,00 0,00 0,00 

Überschuß 885,00 5000 50,00 

Sonstige Rechnung 

Erträge 

Sonstige Erträge 

Aufwendungen 

Sonstige betriebliche 

53.521,97 284.00000 464.00000 

Aufwendungen 

Aufwendungen und AfA andere 

1 527,34 20.000,00 25.000,00 

Lieferungen u. Leistungen (5 %) 

Verrechneter Personal- 
und Sachaufwand 

2.765,80 

26.462,48 

1.900,00 

30.000,00 

2.900,00 

35.000,00 
- davon Lohn Regie 7.147,04 8.000,00 8.000,00 
- davon Lohn Verwaltung 16.206,72 17.000,00 18.000,00 

Uberschuß 22.766,35 232.100,00 401.100,00 



Zusammenfassung 2022 2023 2024 
EUR EUR EUR 

Hausbewirtschaftung -718.60688 -545.600,00 -958.400,00 

Betreuungstätigkeit 4.126,75 9.000,00 7.000,00 

Andere Lieferungen 
und Leistungen 1.811,58 1.600,00 1.600,00 

Kapitaldisposition 885,00 50,00 50,00 

Sonstige Rechnung 22.766,35 232.10000 401.100,00 

Gewerbeertragsteuer 0,00 0,00 0,00 

Wirtschaftliches 
Ergebnis -689.017,20 -302.850,00 -54.8.650,00 

Abschreibungen auf 
Wohnbauten 650.299,01 656.700,00 770.000,00 

Abschreibungen 
- auf immaterielle 
Vermögensgegen- 
stände 2.527,56 2.000,00 2.000,00 

- auf Betriebs- und 
Geschäftsaus- 
stattung (90 %) 13.784,44 16.100,00 33.10000 

- auf eigengenutzte 
Räume 4.564,56 4.600,00 15.000,00 

Sonstige nicht aus- 
gabenwirksame Auf- 
wendungen und 0,00 10.000,00 10.000,00 
- Rückstellung für Urlaub 
und Jahresabschluß 393.175,00 450.000,00 450.000,00 

abzüglich Tilgungen 
inkl. Sondertilgungen 

375.333,37 

1.117.265,37 

836.550,00 

1.339.000,00 

731.450,00 

1.556.500,00 

Mehreinnahmen -741.932,00 -502.450,00 -825.050,00 

Budenheim, 9. Juni 2023 



Finanzplan - Erfolg 

Erträqe 2023 2024 2025 2026 2027 

Hausbewirtschaftung 4.460.000,00 4.812.00000 4.888.200,00 4.996.400,00 5.075.800,00 Betreuungstättgkeit 69.000,00 69.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Andere Lieferungen und Leistungen 8.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Kapitalerträge 50,00 50,00 500,00 500,00 500,00 Sonstige Erträge 284.000,00 464.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

4.821.050,00 5.354.050,00 5.018.700,00 5.126.900,00 5.206.300,00 

Aufwand 

Betriebskosten (Fremdk./verr.Pers.aufw.) 1.630.000,00 1.726.000,00 1.760.500,00 1.795.800,00 1.831.700,00 Instandhaltung (Fremdk./vei-r.Pers.aufw.) 1.665.000,00 1.775.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 Instandhaltung Versicherungsfälle 
Sonst.Aufwand 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.00000 Hausbewirtschaftung 30.000,00 40.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 Abschreibungen Wohnbauten 661.300,00 785.000,00 784.200,00 824.200,00 824.20000 Sonstiger betrieblicher Aufwand 128.300,00 142.300,00 150.000,00 160.000,00 170.00000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Steuern 

352.300,00 449.40000 490.800,00 702.500,00 991.150,00 
92.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Verwaltungskosten 540.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 590.000,00 IH-Invest-Aufwand (aus Mod.) 0.00 300.000,00 180.000,00 210.000,00 0,00 GewinnNerlust vor Steuern -302.850,00 -548.650,00 -966.800,00 -1.200.600,00 -1.260.750,00 

4.821.050,00 5.354.050,00 5.018.700,00 5.126.900,00 5.206.300,00 

Gewerbeertragssteuer 
GewinnNerlust nach Steuern 

0,00 
-302.850,00 

0,00 
-548.650,00 

0,00 
-966.800,00 

0,00 
-1.200.600,00 

0,00 
-1.260.750,00 

Budenheim, 17. August 2023 



Finanzplan - Vermögen 

Einnahmen 2023 2024 2025 2026 2027 

AfA / Abschreibungen Gesamt 
Kreditaufnahme 

679.400,00 820.100,00 826.20000 865.100,00 865.200,00 

Einnahmen Verkauf 
8.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.400.000,00 8.000.000,00 Wohneigentum 320.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 Zuführung/Entnahme eigene Rücklagen 448.450,00 -438.950,00 1.284.300,00 210.450,00 1.594.350,00 Rückstellungen 

Jahresüberschuß / -verlust 
450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

-302.85000 -548.650,00 -966.800,00 -1.200.600,00 -1.260.750,00 

9.595.000,00 2.342.500,00 3.093.700,00 6.724.950,00 9.648.800,00 

Ausqaben 

Investition: 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 
Einrichtung neue Geschäftsstelle 

6.000,00 
250.000,00 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

PC's / Server 30.000,00 

Modernisierung: 

Heidesheimer Str. 79 6.650.000,00 500.000,00 
HH 79, Umbau/Neubau Geschäftstefle 1.200.000,00 
Mozartstr. 2fWilhelmstr. 11 
abzügl. IH-Anteil 15 % 
Römerstr. 46/48 
abzügl. IH-Anteil 

100.000,00 400.000,00 
-75.00000 
700.000,00 

-105.000,00 

Planung u. Beginn Römerstr. 51 - 55 
Heidesheimer Str. 82 - 92 
abzügl. IH-Anteil 15% 

150.000,00 150.000,00 800.000,00 4.000.000,00 
1.400.000,00 
-210.000,00 

8.000.000,00 

Tilgunq Kredite 1.339.000,00 1.556.500,00 1.367.700,00 1.528.950,00 1.642.800,00 

Budenheim, 17. August 2023 
9.595.000,00 2.342.500,00 3.093.700,00 6.724.950,00 9.648.800,00 



INSTANDHALTUNGSPLAN 2023 - 2027 

Jahr/Maßnahmen 2023 2024 2025 2026 2027 

laufende InstandhaItungen 
Verkehrssicherung und neue geset.zhche Bestimmungen 
Schönheitsreparaturen/Renovierungen 

Instandhaltung Versicherungsfälle 
Gesamt laufende Instandhaltung 

300.000 € 
75.000 € 

600.000 € 

25.000 € 

300.000 € 
75.000 € 

600.000 € 

25.000 € 

320.000 € 
75.000 € 

630.000 € 

25.000 € 

320.000 € 
75.000 € 

630.000 € 

25.000 € 

320.000 € 
75.000 € 

630.000 € 

25.000 € 
1.000.000€ 1.000.000€ 1.050.000€ 1.050.000€ 1.050.000€ 

InstandhaItunqsmaßnahmen 

75.000 € 75.000 € 80.000 € 85.000 € 85.000 € 
alle Objekte (Grünschnitt, Fassaden, Treppenhuser, Türen, Blitzschutz) 

Untere Bahnstr. (Kellersanierung / -trockenlegung) 30.000 € 

Forsthaus (neuer Jagerzaun) 
15.000€ 

HETUB, Jahnstr. 3, Alte Schule ( Heizthermen, -kessel) ioo.000 € 

Mozartstr. 6 (Austausch Glasscheiben Fenster) 15.000 € 

Alicestr. 5 (Dacheindeckung und Treppenhaus) 45.000 € 

alle Objekte (Überprüfung / Sanierung Elektro) 180.000 € 180.000€ 180.000€ 180.000€ 180.000€ 

Objekte mit BHKW-An lagen (Änderung der Wärmevarsorgurig) 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 

Untere Bahnstr. (Garagendachsanierung) 
15.000€ 

Zwischensunuue / Übertrag 1.460.000€ 1.555.000€ 1.625.000 € 1.615.000€ 1.615.000 € 



INSTANDHALTUNGSPLAN 2023 - 2027 

Jahr! Maßnahmen 2023 

Zwischensunime / Übertrag 1 460.000 € 

(inkl. ca. 15 ¼ lH-Antoil  

7 850 000 € 

Heidesheimer Str. 79 (Sanierung inkl. Aufstockung und Umbau Geschäftsstefle) 

(Bäder, Heizung, Steigstrangsanierung, Fassade. Balkone, Elektro, Außenanlagen) 

Mozartstr 2/Vi/ilhelmstr. 11 ( Dach, Heizung, Fassade, Fenster, Leitungen, Bäder) 

Römerstr. 46 + 48 (Sanierung Fenster, Heizung, Dammung, Fassade) 

Römerstr. 51 - 55 (Planung, Fassade, Fenster, Leitungen, Bäder, Aufzüge) 150.000 € 

Heidesheimer 82 - 92 (Sanierung Dächer, Fassade, Fenster, Elektro) 

Gesamtsumme 
9.460.000 € 

udenheirn, den 7. Juni 2023 

2024 

1.555.000€ 

500.000 € 

2025 

1.625.000€ 

2026 

1.615.000€ 

2027 

1.615.000€ 

100.000€ 400.000 € 

700.000 € 

150.000€ 800.000 € 4 000.000 € 8.000.000 € 

1.400.000 € 

2.305.000 € 3.525.000 € 7.015.000 € 9.615.000€ 



GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich Bürgermeister 
Bearbeiter : Herr Hinz 
Aktenzeichen : 901-11 

Datum : 16.10.2023 

Drucksachen-Nr.: 'OT 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Beteiligung der Gemeinde Budenheim an der Bürgerenergie Budenheim eG 

Beratungsfolge; 

Gremium: 
GR 

TOP: 

(0 
Sitzungstermin: 
08.11.2023 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlaq:  

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis  

J von der durchgeführten Analyse gemäß § 92 Gemeindeordnung (GemO) bezüglich 
eines Beitritts der Gemeinde Budenheim zu der Bürgerenergie Budenheim eG 

von der Satzung des seit 25.05.2023 im Genossenschaftsregister eingetragenen Un-
ternehmens samt entsprechenden Registerauszugs 

von der Korrespondenz zwischen der Gemeinde und der Kommunalaufsichtsbehörde 
hinsichtlich einer etwaigen kommunalen Beteiligung an der Genossenschaft 

2. Der Gemeinderat beschließt 

den Beitritt der Gemeinde Budenheim zur Bürgerenergie Budenheim eG und 
legt die Höhe der kommunalen Einlage durch Beschluss fest 

Beqrüncjunq: 

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen hatte mit Schreiben vom 10,05.2021 (Nr. 2/2021) 
beantragt, dass sich die Gemeinde Budenheim an der (seinerzeit in Gründung befindli-
chen) Bürgerenergie Budenheim eG beteiligt. Dieser Antrag wurde in der Gemeinde-
ratssitzung am 19.05.2023 behandelt und in einen Prüfantrag umgewandelt, da eine 
Beteilung von Kommunen lediglich an bestehenden, d.h. in einem öffentlichen Register 
eingetragenem Unternehmen möglich ist ( 92 Gemeindeordnung - GemO). 

Zudem verpflichtet vorstehende Rechtsvorschrift in Absatz 1 die Gemeinde vor einer 
Beteiligung an einem solchen Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts zur 
Erstellung einer Analyse „über die Vor- und Nachteile der öffentlichen und privatrechtli-
chen Organisationsformen im konkreten Einzelfall. Dabei sind die organisatorischen, 
personalwirtschaftlichen, mitbestimmungs- und gleichstellungsrechtlichen sowie die 
wirtschaftlichen, finanziellen und steuerlichen Unterschiede und die Auswirkungen auf 
den kommunalen Haushalt und die Entgeltgestaltung gegenüberzustellen". 
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(Bürge -ist1 

Die Bürgerenergie Budenheim eG ist sodann am 25.05.2023 in das Genossenschafts-
register des Amtsgerichts Mainz eingetragen worden. 

Gemäß Absprache im Ältestenrat wurde sodann die in Rede stehende Analyse erstellt 
und der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt; hierin wurde eine Beteiligung am Un-
ternehmen auf Grundlage des eingangs erwähnten Prüfantrages in Höhe von 5.000 
Euro zugrunde gelegt. 

Die Aufsichtsbehörde hat sodann die Frage über die Höhe dieses Anteils mit Blick auf 
den in § 87 Abs. 1 Nr. 3 GemO verankerten Grundsatz der „angemessenen Beteiligung' 
aufgeworfen1, die entsprechend der Festlegung in der Ältestenratssitzung ani 
26.09.2023 mit Schreiben vom 28.09.2023 beantwortet worden ist. 
Hierauf erfolgte mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 02.10.2023 die Mitteilung, dass 
gegen eine Beteiligung der Gemeinde Budenheim an der Bürgerenergie Budenheim eG 
keine Bedenken bestehen. 

Der Gemeinderat hat nun durch formellen Beschluss den Beitritt zu erklären und 
die Höhe der Einlage festzulegen; die Mindesteinlage beträgt gemäß Genossen-
schaftssatzung 250 Euro. 

Stellungnahme der Kämmerei:  

Haushaltsmittel für den v. g. Zweck sind im Haushaltsplan 2023 nicht veranschlagt und 
wären daher außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen. 
Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist entbehrlich, weil es sich u geringfügi-
ge Auszahlungen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen - ndelt ( 98 
Abs. 3 Nr. 1 GemO i. V. m. § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Buden eim für das 
Haushaltsjahr 2023). 

(Sachgebietsleiter) (Fachbereichsleiter) 

'§ 87 GemO (Unternehmen in Privatrechtsform): 
(1) Die Gemeinde kaim wirtschaftliche Unternehmen sowie Einrichtungen im Sinne des § 85 Abs. 4 Satz 1 als Un-
ternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts führen oder sich daran beteiligen, wenn... 
3. die Gemeinde einen ihrer Beteiligung angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem ent-
sprechenden Oberwachungsorgan des Unternehmens, erhält und dieser durch die Ausgestaltung des Gesellschafts-
vertrags oder der Satzung oder in anderer Weise gesichert wird... 
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Analyse über die Vor- und Nachteile der 
öffentlichen und privatrechtlichen Organisations-
formen nach § 92 Gemeindeordnung (GemO) 

bezüglich einer Beteiligung der Gemeinde Budenheim 
an der 

Bürgerenergie Budenheim eG 

1. Rechtsgrundlagen 

Nach § 92 Abs. 1 Satz 1 GemO hat eine Gemeinde, wenn sie beabsichtigt, ein 
wirtschaftliches Unternehmen oder eine Einrichtung im Sinne des § 85 Abs. 4 Satz 
1 GemO als Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu errichten, 
eine Analyse über die Vor- und Nachteile der öffentlichen und privatrechtlichen Or-
ganisationsformen im konkreten Einzelfall zu erstellen. 

Dies gilt nach § 92 Abs. 1 Satz 3 GemO auch dann, wenn die Gemeinde sich an 
einem bestehenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts unmit- 
telbar beteiligen möchte. 

2. Ausgangssituation 

Die verbandsfreie Gemeinde Budenheim ist eine im Landkreis Mainz-Bingen gele-
gene Gebietskörperschaft in Rheinland-Pfalz. 

Um einen Beitrag zur Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung re-
generativer Energien, zum Absatz der gewonnenen Energie, zur Unterstützung 
und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer 
Information von Mitgliedern und Dritten und zum gemeinsamen Einkauf von Anla-
gen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte im Einzugsge-
biet der Gemeinde zu leisten, beabsichtigt die Gemeinde eine Mitgliedschaft an 
der bestehenden Genossenschaft Bürgerenergie eG zu erwerben. Die Genossen-
schaft ist 25.05.2023 im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Mainz unter 
GnR 40043—AG Mainz eingetragen der Registerauszug ist als Anlaqe 1 beigefügt. 

Die Gemeinde verfolgt, auch gemeinsam mit ihrer in einer Einrichtung in der 
Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) betriebenen 
„Gemeindewerke Budenheim" zahlreiche Projekte, um ihre klimaschutzpoljtischen 
Ziele zu erreichen und so einen Beitrag zur Lösung des Klimawandels zu leisten. 
Dabei will sie die in der Gemeinde ansässigen Einwohner dazu ermutigen, eben-
falls einen Beitrag zur Erlangung dieser Ziele zu leisten. 
Eine Beteiligung der Gemeinde wie auch aller Einwohner lässt sich in der Rechts-
form der Genossenschaft im bestmöglicher Weise erreichen. 
Vorliegend beabsichtigt die Gemeinde also den Beitritt in die Genossenschaft zu 
erklären und einen Geschäftsanteil in Höhe von maximal € 5.000,00 einzuzahlen. 



3. Beitrittsvoraussetzungen im Hinblick auf das Gemeindewirtschaftsrecht 

Die in Rede stehende Aufgabenerfüllung im Bereich der Förderung der erneuerba-
ren Energien fällt in die kommunale Zuständigkeit; für diese Aufgabe der freiwilli-
gen Selbstverwaltung ist vorliegend trotz der überörtlichen Bezüge maßgeblich die 
Gemeinde Buden heim selbst zuständig. 

Grundsätzlich kann sich eine Gemeinde nur dann wirtschaftlich betätigen, wenn 
dies einem öffentlichen Zweck dient, sie mithin eine der ihr obliegenden Aufgaben 
erfüllt. Dabei gilt gemäß § 2 Abs. 1 GemO die Allzuständigkeit der „Gemeinde" für 
alle öffentlichen Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft. Mithin kann jede Gemeinde 
sogenannte Existenzaufgaben wahrnehmen; das heißt, die Erfüllung aller ihr zuge-
wiesenen Aufgaben lassen eine Annexkompetenz entstehen, kraft derer die Ge-
meinde berechtigt ist, die zur Erfüllung der Aufgabe notwendigen Voraussetzungen 
selbst zu schaffen. 

Zudem kommt der Gemeinde als öffentliche Stelle gemäß § 9 des Landesgesetz 
zur Förderung des Klimaschutzes (Landesklimaschutzgesetz - LKSG -) eine allge-
meine Vorbildfunktion zu. Die Vorbildfunktion der Gemeinde bezieht sich dabei ins-
besondere auf die Nutzung erneuerbarer Energieträger; das im LKSG zum Aus-
fluss kommende Klimaschutzkonzept des Landes sieht bei den Kommunen dabei 
insbesondere Handlungsfelder, wie z. B. das kommunale Energiemanagement und 
die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energien. 

4. MägJiche öffentlich-rechtliche Organisationsformen 

Da die Gründung hier bereits in der privaten Rechtsform der Genossenschaft von 
Bürgern, Unternehmern und anderen Einrichtungen im Landkreis Mainz-Bingen 
bzw. in der der Gemeinde angrenzenden kreisfreien Landeshauptstadt Mainz er-
folgt ist, kommen öffentlich-rechtliche Organisationsformen nicht in Betracht. 

Vor allem die Gründung eines Eigenbetriebs scheidet vorliegend aus. Dies würde 
erfordern, dass die Gemeinde sämtliche Projekte zum einen alleine verwirklicht, 
was angesichts fehlender Kompetenzen im Bereich Erneuerbaren Energien zu-
sätzlichen Aufwand bedeuten würde. Darüber hinaus würde sie auf Grund der feh-
lenden eigenen Rechtsfähigkeit eines Eigenbetriebs für jedes Projekt und alle da-
mit verbundenen Risiken, die insbesondere bei der Errichtung von größeren Ener-
gieerzeugungsanlagen nicht zu unterschätzen sind, vollumfänglich mit ihrem eige-
nen Vermögen haften. Sie wäre damit de facto einer laufenden Nachschusspflicht 
für das gesamte Projekt ausgesetzt. Dies ist kommunalrechtlich unzulässig; zudem 
kämen die Interessen der Bürgerschaft bei dieser Konstruktion nicht zum Tragen. 

Die Gründung einer weiteren Anstalt des öffentlichen Rechts — neben der bereits 
bestehenden „Gemeindewerke Budenheim (AöR)" - scheidet aus den zuvor ge-
nannten Gründen ebenfalls aus. Die Anstalt des öffentlichen Rechts wäre zwar 
rechtlich selbstständig; allerdings besteht hier eine Gewährleistungsträgerschaft 
des Rechtsträgers mit Begründung einer ebenfalls laufenden Nachschusspflicht. 

Die Gründung eines Zweckverbands, bestehend aus Bürgern und der Gemeinde, 
scheidet ebenfalls aus, da auch dieser unbeschränkt haften würde. Auch kommt 
eine voraussetzungslose Beteiligung der Einwohnerschaft nicht in Betracht. 
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5. Organisatorische, personaiwirtschaftliche, mitbestimmungs- und 
gleichstellungsrechtßjche Unterschiede ( 92 Abs. 1 Satz 2 HS 1 GemO) 

a. Organisatorische Unterschiede 

Nach § 87 Abs. 1 GemO kann die Gemeinde sich an einem wirtschaftlichen Unter-
nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen, wenn unter anderem 
der öffentliche Zweck diese Rechtsform rechtfertigt und sichergestellt ist, dass die 
Gesellschaft den öffentlichen Zweck auch erfüllt; darüber hinaus muss die Haftung 
der Kommune begrenzt sein. 

Die Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts oder der Eigenbetriebs- und 
Anstaltsverorcinung (EigAnVO) finden bei einer Erfüllung öffentlicher Aufgaben in 
einer Rechtsform des privaten Rechts keine Anwendung — maßgeblich sind somit 
die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend 
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG). 
Grundlage der Genossenschaft ist deren Satzung, die hinsichtlich der Bürgerener-
gie Budenheim eG dieser Analyse als Anlaqe 2 beigefügt ist. 

Zweck einer Genossenschaft ist stets die Förderung des Erwerbs und der Wirt-
schaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb; so sieht es § 2 
Abs. 1 der Satzung auch für die Bürgerenergie Budenheim eG vor. Gegenstand 
dieses Geschäftsbetriebs soll nach § 2 Abs. 2 insbesondere 

• die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Ener-
gien, 

• der Absatz der gewonnenen Energie, 
• die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung 

einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, 
• gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mit-

glieder und Dritte sein. 

Der Genossenschaft soll es nach § 2 Abs. 2 letzter Satz der Satzung auch möglich 
sein, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen zu be- 
teiligen. 

Der Gemeinde wird auf Grund der Ausgestaltung der Satzung kein besonderer 
Einfluss in Form von Kontroll-, Beteiligungs-, Einwirkungs- und Mitspracherechten 
zustehen. 

Organe der Genossenschaft sind nach Ziffer III. der Satzung der Vorstand, der 
Aufsichtsrat und die Generalversammlung. 

Der Vorstand leitet die Genossenschaft dabei in eigener Verantwortung und vertritt 
sie gerichtlich und außergerichtlich (vgl. § 14 der Satzung). Er besteht nach § 18 
Abs. 1 aus mindestens zwei Vorstandsmitgliedern. Bestellt und abberufen wird der 
Vorstand durch den Aufsichtsrat der Genossenschaft. 

Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands (vgl. § 22 der Sat-
zung). Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nach § 24 Abs. 1 der Sat-
zung von der Generalversammlung gewählt werden. 
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Zu den Zuständigkeiten des Aufsichtsrates gehört neben der laufenden Uberwa-
chung und der Berichterstattung in der Generalversammlung de facto auch die 
Entscheidung über die Grundsätze der Geschäftspolitik Grundstücksgeschäfte al-
ler Art, den Erwerb von Beteiligungen, den Abschluss von Verträgen mit besonde-
rer Bedeutung oder die Ausschüttung einer Rückvergütung. 
Nach § 23 der Satzung sind diese Entscheidungen in gemeinsamer Sitzung von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu treffen. 

In Generalversammlung als zentrales Kontroll- und Mitg!iedergremium der Genos- 
senschaft (vgl. § 26 der Satzung) ist jedes Genossenschaftsmitglied vertreten. 
Grundsätzlich hat dabei jedes Mitglied eine Stimme. 
Die Generalversammlung entscheidet über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses sowie die wesentlichen Grundzüge der Genossenschaft, wie z. B. Satzungsän- 
derungen, die Auflösung der Genossenschaft und sie wählt den Aufsichtsrat (vgl. 
§ 30 der Satzung). 

Organisatorische Nachteile sind mit der Gründung der Gesellschaft nicht verbun-
den. 

b. Personalwjrtschaftljche Unterschiede 

Nach § 92 GemO sind die personalwirtschaftljchen Unterschiede zwischen den öf- 
fentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Organisationsformen gegenüberzu-
stellen. 
Es handelt sich vorliegend um die Beteiligung an einer Genossenschaft, deren Ge-
schäfte zunächst allein durch den Vorstand geführt werden. 

c. Mitbestimmungs- und gleichstellungsrechtljche Unterschiede 

In gleichstellungsrechtlicher Hinsicht und im Hinblick auf die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist festzustellen, dass die Genossenschaft 
den Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes und des Landespersonalver-
tretungsgesetzes nicht unterworfen ist. Eine freiwillige Selbstverpflichtung zur An-
wendung der Regelungen ist in der Satzung nicht vorgesehen. 
Damit sind nachteilige organisatorische, personalwirtschaftliche, mitbestimmungs-
rechtliche sowie gleichstellungsrecht!iche Unterschiede zwar gegeben; eine struk- 
turelle Benachteiligung gegenüber öffentlich-rechtlichen Organisationsformen ist 
jedoch nicht zu erkennen. 

6. Auswirkungen vergabe- und beihilferechtlicher Art 

Im Hinblick auf das Vergaberecht unterliegt die Genossenschaft im Unterschwel-
lenbereich, also bei Vergaben unterhalb der von § 106 des Gesetzes gegen Wett- 
bewerbsbeschränkungen (GWB) bestimmten Schwellenwerte, diesen gesetzlichen 
Regelungen nicht, 
Im Anwendungsbereich des GWB ist fraglich, ob die Genossenschaft als öffentli-
cher Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 2 GWB zu qualifizieren ist. Sie wird zwar 
mit dem Ziel der Erfüllung von Aufgaben, die im Interesse der Allgemeinheit liegen, 
errichtet; sie ist allerdings gewerblich tätig. Insofern besteht bei kursorischer Prü-
fung keine Vergabepflicht. 

4 



Beihilferechtlich ist die Beteiligung an einer Genossenschaft und die Einlage von 
Barmitteln nicht relevant, sonstige wirtschaftliche Unternehmen im Sinne des Art. 
107 Abs. 1 AEUV sind nicht beteiligt und werden nicht begünstigt. 

Laufende Nachschusspflichten der Gemeinde werden durch die Gründung der Ge-
nossenschaft nicht begründet; § 44 der Satzung sieht explizit den Ausschluss einer 
Nachschusspflicht seitens ihrer Mitglieder vor. 

7. Steuerliche, finanzielle und wirtschaftliche Unterschiede 

a. Steuerliche Unterschiede 

Die Gemeinde wird durch die Beteiligung an der Genossenschaft steuerlich nicht 
schlechter gestellt. Die Beteiligung mit lediglich einem Anteil von maximal € 5.000 
führt nicht zu einem wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungen der Genossen-
schaft. 

Die Gemeinde beabsichtigt nicht auf die Geschäftsführung der Genossenschaft 
wesentlichen Einfluss auszuüben. 

Die Beteiligung an der Genossenschaft stellt auch keinen Betrieb gewerblicher Art 
dar. 

b. Wirtschaftliche und finanzielle Unterschiede 

Im Rahmen der Betrachtung wirtschaftlicher und finanzieller Unterschiede ergeben 
sich erhebliche Unterschiede zwischen der öffentlich-rechtlichen und der privat-
rechtlichen Organisationsform. 

Die Beteiligung der Gemeinde an der Genossenschaft mit einem Anteil von maxi-
mal € 5.000 ist nicht zu vergleichen mit einem Engagement der Gemeinde im Zu-
sammenhang mit der Realisierung von Projekten der erneuerbaren Energien. 

Das finanzielle Risiko beschränkt sich lediglich auf die Einlage des Genossen-
schaftsanteils. 

8. Zusammenfassung 

Aus organisatorischer, personalwirtschaftlicher mitbestimmungsrechtficher sowie 
gleichsteilungsrechtlicher Sicht ergeben sich mithin keine nachteiligen Unter-
schiede zu öffentlich-rechtlichen Organisationsformen. 

Im Gegenteil würde die erheblich stärkere Abhängigkeit von Gremien der Ge-
meinde möglicherweise dazu führen, dass wirtschaftliche Entwicklungen nicht 
kurzfristig aufgegriffen werden könnten und das Ziel der Förderung erneuerbarer 
Energien u.U. erst mit zeitlicher Verzögerung erreicht werden können. 
Die Beteiligung an der Genossenschaft bietet wirtschaftliche und finanzielle Vor-
teile. Durch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Genossenschaft können 
unter klar abgegrenztem Risiko zielgenau Projekte realisiert werden, die der För-
derung der erneuerbaren Energien dienen. Damit trägt die Genossenschaft erheb-
lich zur Nachhaltigkeit in der Gemeinde bei. 
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Aus steuerlicher Sicht ergeben sich ebenfalls keine Nachteile gegenüber öffentlich-
rechtlichen Organisationsformen. 

Die Beteiligung an der Genossenschaft ist daher zu befürworten. 

Budenheim, 25.08.2023 

(Stephan Hinz) 
Bürgermeister 
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P rä am bei 

Ziel der Genossenschaft ist die Leistung eines Beitrages zur Abwendung des Klimawandels und die Förderung 

der Bürgerbeteiligung an der Erschließung erneuerbarer Energien und energleeffizienter Projekte. 

1. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand der Genossenschaft 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: „Bürgerenergie Budenheim eG" 

(2) Sitz ist Budenheim 

§ 2 Zweck und Gegenstand 

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie deren 

sozialer und kultureller Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft 

ermöglicht ihren Mitgliedern die Teilhabe an Klimaschutz und regionaler Entwicklung durch die 

Unterstützung erneuerbarer Energien in der Region. 

(2) Gegenstand des Unternehmens ist: 

a. die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere 
Photovoltaikanlagen, 

b. der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme 
c. die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer 

Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit 
d. gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte. 

(3) Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unter-nehmen beteiligen. 

(4) Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. 

II. Mitgliedschaft 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben: 

a. natürliche Personen, 

b. Personengesellschaften, 

c. juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts. 

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch: 

a. eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Erklärung des Beitritts, die den 

Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes entsprechen muss und 

b. Zulassung durch den Vorstand. 

c. Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste einzutragen und hiervon unverzüglich zu 

benachrichtigen. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch 

a. Kündigung 

b. Übertragung gern. § 76 des Genossenschaftsgesetzes, des gesamten Geschäftsguthabens 

c. Tod eines Mitglieds 

d. Insolvenz eines Mitglieds 

e. Auflösung einer juristischen Person oder Personengeselischaft 

f. Ausschluss 

§ 5 Kündigung 

Die Kündigungsfrist beträgt zwölf Monate zum Schluss des Geschäftsjahres. Sie kann frühestens vier Jahre nach 

Eintritt erfolgen. 

§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens 

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftlichen 

Vertrag einem anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung 

ausscheiden, sofern der Erwerber an seiner Stelle Mitglied ist oder wird. Ist der Erwerber bereits Mitglied, 

so ist die Übertragung des Geschäftsguthabens nur zulässig, sofern sein bisheriges Geschäftsguthaben 

nach Zuschreibung des Geschäftsguthabens des Veräußerers den zulässigen Gesamtbetrag der 

Geschäftsanteile, mit denen der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht übersteigt. 

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden, teilweise 

übertragen und damit die Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern. Abs. 1 gilt entsprechend. 

(3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf außer in den Fällen des § 76 Abs. 2 GenG der 

Zustimmung des Vorstands. 

§ 7 Tod eines Mitglieds 

Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus. Seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über. Sie endet mit dem 

Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. 

§ 8 Insolvenz eines Mitglieds 

Wird über das Vermögen eines Mitglieds ein lnsolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 

das lnsolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde. 

§ 9 Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft 

Wird eine juristische Person oder eine Personengeseilschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die 

Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam 

geworden ist. Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschftsjahres 

durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 
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§ 10 Ausschluss 

(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn 

a. es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungsmäßigen oder 

sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt; 

b. es sonst unrichtige oder unvollständige Erklärungen über seine rechtlichen und/oder 

wirtschaftlichen Verhältnisse abgibt; 

c. es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese schädigt oder 

geschädigt hat; 

d. es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet ist oder wenn über sein Vermögen ein Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde. 

e. oder wenn sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist; 

f. die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht 

mehr vorhanden sind; 

g. es ein eigenes, mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes Unternehmen betreibt oder sich 

an einem solchen beteiligt oder wenn ein mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes 

Unternehmen sich an dem Unternehmen des Mitglieds beteiligt; 

h. sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt. 

(3) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats können 

jedoch nur durch Beschluss der Generalversamrnlung ausgeschlossen werden. 

(4) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten 

Ausschluss zu äußern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen 

soll, sowie der satzungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen. 

(5) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen der Ausschluss 

beruht, sowie den satzungsmäßigen Ausschließungsgrund anzugeben. 

(6) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch eingeschriebenen Brief 

mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der Generalversammlung 

teilnehmen, noch die Einrichtungen der Genossenschaft benutzen, sowie Mitglied des Vorstands oder 

Aufsichtsrats sein. 

(7) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den Ausschluss beschlossen hat, 

innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die 

Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern endgültig. Legt der Ausgeschlossene 

nicht fristgerecht Beschwerde ein, ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. 

§ 11 Auseinandersetzung 

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist der 

festgestellte Jahresabschluss maßgebend; Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile 

aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Verlust entstanden ist, zu berücksichtigen. Bei 

Übertragung des Geschäftsguthabens (6) findet keine Auseinandersetzung statt. 

(2) Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben - vorbehaltlich der Zustimmung des 

Vorstandes — sowie den Regelungen in § 40— binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden auszuzahlen. 

Darüber hinaus hat das Mitglied auf die Rücklagen und das sonstige Vermögen der Genossenschaft keinen 

Anspruch. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das 

ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben 

aufzurechnen. Der Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds für einen 

etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenz-verfahren des Mitglieds als Pfand. 
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(3) Auf die Rücklage und das sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das Mitglied keinen Anspruch. 
(4) Soweit durch die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens das satzungsgemäße Mindestkapital der 

Genossenschaft ( 40) unterschritten würde, ist der Anspruch auf Auszahlung ganz oder teilweise ausge-

setzt, bis die Auszahlung ohne Unterschreitung des Mindestkapitals wieder möglich ist. Von einer Ausset-

zung betroffene Anspruche aus Vorjahren werden, auch im Verhältnis zueinander, mit Vorrang bedient. 

§ 12 Rechte der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat nach Maßgabe von Gesetz und Satzung das Recht, an der Gestaltung der Genossenschaft 

mitzuwirken und ihre Leistungen in Anspruch zu nehmen. Es hat insbesondere das Recht, 

a. an der Generalversammlung und an ihren Abstimmungen, Beratungen und Wahlen teilzunehmen und 

dort Auskünfte über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen, 
b. in Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe Anträge zur Tagesordnung der 

Generalversammlung einzureichen oder auf Berufung einer außerordentlichen Generaiversammlung 

zu stellen. Zu derartigen Anträgen braucht es die Mitwirkung von mindestens einem Zehntel der 
Mitglieder. 

c. nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am Jahresgewinn oder anderen 
Ausschüttungen teilzunehmen, 

d. die Niederschrift über die Generalversammlung, das zusammengefasste Prüfungsergebnis und die 

Mitgllederliste einzusehen. 

e. rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung auf seine Kosten 

eine Abschrift des Jahresabschlusses, gegebenenfalls des Lageberichts, soweit dieser gesetzlich 

erforderlich ist, und des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen. Falls die Unterlagen elektronisch zur 

Verfügung gestellt werden, sind sie kostenfrei. 

§ 13 Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, das Interesse der Genossenschaft als Solidargemeinschaft zu wahren. 

Es muss insbesondere 

a. den Bestimmungen von Genossenschaftsgesetz, Satzung und den Beschlüssen der 
Generalversammlung folgen, 

b. die geltenden allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einzuhalten; Zahlungen 

auf übernommene Geschäftsanteile u nverzüglich leisten 

c. Geschäftsanteile nach Maßgabe des § 40 zu übernehmen und die Einzahlung auf den Geschäftsanteil 

und auf weitere Geschäftsanteile gem. § 40 zu leisten; 

d. Angebotsunterlagen, Preise und Konditionen, Mitgliederlisten und sonstige Informationen der 

Genossenschaft gegenüber Außenstehenden vertraulich behandeln, sofern diese nicht über Medien 

und Webseiten der Genossenschaft bereits öffentlich gemacht worden sind; 
e. der Genossenschaft jede Anschriftenänderung (postalisch und elektronisch), eventuelle Änderungen 

seiner Rechtsform oder der relevanten Beteiligungsverhältnisse unverzüglich mitzuteilen; 
f. ein der Kapitalrücklage ( 43) zuzuweisendes Eintrittsgeld zu zahlen, wenn dessen Höhe und 

Einzahlungsweise von der Generalversammlung festgesetzt ist. 
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III. Organe der Genossenschaft 

Die Organe der Genossenschaft sind: 

A. der Vorstand B. der Aufsichtsrat 

A. Vorstand 

§ 14 Leitung 

C. die Generalversammlung 

Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen, 

insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Er 

vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des § 15. 

§ 15 Vertretung 

(1) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich. Dabei können zwei 

Vorstandsmitglieder rechtsverbindlich für die Genossenschaft zeichnen und Erklärungen abgeben 

(gesetzliche Vertretung). Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von dem Verbot der 

Mehrvertretung des § 181 Alternative 2 8GB befreien, ihnen also die Befugnis erteilen, bei allen 

Rechtshandlungen, welche die Genossenschaft mit oder gegenüber Dritten vornimmt, zugleich als 

Vertreter Dritter zu handeln. 

(2) Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen 

Vertretung ist zulässig. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand. 

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes 

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und 

gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und 

Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand 

bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 

(2) Der Vorstand hat insbesondere 

a. die Geschäfte entsprechend Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ordnungsgemäß zu führen; 

b. die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen und sachlichen 

Maßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen; 

c. sicherzustellen, dass Lieferungen und Leistungen ordnungsgemäß erbracht und die Mitglieder 

sachgemäß betreut werden; 

d. eine Geschäftsordnung nach Anhörung des Aufsichtsrats aufzustellen, die vom Vorstand einstimmig zu 

beschließen und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist; 

e. für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienliches Rechnungswesen zu sorgen; 

f. ordnungsmäßige Inventuren vorzunehmen, ein lnventarverzeichnis zum Ende des Geschäftsjahres 

aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen; 

g. spätestens innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den 

Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, aufzustellen, dem Aufsichtsrat unverzüglich und 

sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung des iahresabschlusses 

vorzulegen; 

h. über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und über die Beteiligung mit weiteren 

Geschäftsanteilen zu entscheiden, sowie die Mitgliederliste nach Maßgabe des 
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Genossenschaftsgesetzes zu führen, sowie für die ihm nach Genossenschaftsgesetz obliegenden 

Anmeldungen und Anzeigen Sorge zu tragen; 

i. dem gesetzlichen Prüfungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Anträge für die 

Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen; 

j. im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und dem gesetzlichen Prüfungsverband hierüber 
zu berichten; 

k. dem gesetzlichen Prüfungsverband von beabsichtigten Satzungsänderungen rechtzeitig Mitteilung zu 
machen. 

§ 17 Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat 

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf Verlangen auch in kürzeren Zeitabständen, 
u.a. vorzulegen, 

• eine Übersicht über die geschäftliche Entwicklung der Genossenschaft im abgelaufenen Zeitraum 

anhand von Zwischenabschlüssen; 

• eine Aufstellung über die Gesamtverbindlichkeiten der Genossenschaft einschließlich der 

Wechselverpflichtungen und des Bürgschaftsobligos; 

eine Übersicht über die von der Genossenschaft gewährten Kredite; 

• einen Unternehmensplan, aus dem insbesondere der Investitions- und der Kapitalbedarf hervorgeht; 

• einen Bericht über besondere Vorkommnisse; hierüber ist vorab erforderlichenfalls unverzüglich der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats zu verständigen. 

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnis 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten die 

Genossenschaft gemeinschaftlich. Er wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Eine Ausnahme 

hiervon bildet der Gründungsvorstand: er wird von der Gründungsversammlung gewählt. Die Amtsdauer 

beträgt fünf Jahre, die Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Aufsichtsrat schließt bei Bedarf namens der Genossenschaft die Dienstverträge mit den 

Vorstandsmitgliedern ab. Die Dienstverträge werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden, im Falle seiner 

Verhinderung durch seinen Stellvertreter, namens der Genossenschaft unterzeichnet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist für den Abschluss, die Änderung sowie die Beendigung von Dienstverträgen durch 

ordentliche Kündigung und den Abschluss von Aufhebungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern zuständig. 

Die Erklärungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats abgegeben, im Falle 

seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die 

Aufhebung der Organstellung zum Zeitpunkt des Ausscheidens zur Folge. 

(4) Die Vorstandsmitglieder dürfen ihr Amt vor Ablauf der Amtsdauer nur nach rechtzeitiger Ankündigung und 

nicht zur Unzeit niederlegen, so dass ein Vertreter bestellt werden kann; es sei denn, dass ein wichtiger 

Grund für die Amtsniederlegung gegeben ist. 

§ 19 Willensbildung 

(1) Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung. Vorstandssitzungen sind 

nach Bedarf, in der Regel monatlich, einzuberufen. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand. 
(2) Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fällen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher 

Abstimmung oder durch andere Fernkommunikationsmedien zulässig, wenn ein Mitglied des Vorstands 

eine solche Abstimmung veranlasst und kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht. 
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(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst seine 

Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Beschlussfassungen 

über die Aufstellung oder Änderung der Geschäftsordnung ist Einstimmigkeit erforderlich.[sp] 

(4) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu 

nummerieren. Sie sind von den an der Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

(5) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines Vorstandsmitglieds, 

seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht 

vertretenen Person berühren, so darf das betreffende Vorstandsmitglied an der Beratung und Abstimmung 

nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 

20 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats 

Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen. Durch 

Beschluss des Aufsichtsrats kann die Teilnahme ausgeschlossen werden. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat 

der Vorstand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. 

21 Gewährung besonderer Vorteile an Vorstandsmitglieder 

Die Gewährung von Krediten oder anderen wirtschaftlichen Vorteilen an Mitglieder des Vorstands, deren 

Ehegatten oder Lebenspartner, minderjährige Kinder sowie an Dritte, die für Rechnung einer dieser Personen 

handeln, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. 

B. Aufsichtsrat 

§ 22 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich zu diesem Zweck über 

die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er kann jederzeit Berichterstattung von dem 

Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und 

Schriften der Genossenschaft einsehen, die Bestände des Anlage- und Umlaufvermögens sowie die 

Schuldposten und sonstige Haftungsverhältnisse prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrates 

kann Auskünfte jedoch nur an den Aufsichtsrat verlangen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und 

den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder für die Deckung eines 

Jahresfehlbetrages zu prüfen. Er hat sich darüber zu äußern und der Generalversammlung vor Feststellung 

des Jahresabschlusses Bericht zu erstatten. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat den Inhalt des 

Prüfungsberichts zur Kenntnis zu nehmen. 

(3) Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des voraussichtlichen Ergebnisses der gesetzlichen Prüfung 

(Schlussbesprechung) teilzunehmen und sich in der nächsten Generalversammlung über das Ergebnis 

dieser Prüfung zu erklären, Ebenso hat er dort zu Jahresabschluss und Anhang sowie seinen eigenen 

Prüfungen Stellung zu nehmen. Jedes Aufsichtsratmitglied hat den Inhalt des Prüfungsberichtes zur 

Kenntnis zu nehmen. 

(4) DerAufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten aus seiner Mitte 

Ausschüsse bilden und sich der Hilfe von Sachverständigen, insbesondere des zuständigen 

Prüfungsverbandes, auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, 

bestimmt er, ob diese beratende oder entscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der 

Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis muss mindestens aus drei Personen 
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bestehen, Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Für die 

Beschlussfassung gilt ergänzend §25. 

(5) Einzelheiten über die Erfüllung der dem Aufsichtsrat obliegenden Pflichten können auch in einer 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats geregelt werden. Bei Bedarf ist diese vom Aufsichtsrat nach Anhörung 

des Vorstands aufzustellen und jedem Mitglied gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen. 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und 

gewissenhaften Aufsichtratsmitgliedes einer Genossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle 

vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und Kunden, die ihnen 

durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren und stets das 

Interesse der Genossenschaft zu berücksichtigen. 

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis bemessene Vergütung (z.B. 

Tantieme) beziehen. Ausfagen können ersetzt werden. Darüber hinausgehende Vergütungen bedürfen der 

Beschlussfassung der Generalversammlung. 

(8) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und 

au ßergerichtl ich. 

(9) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates vollzieht der Aufsichtsratsvorsitzende, bei dessen Verhinderung sein 

Stellvertreter. 

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Aufsichtsrat und Vorstand, zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 

(1) Über die Grundsätze der Geschäftspolitik beschließen Vorstand und Aufsichtsrat nach gemeinsamer 

Beratung und durch getrennte Abstimmung. 

(2) Folgende Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats, 

• der Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten; ausgenommen ist der Erwerb von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten zur Rettung eigener Forderungen; 

• der Erwerb und die Veräußerung von dauernden Beteiligungen; 

• der Abschluss von Verträgen mit besonderer Bedeutung, insbesondere von solchen Verträgen, durch 

die wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft begründet 

werden; Die weiteren Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates, 

• die Ausschüttung einer Rückvergütung ( 47); 

• die Verwendung von Rücklagen gemäß § 42, 43; 

• den Beitritt zu und den Austritt aus Organisationen und Verbänden; 

• die Festlegung des Tagungsorts der Generalversammlung, die Durchführung der Generalversammlung 

ohne physische Prasenz der Mitglieder ( 37 Abs. 1), die Möglichkeit der Teilnahme der Mitglieder an 

der Generalversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation ( 37 Abs. 5), die Möglichkeit 

der Mitwirkung an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzversammlung durchgeführten 

Generalversammlung ( 38) und die Bild- und Tonübertragung der Generalversammlung ( 39); 

• Erteilung und Widerruf der Prokura; 

• die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begründung nachrangiger Verbindlichkeiten und stiller 

Beteiligungen. 

(3) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Verhinderungsfall von dessen 

Stellvertreter einberufen. Für die Einberufung gilt § 25 Abs. 5 entsprechend. 

(4) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder dessen 

Stellvertreter, falls nichts anderes beschlossen wird. 

(5) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstands und 

mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, 

anwesend sind. 



SATZUNG der Bürgerenergie Budenheim eG 

Stand 2.11.2021 BÜRGERENERGIE 
Seite 9 BUDENHEIM. 

(6) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat findet. 
(7) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; das Ergebnis der 

getrennten Abstimmung ist hierbei festzuhalten; ergänzend gelten §19 Abs. 4 und § 25 Abs. 6 
entsprechend. 

§ 24 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus rnindestensdreLMitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt 

werden; in diesen Rahmen bestimmen die Mitglieder auch die konkrete Zahl der Aufsichtsratsmitglieder. 

Es sollen nur selbständige, aktiv tätige Mitglieder oder Personen, die zur Vertretung solcher Mitglieder 

befugt sind, in den Aufsichtsrat gewählt werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates dürfen nicht zugleich 

Vorstandsmitglieder, dauernde Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder zum Betrieb des 

gesamten Geschäfts ermächtigte Handlungsbevollmächtigte der Genossenschaft sein.s}jSollen 

investierende Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt werden, darf ihre Zahl ein Viertel der 
Aufsichtsratsmitglieder nicht überschreiten. 

(2) Vorschläge für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates müssen spätestens 14 Tage vor dem Tag der 

Generalversammlung in Textform bei der Genossenschaft eingehen. Jeder Wahlberechtigte muss die 

Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Für die Wahl der Aufsichtsrats-

mitglieder gilt im Übrigen § 33. 

(3) Die Amtsdauer beträgt in der Regel drei Jahre. Sie beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die 

die Wahl vorgenommen hat, und endet am Schluss der Generalversammlurig, die für das dritte 

Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das 

Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Jährlich scheidet ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder 

aus; bei einer nicht-durch-drei-teilbaren Zahl zuerst der geringere Teil. In den beiden ersten Jahren 

entscheidet das Los, später die Amtsdauer. Bei Erweiterung des Aufsichtsrats scheidet von den bisherigen 

Aufsichtsratsmitgliedern jeweils das dienstälteste Drittel aus; von den neuen Mitgliedern scheidet durch 

Los ebenfalls ein Drittel aus, bis sich ein Turnus ergibt; sodann entscheidet auch bei diesen Mitgliedern die 

Amtsdauer. Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Das Amt endet sofort, wenn es darauf beruht, dass das Aufsichtsratsmitglied Mitglied einer eingetragenen 

Genossenschaft ist und diese Mitgliedschaft beendet ist. Entsprechendes gilt für zur Vertretung anderer 

juristischer Personen oder Personengesellschaften befugte Personen, wenn deren Vertretungsbefugnis 

endet. Besteht Streit über die Beendigung der Mitgliedschaft bzw. Vertretungsbefugnis, entscheidet die 

schriftliche Erklärung der Genossenschaft bzw. der anderen juristischen Person oder Personengeselischaft, 

dass die Mitgliedschaft bzw. Vertretungsbefugnis beendet ist. 

(5) Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen 

Generalversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbliebenen 
Mitgliedern. 

(6) Eine frühere Ersatzwahl durch eine außerordentliche Generalversammlung ist nur dann erforderlich, wenn 

die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl von drei herabsinkt. Ersatzwahlen 

erfolgen für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(7) Mitglieder des Aufsichtsrats scheiden aus dem Aufsichtsrat aus, wenn sie das 75. Lebensjahr vollendet 

haben. Als Zeitpunkt des Ausscheidens gilt das Ende der nächstfolgenden ordentlichen 

Generalversammlung. 

(8) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Aufsichtsrat gewählt werden, wenn sie 
für ihre gesamte Vorstandstätigkeit entlastet worden sind. 
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§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter. 
(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch dessen 

Stellvertreter einberufen. Solange ein Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht gewählt und/oder 

verhindert sind, werden die Aufsichtsratssitzungen durch das an Lebensjahren älteste Aufsichtsratsmitglied 
einberufen. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Erfasst seine 

Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 

werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in 

diesem Fall das Los. § 33 gilt entsprechend. 

(4) Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fällen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher 

Abstimmung oder durch entsprechende Fernkommunikatjonsmedien zulässig, wenn der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des 

Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 

(5) Die Sitzungen des Aufsichtsrates sollen mindestens zweimal jährlich stattfinden. Sie sind einzuberufen, 

wenn es der Vorstand oder mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitgtieder schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller 

unter Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu 

nummerieren und vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter und vom Schriftführer oder 

dessen Stellvertreter zu unterzeichnen. 

(7) Wird über die Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines 

Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm Kraft 

Gesetzes oder Vollmacht 

(8) vertretenen Person berühren, so darf das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und 

Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören. 

C. Generalversammlung 

§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte 

(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung 

aus. Sie sollen ihre Rechte persönlich ausüben. 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme, sofern es seinen ersten Anteil eingezahlt hat. Ausnahme ist die 

Gründungsversammlung, hier gilt die gezeichnete Beitrittserklärung. (s.a. § 3) 

(3) Geschäftsunfähige, beschränkt Geschäftsfähige sowie juristische Personen und Personengeselischaften 

üben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter bzw. zur Vertretung berechtigten Gesellschafter 
aus. 

(4) Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter können sich durch 

Bevollmächtigte vertreten lassen ( 43 Abs. 5 Genossenschaftsgesetz). Mehrere Erben eines verstorbenen 

Mitglieds ( 7) können das Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein 

Bevolimächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten; gleiches gilt für Gesellschaften des 

bürgerlichen Rechts, Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten oder 

Lebenspartner, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in 

einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen. Personen, an die die Mitteilung über den 

Ausschluss abgesandt ist { 10, Abs. 5) können nicht bevolimächtigt werden. 

(5) Stimmberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungs-

befugnis schriftlich nachweisen. 
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(6) Niemand kann für sich oder einen anderen das Stimrnrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, 

ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist oder ob die 

Genossenschaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen Anspruch gelten machen soll. Er ist jedoch 
vor der Beschlussfassung zu hören. 

§ 27 Frist und Tagungsort 

(1) Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 
stattzufinden. 

(2) Außerordentliche Generalversammlungen können nach Bedarf einberufen werden. 
(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, soweit nicht Vorstand und Aufsichtsrat 

einen anderen Tagungsort oder deren ausschließlich schriftliche und/oder elektronische Durchführung 
festlegen. 

§ 28 Einberufung und Tagesordnung 

(1) Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur Einberufung 

berechtigt und verpflichtet, wenn hierfür ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger Grund vorliegt oder wenn 

dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist, namentlich auf Verlangen des Prüfungsverbandes. 

(2) Die Mitglieder der Genossenschaft können in Textform unter Angabe des Zweckes und der Gründe die 

Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung verlangen. 

(3) Hierzu bedarf es der Mitwirkung von mindestens einem Zehntel der Mitglieder. 

(4) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder in Textform und 

durch Bekanntmachung in dem in §51 Abs. 1 vorgesehenen Blatt einberufen unter Einhaltung einer Frist 

von mindestens 14 Tagen, die zwischen dem Tag des Zugangs (Abs. 7) bzw. der Veröffentlichung der 

Einberufung und dem Tage der Generalversammlung liegen muss. Bereits bei der Einberufung ist die 

Tagesordnung bekannt zu machen. 

(5) Die Tagesordnung wird von dem Organ festgesetzt, das die Generalversammlung einberuft. 

(6) Mitglieder der Genossenschaft können in Textform unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, 

dass Gegenstände zur Beschlussfassung in der Generalversammlung angekündigt werden; hierzu bedarf es 

der Mitwirkung von mindestens einem Zehntel der Mitglieder. 

(7) Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekündigt ist, dass mindestens 14 Tage 

zwischen dem Zugang der Ankündigung (Abs. 6) und dem Tage der Generalversammlung liegen, können 

Beschlüsse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch Beschlüsse über den Ablauf der Versammlung sowie 

über Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Generaiversammlung ausgenommen. 

(8) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner Ankündigung. 

(9) In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor 

Beginn der Frist abgesendet worden sind. 

§ 29 Versammlungsleitung 

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter 

(Versammlungsleiter). Durch Beschluss der Generalversammlung kann der Vorsitz einem anderen Mitglied der 

Genossenschaft, einem bevollmächtigten Vertreter eines Mitgliedsunternehmens oder einem Vertreter des 

gesetzlichen Prüfungsverbandes übertragen werden. Der Versamm!ungsleiter ernennt einen Schriftführer und 

rforderlichenfalls Stimmenzähler. 
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§ 30 Gegenstände der Beschlussfassung 

Der Beschlussfassung der Generalversammlung unterliegen neben den in dieser Satzung bezeichneten 

sonstigen Angelegenheiten insbesondere 

a. Änderung der Satzung; 

b. Auflösung der Genossenschaft; 

c. Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung; 

d. Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel der Genossenschaft nach den Vorschriften des 

Umwandlungsgesetzes; 

e. Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden und Vereinigungen; 

f. Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats; 

g. Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des 

Jahresfehlbetrages sowie der Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts; 

h. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats; 

i. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Festsetzung ihrer Vergütungen; 

j. Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft; 

k. Wahl von Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer 

Orga nstel 1 u ng; 

1. Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 des Genossenschafts-gesetzes; 

m. Festsetzung eines Eintrittsgeldes. 

§ 31 Mehrheitserfordernisse 

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit vorschreibt. 

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ist in den in § 30 Buchstabe a) — f) genannten 

Fällen erforderlich. 

(3) Vor der Beschlussfassung über die Verschmelzung, die Spaltung oder den Formwechsel nach den 

Vorschriften des Umwandlungsgesetzes, sowie vor der Beschlussfassung über die Fortsetzung der 

aufgelösten Genossenschaft ist der Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des Prüfungsverbandes ist 

vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der Generalversammlung zu verlesen. 

§ 32 Entlastung 

Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen. Hierbei haben weder die 

Mitglieder des Vorstandes noch des Aufsichtsrats ein Stimmrecht. 

§ 33 Abstimmung und Wahlen 

(1) Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen oder mit Stimmzetteln durchgeführt. Sie müssen 

durch Stimmzettel erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens der vierte Teil der bei 

der Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen Stimmen es verlangt. 

(2) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los. 

(3) Bei der Feststellung des Stimmenverhältnisses werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Für jeden zu wählenden 

Kandidaten kann jeweils nur eine Stimme abgegeben werden. 
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(4) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein besonderer 

Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Sind nicht mehr Kandidaten 

vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so kann gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, 

sofern dem nicht widersprachen wird. 

(5) Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt, so hat jeder Wahlberechtigte soviele Stimmen wie 

Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel die vorgeschlagenen 

Kandidaten, denen er seine Stimme geben will. Gewählt sind die Kandidaten, die die meisten Stimmen 

erhalten. 

(6) Die gewählte Person hat unverzüglich zu erklären, ob sie die Wahl annimmt. 

§ 3'l Auskunftsrecht 

(1) Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft über Angelegenheiten der 

Genossenschaft zu geben, soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung 

erforderlich ist. Die Auskünfte erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat. 

(2) Die Auskunft darf verweigert werden 

a. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der 

Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

b. soweit die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder soweit eine gesetzliche, satzungsgemäße oder 

vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde; 

c. soweit das Auskunftsverlangen die geschäftlichen Verhältnisse eines Dritten betrifft; 

d. soweit es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der 

Genossenschaft handelt; 

e. soweit die Frage steuerliche Wertansätze betrifft; 

f. soweit die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der Generalversamm-

lung führen würde. 

§ 35 Versammungsniederschrift 

(1) Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. 

(2) Im Protokoll sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis 

der Abstimmungen und die Feststellungen des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung angegeben 

werden. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und mindestens einem anwesenden Mitglied des 

Vorstands zu unterschreiben, es sind die Belege über die Einberufung als Anlagen beizufügen. 

(3) Dem Protokoll ist in den Fällen des § 47 Abs. 3 GenG ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen 

Mitglieder und der Vertreter der Mitglieder beizufügen. Bei jedem erschienenen oder vertretenen Mitglied 

ist dessen Stimmenzahl zu vermerken. 

(4) Das Protokoll ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme in das Protokoll ist 

jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten. 

(5) Zusätzlich ist der Niederschrift im Fall der §5 37, 38 der Satzung ein Verzeichnis über die an der 

Beschlussfassung mitwirkenden Mitglieder beizufügen und darin die Art der Stimmabgabe zu vermerken. 

§ 36 Teilnahmerecht der Verbände 

Vertreter des Prüfungsverbandes und der genossenschaftlichen Spitzenverbände sind berechtigt, an jeder 

Generalversammlung teilzunehmen und jederzeit das Wort zu ergreifen. 
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Soweit das Gesetz die Einholung einer Stellungnahme oder eines Gutachtens des Verbandes vorschreibt, ist 

diese rechtzeitig vom Vorstand der Genossenschaft zu beantragen und den Mitgliedern auf Wunsch in Kopie 

auszuhändigen. 

§ 37 Schriftliche oder elektronische Durchführung der Generalversammlung (virtuelle Generalversammlung), 

elektronische Teilnahme an einer Präsenzversamnilung 

(1) Die Generalversammlung kann auch ohne physische Präsenz der Mitglieder abgehalten werden (virtuelle 

Generalversammtung). In diesem Fall sind den Mitgliedern zusammen mit der Einberufung sämtliche 

Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der Generalversammlung benötigt 

werden. Dazu gehören insbesondere Informationen über evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, auf 

welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskurifts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann und wie und bis 

wann die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe zu erfolgen hat. 

(2) Die Teilnahme an der virtuellen Generalversammlung kann auch dergestalt erfolgen, dass die Zwei-Wege-

Kommunikation der Mitglieder mit den Organen und untereinander in einer dem Abstimmurigsvorgang 

vorgelagerten Diskussionsphase ermöglicht wird. Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Diskussionsphase 

und dem Abschluss der Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die Generalversammlung dar. Ist eine Frist 

zu berechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags der Generalversammlung auf den Beginn der 

Diskussions-phase und hinsichtlich des Schlusses der Generalversammlung auf das Ende der 

Abstimmungsphase abzustellen. 

(3) Die Ausübung von Stimmvollmachten ( 26 Abs. 4) in einer virtuellen Generalversammlung ist zulässig, 

wenn die Vollmacht dem Vorstand mindestens eine Woche vor dem Tag der Generalversammlung in 

schriftlicher Form nachgewiesen wird. 

(4) Die Mitglieder können an der Generalversammlung auch ohne Anwesenheit in einer Präsenzversammtung 

teilnehmen und ihre Rechte im Wege elektronischer Kommunikation ausüben (elektronische Teilnahme an 

einer Präsenzversammlung), wenn der Vorstand dies mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegt. Im 

Übrigen gelten die vorstehenden Absätze. 

§ 38 Schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzversammlung 

durchgeführten Generalversammlung 

(1) Ist gestattet worden, an der Beschlussfassung einer nur als Präsenzversammlung durchgeführten 

Gerieralversammlurig schriftlich oder im Wege elektronischer Kom munikation mitzuwirken, ist zusammen 

mit der Einberufung mitzuteilen, wie und bis warm die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe zu 

erfolgen hat. 

(2) § 37 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 39 Übertragung der Generalversammlung in Bild und Ton 

Die Übertragung der Generalversammlung in Bild und Ton ist zulässig. Die Entscheidung darüber, ob und auf 

welche Weise die Generalversammlung in Bild und Ton übertragen wird, obliegt dem Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats. Die Art und Weise der Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu machen. 
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1V. Eigenkapital und Haftung 

§ 40 Geschäftsanteil/ Geschäftsguthaben/ Übertragung! Mindestkapital (siehe auch Erwerb der 

Mitgliedschaft) 

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 250 €. 

(2) Der Geschäftsanteil ist unmittelbar nach Zeichnung in voller Höhe einzuzahlen. 

(3) Ein Mitglied kann sich mit Zustimmung des Vorstands mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen. Die 

freiwillige Beteiligung eines Mitglieds mit weiteren Geschäftsanteilen darf mit Ausnahme bei einer 

Pflichtbeteiligung erst zugelassen werden, wenn alle vorherigen Geschäftsanteile voll eingezahlt sind. 

(4) Die Einzahlungen zzgl. sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener Beträge 

bilden das Geschäftsguthaben eines Mitglieds. 

(5) Das Mindestkapital der Genossenschaft, das durch Rückzahlungen eines Auseinandersetzungsguthabens 

an ausgeschiedene Mitglieder oder durch Kündigung einzelner Anteile nicht unterschritten werden darf, 

beträgt 25 Prozent des Gesamtbetrages der Geschäftsguthaben des letzten Bilanzstichtages. Die 

Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens ist im Verhältnis aller Auseinandersetzungsansprüche ganz 

oder teilweise ausgesetzt, solange durch die Auszahlung das Mindestkapital unterschritten würde; 

(6) von einer Aussetzung betroffene Ansprüche aus Vorjahren werden, auch im Verhältnis zueinander, mit 

Vorrang bedient. 

(7) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht 

ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit 

verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied 

nicht aufrechnen. 

(8) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft 

gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine 

Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das 

Auseinandersetzungsguthaben gilt § 11. 

§ 41 Gesetzliche Rücldage 

(1) Die gesetzliche Rücklage dient zur Deckung von Bilanzverlusten. 

(2) Sie wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von mindestens 10% des Jahresüberschusses zuzüglich 

eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags sowie eines Betrags, 

der mindestens 5% der vorgesehenen genossenschaftlichen Rückvergütung entspricht, solange die 

Rücklage 25% der Bilanzsumme nicht erreicht. 

§ 42 Andere Ergebnisrücklagen 

(1) Neben der gesetzlichen kann eine andere Ergebnisrücklage gebildet werden über deren Dotierung die 

Generalversammlung beschließt. Über ihre Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in 

gemeinsamer Sitzung ( 23 Abs. 2, e) und getrennter Beschlussfassung. 

(2) Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses kann der Vorstand einen Teil des Jahresüberschusses, höchstens 

jedoch die Hälfte in eine weitere Ergebnisrücklage einstellen. Über deren Verwendung beschließen 

Vorstard und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung ( 23) und getrennter Beschlussfassung. 

(3) Der Generalversammlung verbleibt das Recht, die Ergebnisrücklagen zur Deckung von Bilanzverlusten zu 

verwenden. 
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43 kapitalrücklage 

Werden Eintrittsgelder erhoben, so sind sie einer Kapitairücklage zuzuweisen. Über ihre Verwendung 

beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung ( 23 Abs. 2 Buchstabe e). Der 

Generalversammlung verbleibt das Recht, sie zur Deckung von Bilanzverlusten zu verwenden (' 49). 

§ 44 Haftung der Mitglieder und Nachschusspflicht 

Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

V. Rechnungswesen 

§ 45 Geschaftsjahr 

(1) Das Geschäftsjahr der Genossenschaft beginnt am 01.01. und endet am 31.12. 

(2) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Genossenschaft und endet am 31.12. des 

Gründ ungsja h res. 

§ 46 Jahresabschluss und Lagebericht 

(1) Der Vorstand hat innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den 

Lagebericht — soweit dieser gesetzlich erforderlich ist — für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. 

(2) Der Vorstand hat gemäß § 16 Abs. 2 Buchstabe g) den Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit dieser 

gesetzlich erforderlich ist, dem Aufsichtsrat unverzüglich und sodann mit dessen Bemerkungen der 

Generalversammlung zur Feststellung des iahresabschlusses vorzulegen. 

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, und Bericht des Aufsichtsrats sollen 

mindestens eine Woche vor dem Tag der Generalversammlung in den Geschäftsräumen der Genossen-

schaft oder an einer anderen bekannt zu machenden Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt, im nicht 

äffentlichen Mitgliederbereich auf der Internetseite der Genossenschaft zugänglich gemacht oder ihnen 

sonst zur Kenntnis gebracht werden. 

(4) Der Bericht des Aufsichtsrats über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts (sofern 

gesetzlich vorgeschrieben) ( 22 Abs. 2) ist der ordentlichen Generalversammlung zu erstatten. 

§ 47 Rückvergütung 

Über die Ausschüttung einer Rückvergütung beschließt die Generalversammlung nach Vorschlag des 

Aufsichtsrats vor Aufstellung der Bilanz. Auf die von der Generalversammlung beschlossene Rückvergütung 

haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch. 

§ 48 Verwendung des Jahresergebnisses 

(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Generalversammlung unter Beachtung der 

Vorschriften des Gesetzes und dieser Satzung. Der auf die Mitglieder entfallende Jahresüberschuss wird dem 

Geschäftsguthaben so lange zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch einen 

Jahresfehlbetrag vermindertes Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist. 
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§ 49 Deckung eines Jahresfehlbetrages 

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Generalversammlung. 

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen 

Ergebnisrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch die Kapitairücklage oder 

durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch diese Maßnahmen zugleich zu 

decken. 

(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung eines Jahresfehlbetrages herangezogen, so wird der auf das 

einzelne Mitglied entfallende Anteil des Jahresfehlbetrages nach dem Verhältnis der übernommenen oder 

der satzungsgemäß zu übernehmenden Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, 

in dem der Jahresfehlbetrag entstanden ist, berechnet. 

VI. LIQUIDATION 

§ 50 Liquidation 

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Für die Verteilung des Vermögens der 

Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass Überschüsse nach dem Verhältnis der 

Geschäftsguthaben an die Mitglieder verteilt werden. 

VII. BEKANNTMACHUNGEN 

§ 51 Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden in den gesetzlich vorgesehenen Fällen in der 

Budenheimer Heimatzeitung sowie auf der öffentlich zugänglichen Internetseite der Bürgerenergie 

Budenheim eG veröffentlicht. Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von 

denen sie ausgeht. 

(2) Der Jahresabschluss und die in diesem Zusammenhang offenzulegenden Unterlagen werden soweit 

gesetzlich vorgeschrieben nur im elektronischen Bundesanzeiger unter der Firma der Genossenschaft 

bekannt gemacht. 

VIII. GERICHTSSTAND 

§ 52 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft aus dem 

Mitgliedsverhältnis ist das Amts- oder Landgericht, das für den Sitz der Genossenschaft zuständig ist. 

IX. MITGLIEDSCHAFTEN 

§ 53 Mitgliedschaften 

Die Genossenschaft wird Mitglied des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. 



An: "Hinz, Stephan" <Stephan.Hinz@budenheim.de> 

Betreff: Beteiligung der Gemeinde Budenheim an der Bürgerenergie Budenheim EG; Analyse gern. 
§ 92 GemO - Ihr Schreiben vom 25.08.2023 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinz, 

Ihr Schreiben vom 25.08.2023 (eingegangen in unserem Hause am 01.09.2023) hinsichtlich einer 

Beteiligung der Gemeinde Budenheim an der Bürgerenergle Budenheim eG haben wir erhalten. Zur 

weiteren Bearbeitung bitten wir um Stellungnahme zu folgendem Punkt: 

Ausweislich der vorgelegten Analyse nach § 92 GemO ist ein Geschäftsanteil der Gemeinde 

Budenheim von maximal 5.000€ vorgesehen. § 40 Abs. 1 der Satzung der Bürgerenergie Budenheim 
eG legt fest, dass der Geschäftsanteil grundsätzlich 250 € beträgt. 

Wir bitten um Rückmeldung, warum die Gemeinde Budenheim einen erhöhten Geschäftsanteil von 

5.000 € vorsieht. Bei einem solch hohen Anteil (im Vergleich zu einem Anteil von 250 €)‚ stellt sich 

die Frage, ob die Gemeinde mit der Beteiligung noch einen angemessenen Einfluss im Sinne des § 87 
Abs. 1 Nr. 3 GemO haben kann. 

Im Voraus vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Alexandra Becker 

Sachbearbejterin 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

Sicherheit und Ordnung/Kommunalaufsicht 

Fachbereich Sic Kommunalaufsicht 

Georg-Rückert-Straße 11 

55218 lngelheirn am Rhein 

TeL: 06132/737-5181 

Fax: 06132/787 97-5198 

Sie finden unsere Hinweise zu den lnformationspflichten nach Art. 13 DSGVO hier: Hinweis DSGVO 

„Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen, Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese Mau. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht 
gestattet." 

Bitte prüfen Sie, ob der Ausdruck dieser Mail wirklich erforderlich ist. Dankel 

2 
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Kreisverwaltung Mainz-Bingen 
Kommunalaufsicht 
Georg-Rückert-Straße 11 
55218 Ingelheim am Rhein 

Dienstgebäude 

Auskunft erteilt 
Zimmer-Nr. 
Telefon-Durchwahl 
E-Mail-Adresse 
Ihr Zeichen 
Ihr Schreiben v. 
Aktenzeichen 

Berliner Str. 3 
55257 Budenheim 
Bürgermeister Hinz 

:19 
06139/299-101 
stephan.hjnzcbudenhejni.de  

:901-11 

Budenheim, 28.09.2023 

Beteiligung der Gemeinde Budenheim an der Bürgerenergie Budenheim eG; 
Analyse gemäß § 92 Gemeindeordnung (GemO) 

Sehr geehrte Frau Becker, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 25.08.2023, Ihre E-Mail vom 07.09.2023 und 
das hiernach zwischen Frau Becker und Herrn Seel am 08.09.2023 geführte Telefonat in 
o.a. Angelegenheit, aus dem entnommen werden konnte, dass seitens der 
Kommunalaufsicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine Beteiligung der Gemeinde 
Budenheim an der „Bürgerenergie Budenheim eG" bestehen. 

Unter Hinweis auf § 87 Abs. 1 Nr. 3 GemO steilen Sie die Frage, weshalb eine Einlage in 
Höhe von 5.000 Euro erfolgen soll, wenngleich gemäß § 40 Absatz 1 der Satzung der 
Bürgerenergie mit einem Geschäftsanteil von 250 Euro die vollumfänglichen Rechte eines 
Mitgliedes ausgeübt werden können und damit bereits der nach v. g. Rechtsvorschrift 
angemessene Einfluss der Gemeinde gegeben wäre. 

Ihre Rechtsauffassung ist in formeller Hinsicht zutreffend; gleichwohl gilt es hier auch 
andere Aspekte zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund der Energiewende hat sich die 
örtliche Genossenschaft zum Ziel gesetzt, dass Budenheim durch die Errichtung von PV-
Anlagen auf diversen, vornehmlich Dächern von gemeindlichen Gebäuden bzw. 
Wohnanlagen der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft energieautark und klimaneutral 
wird. 

Öffnungszeiten Telefon Telefax Konten der Gemeindekasse 
Montag-Preitag 7.30 - 11.45 Uhr 061391299-0 06139/299-301 Budenheimer Volksbank Kto.-Nr. 51535 812 550 613 03 

IBAN: DEO4 5506 1303 0000 051535 BIC: GENODESIBUD Donnerstag 13.00 - 18.00 Uhr Bitte Durchwahl E-Mail-Adresse: Mainzer Volksbank Kto.-Nr. 122879016 BLZ 551 900 00 
benutzen info@buden. IBAN DEB7 5519 0000 0122 8790 18 BIC: MVBMDE5SXXX 

heimde 
lnternet-Ad- Rheinhessen Sparkasse Kto.-Nr. 140000225 BLZ 550 501 20 
resse: IBAN: 0E65 553500100140000225 BIC MALADES1MNZ 
www.buden- 
heimde 



lichen Grüßen 

(Sy'phä, YHinz) 
BürgerrTister 
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Je mehr Anteile von privaten und juristischen Personen erworben werden, desto mehr 
Solaranlagen können letztlich errichtet werden. Zum Jahreswechsel 2022/23 hatte die 
Genossenschaft, seinerzeit noch in Gründung befindlich, rd. 70 Mitglieder mit einem 
gezeichneten Anteilskapital von rd. 110.000 Euro. 

Wenn sich die Gemeinde nun mit 20 Anteilen an der Genossenschaft beteiligen würde, 
dann wäre dies sicherlich eine Motivation für die Bürgerschaft, sich ebenfalls finanziell zu 
engagieren. Für bereits bestehende Mitglieder wäre dies zudem ein Beleg dafür, dass auch 
ein Rückhalt seitens der kommunalen Ebene besteht bzw. die Ziele der Genossenschaft 
seitens der Gemeinde unterstützt werden. 

Die Finanzierung der Anlagen geschieht durch die Einzahlung von Anteilen bzw. darüber 
hinaus über Nachrangdarlehen, die projektbezogen in erster Linie den Mitgliedern zur 
Beteiligung (mit vereinbarter Rendite) angeboten werden. Die erzielten Gewinne aus 
Einspeisevergütungen werden an die Mitglieder entsprechend ihrer Anteile ausgeschüttet. 
Die erworbenen Anteile können nach einer Mindestlaufzeit gekündigt und somit 
„zurückgeholt" werden. Das Geld ist also nicht „ausgegeben", sondern angelegt und 
erwirtschaftet mit nachhaltigen Zielen Erträge für die Kommune und deren Bürgerschaft. 

Vor dem Hintergrund, dass der Gemeindehaushalt im laufenden Jahr ausgeglichen ist 
bestehen aus unserer Sicht keine haushaltsrechtliche Bedenken gegen einen Beitritt. 
Sollten Sie noch Rückfragen haben stehen wir gerne zu weiteren Auskünften zur 
Verfügung. 

7 .1 
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Kreisverwaltung Mainz-Bingen Postfach 1355 55206 Ingelheim am Rhein 

Herrn 

Bürgermeister Stephan Hinz 

Gemeindeverwaltung Budenheim 
Postfach 11 40 

55253 Buden heim 

S Q6L 

MAINZ• BINGEN 
Kreisverwaltung 

Es schreibt Ihnen 

Frau Alexandra Becker 

Sicherheit und 0rdnung/Kommunalaufsich 
FB Kommunalaufsjcht 

Zimmer 128 

Tel. 06132 / 787 -5181 

Fax 06132 / 78797 - 5198 
E-Mail 

becker.alexandra@mainz-bingen.de  

Ihre Nachricht v0m25.08.2021 

Aktenzeichen 

Seite 1 von 1 

Beteiligung der Gemeinde ßuclenheim an der Bürgerenergie 2. Oktober 2023 
Budenhein, eG; Anzeige gern. § 92 GemO 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinz, 

mit Schreiben vom 25.08.2023 (eingegangen in unserem Hause am 01.09.2023) wurde uns die 

beabsichtigte Beteiligung der Gemeinde Budenheim an der Bürgerenergle Budenheim eG 
angezeigt. 

Aufgrund der uns vorgelegten Analyse nach § 92 GemO sowie derSatzung der Bürgerenergie 

Budenheim eG bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken hinsichtlich der beabsichtigten 
Beteiligung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

7J 

A. Becker 

(Sachbearbeiterin) 

Sie rinden unsere Hinweise zu den InformatlonspfIichten nach Art. 13 DSGVO unter: 

Dlenstgebäude und Lieferanschrift: 

Georg-Rückert-Straße 11 
55218 Ingelheim am Rhein 
Tel. Zentrale 06132 / 787 -0 
Fax Zentrale 06132 / 787- 1122 
kreisverwaltung@malnzbingen.de  

www.mainz-bingen.de  

Öffentliche Verkehrsmittel: 

• Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim 
(3 Fußminuten) 

• Buslinie 56, 79, 80, 91, 511, 612, 613, 
514, 625, 526, 640, 654, 657 

• Barrierefreie Parkplätze 
• Eingang und Toiletten barrierefrei  

Bankverbindung: 

Sparkasse Rhein-Nahe 
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50 
BIC MAIADES1KRE 

Rheinhessen Sparkasse 
IBAN DE1B SS3S 00100100011154 
BIC MALADE51WOR 



GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
VR vom02.11.2023 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 08.11.2023 

Fachbereich 1 / Gemeindewerke 
Bearbeiter Seel / Zabicki 
Aktenzeichen 901-11 

Datum 18.10.2023 

Drucksachen-Nr.: 
VR 11-2023 

Betr.: Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen lnvestitionsprogramms 
Klimaschutz und Innovation (KIPKI); 
Beschlussfassung über die Verwendung der Fördermittel des Landes 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
VR 

TOP: Sitzungstermin: 
02.11.2023 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

nein 
Gremium: 
GR 

TOP: Sitzungstermin: 
08.11.2023 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 

Beschlussvorschlaq: 

Der Gemeinderat beschließt, die der Gemeinde Budenheim aufgrund des im Betreff ge- 
nannten Landesgesetzes zugewiesenen Fördermittel in Höhe von 251.163,71 € wie folgt 
zu verwenden: 

1.) Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 210.000 - 225.000 € 

2.) Förderprogramme für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde zum 
Austausch von „Weißer Ware" gegen energieeffiziente Haushaltsgeräte = Restbetrag 

Beqründunq:  

Das Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen lnvestitionsprogramms Klimaschutz 
und Innovation (KIPKI) wurde vom Landtag am 10.05.23 beschlossen und ist am 01 .06.23 
in Kraft getreten. Budenheim erhält eine Zuwendung in Höhe von rd. 251.000 € und kann 
diesen Betrag für Projekte (Investitionsmaßnahmen) aus der dem Landesgesetz beigefüg-
ten „Positivliste" verwenden; wobei mindestens 75 v.H. der auf die Kommune entfallenden 
Zuweisung für kommunale Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden müssen, 25 v.H. 
dürfen für Maßnahmen zur Anpassung an die Klimawandelfolgen Verwendung finden. 
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Welche Maßnahmen diese Positivilste im Einzelnen beinhaltet hat Klimaschutz-Manager 
Zabicki im Rahmen einer Besprechung am 15.06.2023 den Vertretern der Ratsfraktionen 
erläutert und ist auch auf die weiteren Einzelheiten des Landesgesetzes eingegangen; fer-
ner wurde auch bereits in der Besprechung über eine etwaige Mittelverwendung diskutiert. 

Parallel hierzu hatte die SPD-Fraktjon mit Schreiben vom 31 .05.2023 eine Anfrage (Nr. 
2/2023) an die Verwaltung gerichtet, welche schriftlich am 27.06.2023 beantwortet wurde 
und im Wesentlichen das Ergebnis der Besprechung vom 15.06.2023 wiedergibt. Die An-
frage und die Antwort sind in der Gemeinderatssitzung am 28.06.2023 (TOP 14) bekannt 
gegeben worden. In der Ältestenratssitzung am 26.09.2023 wurde diese Angelegenheit 
nochmals thematisiert. 

Zwischenzeitlich haben sich bei weiterer Prüfung der Sachlagen neue Erkenntnisse erge-
ben. Die Verwaltung präferiert nun schwerpunktmäßig, auch mit Blick auf die zuletzt in der 
Gemeinderatssitzung am 13.09.2023 im nichtöffentlichen Teil unter dem TOP „Verschiede-
nes" erfolgten Erörterungen, eine möglichst flächendeckende Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung im Gemeindegebiet auf LED. Denn diese Maßnahme lässt die größtmögliche Ef-
fizienz im Hinblick auf gewollte Energieeinsparungen und 002-Reduktion erwarten. 

Die Gesamt-Projektkosten zur LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung werden aktuell auf 
466.000 —510.000 € beziffert. Der zu tragende kommunale Eigenanteil liegt bei 10%. 
Durch die NKI- und ZEIS-Mittel wird ein Zuschuss von rund 210.000 — 230.000 € (45%) er-
wartet. Über KIPKI können maximal sodann 210.000 —225.000 finanziert werden. 

Eine finale Kalkulation wird zurzeit erarbeitet. Die nächsten Schritte sind die Erstellung ei-
ner Grundlagentabelle (mittlere Straßenbreiten und -längen, Gehwegbreiten (ein-! zweisei-
tig), Parksituationen, Lichtpunktabstände und —höhen, etc.) für die Lichtauslegung nach der 
DIN 13201-1:2021-09, welche die Straßen- sowie Beleuchtungssituation aller Straßen in 
Budenheim wiedergibt. 

Mit dem übrigen Budqet soll ein Förderproqramm zum Austausch weißer Ware anqestoßen  
werden. Diese Maßnahme hat die zweithöchste Priorität, Förderrichtlinien werden derzeit 
erarbeitet und nach Erlass des Bewifligungsbescheides vorgestellt. 

Nachrichtlich: Für den Fall übrigbleibender KIPKI-Mittel, wird die Umrüstung der LED-Hai-
lenbeleuchtung als weitere „Puffermaßnahme" aufgenommen. Hintergrund der weiteren 
„Puffermaßnahnie" ist, dass seit wenigen Wochen feststeht, dass die KlPKl-Mittel zwi-
schen den Teilprojekten verschoben werden dürfen. Somit wird das Risiko KIPKI-Mittel 
nicht abrufen zu können beseitigt, infolge günstiger ausfallenden Teilprojektkosten. 

Die Gemeindegremien haben nunmehr über den Beschlussvorschlag zu entscheiden; hier-
nach würde der elektronisch beim „Klimaministerium" (MKUEM) zu stellende Antrag ein-
reicht. Dieser muss bis zum 31.01.2024 gestellt werden; es wird eine zeitnahe Antragstel-
lung angestrebt, um bis zum Jahresende einen Bewilligungsbescheid zu erhalten, auch um 
auf dieser Grundlage eine Mittelveranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2024 vornehmen 
zu können. 

Hinweis: Ein zeitnaher Mittelabruf nach Erlass des Bewilligungsbescheides ist laut Gesetz 
zugesagt, so dass die Gemeinde die Projekte nicht vorfinanzieren muss; der Mittelabruf 
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- asicki / Seel) 
Sachbearbejter/FB L 

(Gri er / Weil) 
Vorstände 

(Hinz7 
Bürgermeis 

über den der Gemeinde zustehenden Gesamtbetrag muss bis spätestens 31 .01.2026 er-
folgt sein und der Nachweis der Mittelverwendung bis zum 31.12.2026 vorgelegt werden. 
Werden Mittel abgerufen ist die bewilligte Maßnahme sodann zügig umzusetzen. 

Stellunqnahme der Kämmerei: nicht erforderlich 

Stellungnahme bezüqlich Gleichsteflunqsfragen. nicht erforderlich 
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Fachbereich :1 
Bearbeiter Melcher 
Aktenzeichen 901-11 

Datum : 13.10.2023 
Anlage 
GR vom 

zur Niederschrift 
Drucksachen-Nr.: O O3 

Betr.: Eilentscheidung gern. § 48 GemO; Einmalleistung Containerstetlung 
Kita Kunterbunt (2. Bauabschnift) 

Beratungsfolge:   

Gremium: 
GR 

TOP: Sitzungstermin: 
08.11.2023 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Kenntnisnahme:  

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis zur Übernahme der einmaligen Kosten für die Con-
tainerstellung auf dem Gelände Jahnstraße 71 (Wohnbau) inkl, der erforderlichen Um-
baumaßnahmen. 

Für die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden Container gestellt. Hierin werden 
von Oktober 2023 bis Februar 2024 die Kinder der Sternchengruppe betreut, da eine 
Nutzung der Räumlichkeiten während der Aufstockung nicht möglich ist. 

Hierfür verlangt die Fa. Algeco eine Einmalleistung iHv. 32.623,91 netto (38.822,45 € 
brutto). Im Haushalt 2023 wurden lediglich 30.000 Euro für die Containermiete und die 
Stellung der Container eingeplant. Die monatliche Miete der Containeranlage ab vo-
raussichtlich 09/2023 beträgt 4.046,11 Euro netto (= 4.814,87 Euro) 

Das Landesjugendamt hat das vorgelegte Raumkonzept für die Containerstellung abge-
lehnt. Bemängelt wurden hier zu kleine Räumlichkeiten und zu wenige Sariitäranlagen. 
In einem zweiten Schritt wurden die bisherigen Pläne überarbeitet und die Vorgaben 
des Landesjugendamtes sowie des Gesundheitsamtes umgesetzt. Die Zustimmung des 
Landesjugenciamtes wurde entsprechend erteilt. Die Container mussten so kurzfristig 
umgeplant und neu bestellt werden. Da die erforderlichen 2 Sanitärcontainer nicht ver-
fügbar waren, mussten diese umgebaut werden, was erhebliche Mehrkosten von 
19.199,92 Euro netto ausmacht. Ein Verhandeln über die Summe hat Algeco abgelehnt. 
Desweiteren sind laut Unfallkasse RLP Splitterschutzfolien an den Fernstern der Con-
taineranlage zu installieren, die ebenfalls mit 4.868,00 Euro netto zu buche schlagen. 
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Eine Baugenehmigung für das Gesamtvorhaben liegt vor. 

Z 

(Sachbearbejterjn Melcher) (Fachbereichsleiter) (Bürg ‚rmi st 

Zusätzliche Kosten: 

Container Stellung und Umbau: 25.472,97 Euro 
Splitterschutzfoljen 4.868,00 Euro 
Unterkriechschutz im Nachtrag 2.282,94 Euro 

Mehrwertsteuer 19% 6.198,54 Euro 

Gesamtsumme brutto: 38.822,45 Euro Einmalleistung 

Vorschlaq zur weiteren Vorqehensweise:  

Um den Kindergartenbetrieb auch während des Bauabschnitts „Aufstockung" fortführen 
zu können, muss diese Containerlösung auf dem Grundstück der Wohnbau Jahnstraße 
71 genutzt werden. Eine anderweitige Unterbringung ist nicht möglich. Da es bei der 
Aufstellung der Container bereits zu erheblichen Zeitverschiebungen und temporären 
Einschränkungen bei der Nutzung der Sanitäranlagen gab, wird die Architektin Frau 
Acker versuchen den Preis weiter zu reduzieren, indem sie die Mängel der Firma Al-
geco anzeigt. Da die Rechnung jedoch zeitnah zu begleichen ist, sollen die Kosten in 
Höhe von 38.822,45 Euro für die Einmalleistung getragen werden. Alle weiteren even-
tuellen Reduzierungen wären erfreulich, sind aber noch nicht final verhandelt zum jetzi-
gen Zeitpunkt. 
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a.og,13 [zp 

Stand: 08.11.2023 

x 
x 
x 

x 

x Dr. Dechent, Jo x 
x Dr. Dechent, Iris x 
x Gotthardt-Brauer, Nicole x 
x Laubscher, Ute x 
x Wersin, Peter x 
x N.N. x 

Becker, Torsten 

Bachmann, Bettina 

Hoock, Wilhelm 

Lang, Roland 

Bachmann, Alexander 

x Lang, Alexander 

x Becker, Torsten 

x Spitz, Julia 

Roloff, Manfred 

Veyhelmann, Doris 

x 

x 

x 

1. Hoock, Wilhelm 

2. Becker, Torsten 

3. Lang, Alexander 

4. Lang, Roland 

5. Froschmejer, Tim 

6. Dewes, Magda 
7. Schmitt, Peter 
8. JÖrg Gräf 
9. it, Hans-Jürgen 
10.  
11. Eimer, Manfred 

x 

x 

x 

x 
x 

x Dr. Dechent, Jo x 
x Wagner-Schmitt, Ruth 

Gotthard-Brauer, Nicole x 
x Hill,Jutta 
. 

Höptner, Wolfgang 

Ausschüsse der Gemeinde Budenhejm 

Hinweis: Die zu beschließenden Anderungen sind in blauer Farbe hervorgehoben! 

Mitglied RM 1. Stellvertreter/in RM 2. Stellvertreter/in RM 

Hauptausschuss (11 Mitqlieder) 

Veyhelmann, Volker 

Wiesner, Wolfgang 

Hoock, Wilhelm 

Hoffmann, Kai 

Bachmann, Bettina 

Neuhaus Klaus 
Schmitt Peter 
Leu, Dagmar 

lein, Winfried 

Höptner, WolTgang  

Lang, Alexander 

Becker, Torsten 

Vornwald, Frank 

Wiesner, Wolfgang 

Spitz, Julia 

Dewes, Magda 
Gotthardt-Brauer Nicole 
Dr. Dechent, Iris 
Wersjn Peter 
Veans-Jürgen 
Albert, Roland 

x Spitz, Julia 

x Jabkowski, Dieter 

x Lang, Alexander 

x Becker, Torsten 

x Vornwald, Frank 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  
7, 
8.  
9.  
10.  
11.  

Bau- und Umweltausschuss (11 Mitglieder) 

1. Veyhelmann, Volker 

2. Wiesner, Wolfgang 

3. Vornwald, Frank 

4. Avenarius, Hermann 

5. Schöffel, Sandra 

6. Schmitt, Peter 
7. Dr. Saas, Hannes 
8. Gotthardt-Brauer, Nicole 
9. otzer, Kerstin 
10.  
11. Albert, Roland 

x 

x 

x 

x Dr. Ruschke, Peter 
Engers, Uschi 

x Dr. Dechent, Jo 
Rosin Eugen 

Hai 
Kotscha, Lars  

Neuhaus, Klaus x 
Dewes, Magda x 

x Wisseler-Alawawdeh Lea 
Wersin.. Peter 

Gille, Christian 

=> Achtung: Bei Fehlen von Herrn Schmitt und/oder Frau Laubscher weniger als die Haifte an Ratsmitgliedern! 

Verwaltungsrat (11 Mitglieder)   

Vornwald, Frank 

Hoffmann, Kai 

Bachmann, Bettina 

Roloff, Manfred 

Avenarius, Hermann 

Leu, Dagmar 
Neuhaus, Klaus 
Dr.Ruschke, Peter 
Dotzer, Kerstin 

Kotscha, Lars 

x Spitz, Julia 

x Jabkowski, Dieter 

x Volker Veyhelmann 

Bachmann, Alexander 

Bachmann, Alexander 



Bachmann, Bettina 

2. Hoock, Wilhelm 

3. Wiesner, Wolfgang 

4, Bachmann, Alexander 

5. Roloff, Manfred 
6. Neuhaus, Klaus 
7. Leu, Dagmar 
8. Dr. Ruschke, Peter 
9. Dotzer, Kerstin 
10. Hill, Jutta 
11. Lauerburg, Timo 

x 

x 

x 

x 

x 

Mitarbeitervertreter im Verwaltungsrat 
Köppl, Andreas 
Tix, Marcin 
Wosinski, Thomas 
Strott, Oliver  

Funke, James 
Eichinger, Dennis 
Ries, Daniel 
Nauth, Matthias 

Sozial-, Kultur- und Sportausschuss (11 Mitqlieder) 

x 

x 

x 

x 

x 

Hoffmann, Kai 

2. Spitz, Julia 

3. Wiesner, Wolfgang 

4. Veltze, Katrin 

5, Veyhelmann, Doris 

6. Wagner-Schmitt Ruth 
7. Gotthardt-Brauer, Nicole 
8. Wisseler, Alawawdeh, Lea 
9. Koch, Andreas 
10. otzer, Kstin..  
11. Lauerburg, Timo 

Bachmann, Bettina 

Becker, Torsten 

Vornwald, Frank 

Schöffel, Sandra 

Froschmeier, Tim 

Dr. Dechent, Iris 
Harlfinger, Lisa 
Dr. Dechent, Jo 
Heinrich, Tobias 
Rosin, Eugen 
Kotscha, Lars 

x Veyhelmann, Volker 

x Lang, Alexander 

x Hoock, Wilhelm 

Roloff, Manfred 

Lang, Roland 
x Neuhaus, Klaus 

Dr. Ruschke, Peter 
x Schanze, Frank 

Azadi, Elham 
Hill, Jutta 
Gifle. Christian 

x 

Schulträgerausschuss (11 Mitqliecler) 

1.  
2.  

Bachmann, Bettina x Wiesner, Wolfgang x Hoock, Wilhelm x 
Ja b ko wski, Dieter Lang, Roland Schöffel, Sandra 
Schardt, Thomas Bachmann, Alexander Ve helmann P. 

x 

3.  
4. Gotthardt-Brauer, Nicole 
5. Römer, Kay 
6. Veit, Hans-Jürgens 
7. N.N. 
8. Tragbar, Madleine 
9. Schue, Karina 
10. Braul, Heike 
11. Ries, Nicole  

Wisseler-Alawawdeh, Lea Dr. Dechent, Jo 
Schanze, Frank Neuhaus, Klaus 

 Koch, Andj.eas.,. 
Eimer, Ella Kotscha, Lars 
Ritter, Christina Lehrervertreterin 
Ritter, Christina Lehrervertreterin 
Bieda, Franziska Elternvertreterin 
Bieda, Franziska Elternvertreterin 

x 
x 

als Sachverständige: Schulleiter Baris Baglan u. Schulelternsprecher Jens Uebe 

Rechnungsprüfungsausschuss (11 Mitqlieder)   

Spitz, Julia 

Lang, Alexander 

Vornwald, Frank 

Veyhelmann, Doris 

Jabkowski, Dieter 

Harschneck, Andreas 
Schmitt, Peter 
Dr. Dechent, Iris 
Koch, Andreas 
Laubscher.tJIe.,.. 
Gille, Christian 

x Veyhelmann, Volker 

x Hoffmann, Kai 

x Becker, Torsten 

Schöffel, Sandra 

Avenarius, Hermann 

Dewes, Magda x 
x Allendorf, Anja 
x Gotthardt-Brauer, Nicole x 

N.N. 
x 

Höptner, Wolfgang x 

=> Achtung: Bei Fehlen von Herrn Neuhaus und/oder Frau Dotzer weniger als die Hälfte an Ratsmitgliedern! 



0ber-Verm.-Rat Baumann 1.  

2.  
3. ein, Winfried 
4. Neuhaus, Klaus 
5. RA Dr. Glock, Sebastian 

Höptner, Wolfgang 
RA Pierron, Peter x 

Umlegungsausschuss (5 Mitqlieder) 

=> Achtung: Es bedarf eines Mitgliedes mit der Befähigung zum höheren allg. Vw-Dienst und 
einem Mitglied mit Erfahrung in der Bewertung von Grundstücken 

Aufsichtsrat Wohnbau (7) 

Hoock, Wilhelm x Hoffmann, Kai x 
2.  Bachmann)  Bettina x Wiesner, Wolfgang x 
3.  Veyhelmann, Volker x Vornwald, Frank x 
4.  Schmitt, Peter x Neuhaus, Klaus x 
5. Engers, Uschi Dewes, Magda x 
6.  VeitJ]-JUrgefl x Dotzer, Kerstin x 

Gille, Christian 7.  Höptner, Wolfgang x 

Verkehrskommjssion (4) 

Bachmann, Alexander Roloff Manfred Jabkowski, Dieter 
2.  Dr. Dechent, Jo x Engers, Uschi Renz, Marcus 
3.  Lqbsqhe.Jte.. Veit, Hans-Jürgen x Dotzer, Kerstin 

Eimer, Manfred 4.  Kotscha, Lars N.N. 

Verbandsversammlunq Zweckverband Lennebergwald (7) 

1.  Hoock, Wilhelm x 
2.  Vornwald, Frank x 
3.  Roloff, Manfred 
4. Harschneck, Andreas Renz, Marcus 
5, Gotthardt-Brauer, Nicole x Schanze, Frank 
6. Laubscher Ute x 
7. Eder, Dana 



2.  

Behindertenbejrat (16) 

Hoock, Wilhelm x Velze, Katrin 
Leu, Dagmar x Schanze, Frank 

3.  Koch, Andreas Wersin, Peter x 
4.  Buchmeier, Heike Höptner, Wolfgang x 
5.  Klauer, Anni VDK 
6.  Bockenheimer-Winter, Margit BSG 
7.  N.N. AWO 
8.  Friedrich, Arco 
9.  Treichler, Dieter 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

1.  
2.  
3.  

Seniorenbeirat (16) 

Veyhelmann, Doris 
Benitz, Renate 

Wiesner, Wolfgang 
Dr. Dechent, Iris 
Veit, Hans-Jürgen 

4.  Kroflmann, Helmut N.N. N.N. 
5.  N.N. AWO 
6.  Klauer, Anni VDK 
7.  N.N. BSG 
8.  N.N. 
9.  Berg, Peter 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

Beirat für Migration und Integration 

1. Al-Kadi, Marouan 
2. Wahab, Sherzavan 
3. Abo Rashed, Mohamad 
4. Alawawdeh, Mohammad 
5. Simsch, Elisabeth 



Stellungnahme der Kämmerei: nicht erf.9d-rlich 

(Sachbearbejter/ (Büroleiter) 
Sachgebietsleiter) 

GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

B ü roleitu ng 
Bearbeiter : Herr Henn 
Aktenzeichen : 966-01.001 

Datum 20.10.2023 

Drucksachen-Nr. : \4-  o13 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 08.11.2023 

Annahme von Spenden / Sponsoring 

Beratunqsfolge: 

Gremium: 
GR 

TOP: 
40 

Sitzungstermin: 
08.11.2023 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja 

Beschlussvorschlaq:  

Der Gemeinderat stimmt durch verbundenen Einzelbeschluss der Vermittlung und An-
nahme der in der beiliegenden Zusammenstellung (Anlage 1) aufgeführten Sponsoring-
leistungen, Spenden Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen zu. 

Bearündung:  
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Gemeinde Sponsoringleistungen, Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben beteiligen. Die 
Rechtsgrundlagen sowie Voraussetzungen hierfür ergeben sich aus der Gemeindeord-
nung ( 94 Abs. 3 GemO). 

Die dem Gemeinderat mit dieser Drucksache nun vorliegende Zusammenstellung (An-
lage 1) listet alle nach Vorlage des letzten Spendenberichtes zwischenzeitlich einge- 
gangenen Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
auf. 

Ausschließungsgründe, die der Annahme oder Vermittlung der Spendenangebote ent-
gegenstehen sowie anderweitige dienstliche oder wirtschaftliche Beziehungsverhältnis- 
se zwischen Spendengeber und Spendennehmer im Sinne von § 94 Abs. 3 GemO lie-
gen nicht vor bzw. sind nicht bekannt. 
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Spenden- und Sponsoringbericht zur Sitzung des Gemeinderates am 08.11.2023 gern. § 94 Abs. 3 GemO 

Datum* Spenden-! Sponsoringgeber Spenden-! Sponsoringzweck / Anlass 

 

Betrag! Wert Bemerkungen 
30.08.2023 Budenheimer Volksbank eG Spende zur Durchführung des Rheinuferfestes 1.000,00€ 

14.09.2023 Budenheimer Volksbank eG Spende für die Vernissage des Freizeit-Künstler-Kreis Budenheim 500,00 € 

Hinweis:  

Eine Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgt nur soweit eine Wertgrenze von über 100 EUR im Einzelfall überschritten ist. 
Dies gilt nicht in Zweifelsfällen und sobald die Summe der Einzelzuwendungen eines Gebers in einem Haushaltsjahr diese Wertgrenze übersteigt. 
siehe § 24 GemHVO 

*Datum des Spendeneingangs 
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